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VORWORT 

 
Anfang des vergangenen Jahrs hielt uns der 
Pferdefleischskandal auf Trab. Durch die 
schweizweit gute Vernetzung der Lebens-
mittelkontrollbehörden konnte die Situation auf 
dem Schweizer Markt sehr rasch kontrolliert 
und die Öffentlichkeit entsprechend informiert 
werden. Einmal mehr mussten wir jedoch fest-
stellen, dass alle Regeln der Lebensmittel-
sicherheit in unserer global vernetzten Welt 
verletzlich sind, wenn kriminelle Kräfte am 
Werk sind. Lebensmittel, welche nicht gemäss 
den Rechtsvorgaben der EU produziert 
wurden, gelten als nicht sicher. Gesundheits-
gefährdend gelten hingegen Lebensmittel, bei 
welchen eine Grenzwertüberschreitung eines 
mikrobiologischen Parameters festgestellt 
wurde. Die Unterscheidung von nicht sicheren 
Lebensmitteln und gesundheitsgefährdenden 
Lebensmitteln ist aus lebensmittelrechtlicher 
Sicht zwar korrekt, jedoch schwer kommuni-
zierbar. 

Unsere Kontrolle stützt sich auf zwei Pfeiler: 
die Prozess- und die Produktkontrolle. Beide 
Elemente erlauben uns, das Verhalten von 
Produzenten, Importeuren und Detaillisten zu 
überprüfen. Beispielsweise hat das Kantonale 
Labor Basel-Stadt im Bereich Produktkontrolle 
Kinderkosmetika auf Farbmittel, 
Konservierungsstoffe, allergene Duftstoffe, 
kurzkettige Mineralöle und ihre Kennzeichnung 
untersucht. Mehr als die Hälfte der Proben 
mussten beanstandet werden. Bei zehn 
Produkten wurde ein Verkaufsverbot 
ausgesprochen. Grund für den vorgefundenen 
Missstand ist bei den verantwortlichen Firmen 
zu suchen, welche aus der Werbe- und 
Spielzeugbranche stammen und deshalb über 
keine spezifischen Kenntnisse zu Kosmetika 
verfügen. Da die meisten verantwortlichen 
Firmen ihren Sitz in der EU haben, arbeiten wir 
im europäischen Netzwerk der offiziellen 
Untersuchungslabors (Official Cosmetics 
Control Laboratories) mit um unsere 
Wirksamkeit zu erhöhen.  

Das Lebensmittelinspektorat im Bereich 
Prozesskontrolle teilt seit Jahren nach einem 
schweizweit harmoniserten Verfahren die 
inspizierten Betriebe in vier Gefahrenklassen 
ein. Ende 2013 waren von 2750 beurteilten 
basel-städtischen Betrieben 92% in den 
Gefahrenstufen Ăunbedeutendñ oder Ăkleinñ und 
8% in der Gefahrenstufe Ăgrossñ eingeteilt. Seit 
2010 haben sich dabei keine Veränderungen 
dieser Verteilung ergeben, was darauf 
hinweist, dass wir an eine Systemgrenze 

unseres risikobasierten Kontrollsystems stos-
sen. In der grössten Risikoklasse ist knapp 1% 
aller Betriebe eingeteilt. 

Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt bei unserer 
täglichen Arbeit einen grossen Stellenwert ein. 
Im Rahmen der Umwelttage Basel 2013 hat 
das Kantonale Labor zusammen mit dem 
Tiefbauamt auf dem Barfüsserplatz das Thema 
Neobioten präsentiert. Durch den 
gemeinsamen Auftritt konnten sowohl 
theoretische Informationen durch das 
Kantonale Laboratorium als auch die 
praktische Umsetzung durch das Tiefbauamt 
Basel-Stadt vermittelt werden.  

Der Eintrag von gentechnisch veränderten 
Organismen an den Umschlagsplätzen des 
Hafens Kleinhüningen sowie am Bahnhof St. 
Johann wurde im Berichtsjahr weiter 
untersucht. Neben der transgenen, 
glyphosatresistenten Rapslinie GT73 wurden 
auch einzelne Pflanzen der Linien MS8, RF3 
und der Hybridlinie MS8xRF3 nachgewiesen, 
die eine Glufosinatresistenz aufweisen. Die 
ortsansässigen Betriebe wurden beauftragt, 
den transgenen Raps zu bekämpfen. 

Im vergangenen Jahr haben wir in einer inter-
departmentalen Arbeitsgruppe die Koordi-
nation der Raumplanung mit der 
Störfallvorsorge konkretisiert. Im Bereich 
Gefahrguttransport haben wir zusammen mit 
den Bundesämtern für Verkehr und für Umwelt 
eine Benchmark-Risikoanalyse des 
Gefahrguttransports durch den Badischen 
Bahnhof anfertigen lassen, um eine 
Vergleichsbasis für die Beurteilung der Risiken 
zu erhalten. Die entsprechende 
Risikoermittlung der Deutschen Bahn erwarten 
wir im Lauf des kommenden Jahres. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihr Enga-
gement sowie für die geleistete Arbeit. Die 
Basler Bevölkerung kann auf das motivierte 
und kompetente Team des Basler Kantons-
labors zählen, welches sich engagiert in den 
Dienst des Gesundheitsschutzes stellt. 
 
Basel, im Februar 2014 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 
Untersuchung von Gebrauchsgegenständen 

 
Kinderkosmetika für Kinder zwischen drei und 14 

Jahren dienen zum spielerischen Schminken oder 
als Badespass und nicht - oder erst in zweiter Linie -
zur Körperpflege. Darunter finden sich Make-up für 
Lippen und den Augenbereich, Nagellacke, 
Bodypaintings und Badezusätze. Die bunten 
Verpackungen, teilweise mit bekannten Figuren aus 
der Film- oder Spielzeugwelt, sollen Kinder 
ansprechen. Auf Grund ihrer Funktion können viele 
Vertreter dieser Produktesparte sowohl als 
Kosmetika, als auch als Spielzeug angesehen 

werden und müssen den gesetzlichen Regelungen 
für Kosmetika und Spielzeug entsprechen. Frühere 
Kontrollen führten zu auffällig vielen 
Beanstandungen. Grund dafür sind die 
verantwortlichen Firmen, welche vor allem aus der 
Spielzeug- und Werbebranche stammen, über keine 
spezifischen Kenntnisse zu Kosmetika verfügen und 
die Produkte möglichst billig in Fernost produzieren 
lassen. Da die meisten dieser Firmen ihren 
Geschäftssitz in der EU haben,  wurden die 
Mitglieder des europäischen Netzwerkes der 
offiziellen Untersuchungslabors (Official Cosmetics 
Control Laboratories; OCCL) gebeten, diese 
Produktekategorie vermehrt zu kontrollieren. Wir 
haben deshalb 2013 nicht nur für Basel-Stadt, 
Aargau und Zürich untersucht, sondern auch 
Proben für die Österreichische Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 
analysiert. Von den 76 in den erwähnten Kantonen 
und in Österreich erhobenen Sets waren 43 (57%) 
nicht konform. Ursachen waren nicht deklarierte UV-
Filter, nicht deklarierte oder unerlaubte Farbstoffe, 
nicht deklarierte Duftstoffe, nicht deklarierte oder zu 
hohe Gehalte an Konservierungsmittel, kurzkettige 
und deshalb problematische Mineralparaffine als 
Inhaltstoffe, sowie ungenügende oder fehlende 
Warnhinweise. Die im Vergleich zum letzten Jahr 
höhere Beanstandungsrate (2012: 36%) ist auf die 
Risiko basierte Probennahme und das um kritische 
Parameter erweiterte Messprogramm 
zurückzuführen. Es bleibt zu hoffen, dass die 
europaweit verstärkte Kontrolle bald Wirkung zeigt. 
Dekorative Kosmetika wie Lidschatten, Mascara 
oder Eyeliner verdienen bei der Marktüberwachung 

erhöhte Aufmerksamkeit wegen der möglichen 
Verunreinigung mit dem genotoxischen Stoff N-

Nitrosodiethanolamin (NDELA). Ursachen dafür sind 
entweder bereits belastete Rohstoffe (zum Beispiel 
Triethanolamin) oder Abbaureaktionen von 
Inhaltsstoffen bei der Lagerung des Produktes. Bei 
unserer diesjährigen Kontrolle an 60 Proben zeigten 
vier Produkte NDELA Gehalte über 10 ɛg/kg und 
galten deshalb nicht als verkehrsfähig. Nebenbei 
deckten weitere Analysen in einem Fall den Einsatz 
eines unerlaubten Farbstoffes und in fünf Fällen 
nicht deklarierte Konservierungsmittel auf. Die 
Beanstandungsrate ist etwa gleich hoch wie in 
früheren Kontrollen und erklärt sich mit der enormen 
Auswahl an Produkten auf dem Markt, wo immer 
neue Ware angeboten wird, welche nicht den 
gesetzlichen Anforderungen entspricht. 
Gewisse Duftstoffe können in Abhängigkeit der 

Dosis toxisch oder krebserregend sein, oder bei 
individueller Disposition allergische Reaktionen 

auslösen. In Kosmetika sind sie deshalb entweder 
verboten, nur bis zu einem Grenzwertgehalt erlaubt, 
oder erfordern auf der Verpackung eine spezifische 
Deklaration. Im Rahmen einer Regiokampagne der 
fünf nordwestschweizer Kantone, haben wir als 
Feder-führendes Labor 94 Artikel, wie Crèmen, 
Lotions, Rasierwässer, Shampoos und 
Badezusätze, sowie Mundpflegemittel untersucht. 
15 (16%) Produkte waren nicht korrekt deklariert. 
Entweder fehlten auf der Verpackung vorhandene 
allergene Duftstoffe, oder es waren alle 26 dieser 
Duftstoffe pauschal deklariert, ohne im Produkt 
vorhanden zu sein. In beiden Fällen wurde eine 
Korrektur der Verpackungsaufschrift gefordert. 

Seit Einführung der Deklarationspflicht 2007 
beobachten wir vermehrt, dass gewisse Firmen 
diese Pflicht durch eine vorsorgliche 
Pauschaldeklaration aller 26 allergenen Duftstoffen 
zu umgehen versuchen. Leidtragende dieser 
Entwicklung sind Allergiker, da sie nicht mehr 
zwischen Kosmetika mit, und solchen ohne 
allergenen Duftstoffen zu unterschieden vermögen. 
Dieser Entwicklung werden wir mit künftigen 
Kontrollen einen Riegel schieben. Bezüglich 
toxische oder krebserregende Duftstoffe wurden 
keine Verstösse gefunden. 
Phthalate werden in grossen Mengen produziert 
und beispielsweise als Weichmacher für 

Kunststoffe, Lacke und Farben eingesetzt. Für 
Kinderspielzeuge, bei welchen ein Mundkontakt  

vorhersehbar ist, dürfen die sechs Phthalate DBP, 
BBP, DEHP, DINP, DIDP und DNOP nicht 
eingesetzt werden. Drei dieser Stoffe (BBP, DBP 
und DEHP) sind erwiesenermassen 
reproduktionstoxisch und daher generell in 

Kinderspielzeug verboten. Nachdem wiederholte 
Kontrollen bei Badeutensilien Wirkung zeigten, 
konzentrierten wir uns dieses Jahr auf billige 
Puppen, welche Weichteile (Kopf, Gliedmassen) 

aus Kunststoff enthielten. Von 27 untersuchten 
Puppen enthielten drei (11%) Weichteile mit 
verbotenen Phthalaten über dem tolerierten Gehalt 
von 0,1%. Der Verkauf dieser Artikel wurde 
gestoppt. Drei weitere Puppen (11%) besassen 
mangelhafte Warnhinweise. Hier wurde eine 
Anpassung der Verpackungsaufschrift verfügt. 
Als weitere Spielzeugkategorie, standen 
Fingerfarben wieder einmal im Fokus unserer 

Kontrollen. Diese werden hauptsächlich von Kindern 
im Vorschulalter verwendet und geraten bei 
Gebrauch in grossflächigen Hautkontakt und 
werden bei Mundkontakt auch mal verschluckt. 
Unsere von 2005 bis 2011 durchgeführten 
jährlichen Kontrollen zeigen eine deutliche 
Verbesserung der Marktsituation: von 
Beanstandungsraten über 90% bei der ersten 
Kontrollen zu 27% im 2011. Trotz Besserung ist 
diese Rate zu hoch. Sie erklärt sich einerseits 
damit, dass von uns beanstandete Produkte durch 
unbekannte neue Produkte ohne weitere 
Abklärungen ersetzt wurden. Andererseits haben 
wir in den letzten Jahren unsere Analytik durch die 
Bestimmung von Nitrosodiethanolamin (NDELA) 
erweitert. Von sieben Sets, die in Basel-Stadt und 
im Aargau erhoben wurden, waren 2013 zwei (29%) 
zu beanstanden.  Die rote Farbe eines Sets enthielt 
mit 94 ɛg/kg zuviel NDELA was zu einem 
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Verkaufsverbot des Sets führte. Ein Set wies 

zudem eine mangelhafte Deklaration der 
Konservierungsmittel auf. Der Importeur wurde 
aufgefordert, diesen Mangel zu beheben. 
Auch Luftballons werden vom Gesetzgeber den 

Spielzeugen zugeordnet. Je nach Produktionsart 
können sich im Luftballon Spuren von 
Alkylnitrosaminen bilden, welche nachweislich im 

Tierversuch bereits in tiefen Gehalten das Erbgut 
schädigen und Krebs auslösen können. Seit 2012 
gibt es für Spielzeug, bei dem ein Mundkontakt zu 
erwarten ist, einen offiziellen Grenzwert für 
Alkylnitrosamine von 0,05 mg/kg. Auch für Stoffe, 
aus welchen sich Nitrosamine bilden können, wurde 
schon 2009 eine Limite von 1 mg/kg festgelegt. 
Diese Grenzwerte sind mit einer neuen strengen 
europäischen Norm (EN 71/12) gekoppelt, welche 
vorschreibt, wie die Ballone vor der Messung zu 
behandeln sind. Die Norm gilt für alle ab Juli 2013 
importierte Ware. 16 Ballonpackungen, welche in 
Basel-Stadt und im Aargau im Handel erhoben 
wurden, waren Gegenstand der diesjährigen 
Kontrolle. Je ein Produkt wurde wegen einem zu 
hohen Gehalt an Alkylnitrosaminen, 
beziehungsweise nitrosierbaren Stoffen  mit einem 
Verkaufsverbot belegt. Erfreulicherweise fanden wir 
keine Luftballon-Probe mehr, welche zu hohe 
Gehalte des früher häufig gefundenen 
Alkylnitrosamin NDELA aufwies. Die Industrie hat 
diesbezüglich ihre Hausaufgaben gemacht. Die 
Beurteilungen erfolgten allerdings noch ohne 
Anwendung der neuen Norm, da es sich bei den 16 
Proben um nicht neu importierte Ware handelte. 
Hätten wir diese Norm herangezogen, wäre der 
Verkauf von weiteren vier Produkten gestoppt 
worden. Wir haben die betroffenen Firmen auf 
diesen Umstand aufmerksam gemacht. 
 
 
Chemische Lebensmitteluntersuchung 

 
Für Lebensmittelallergiker ist bis heute das strikte 
Vermeiden von Lebensmitteln, die Allergene 

enthalten, das einzige Mittel, eine allergische 
Reaktion zu verhindern. Nicht-deklarierte oder 
Ăversteckteñ Allergene stellen in diesem Sinn ein 
erhebliches Gesundheitsrisiko für allergische 
Personen dar. Art. 8 der 
Kennzeichnungsverordnung schreibt die Deklaration 
der bekannten Lebensmittelallergene wie z.B. 
Erdnuss, Haselnuss, Milch, Eier oder Lupinen vor, 
auch wenn sie unbeabsichtigt in ein Lebensmittel 
gelangen. Im Offenverkauf muss entsprechend 
mündlich Auskunft gegeben werden können. Im 
Berichtsjahr wurden 248 Lebensmittel bezüglich 15 
verschiedenen Allergenen untersucht. Dabei 
konnten in 15 Proben allergene Zutaten 

nachgewiesen werden, die nicht in der 
Zusammensetzung deklariert worden sind. In sechs 
Fällen musste eine Beanstandung wegen 
Vermischung oder Kontamination mit einer 
allergenen Zutat in Mengen von mehr als 0.1% 
ausgesprochen werden. In den restlichen Fällen 
informierten wir die Produzenten von den positiven 
Befunden. Dies führt erfahrungsgemäss zu 
firmeninternen Abklärungen und Verbesserungen 
der Produktionsabläufe.  

Auf der Verpackung eines Lebensmittels werden in 
der vorgeschriebenen Zutatenliste alle erhaltenen 
Zutaten und Zusatzstoffe aufgelistet. Oft wird 
zudem mit einer Nährwertdeklaration auf den 

Gehalt an Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und 
weiteren Stoffen hingewiesen. In diesem Jahr 
wurden Nährwertangaben und Deklaration von 
Sportlernahrung unter die Lupe genommen. In 

zwei Fällen wurde entgegen der deklarierten 0 g 
Fett pro 100 Gramm zwei, resp. drei Gramm Fett 
pro 100 g gefunden und in einer Probe war der 
Proteingehalt falsch deklariert. Zudem waren zwei 
Proben zu beanstanden, weil sie in der Schweiz 
ohne Bewilligung nicht zulässige Zutaten enthielten. 

Der Pferdefleischskandal in der EU war ein 
prominentes Beispiel, wo teures Fleisch durch 
billigeres substituiert wurde. Kaviar und 
Jakobsmuscheln sind weitere teure, tierische 

Lebensmittel, wo sich eine Täuschung aus 
finanziellen Gründen lohnen würde. Tatsächlich 
mussten sechs von sieben untersuchten 
Jakobsmuschelproben wegen fehlerhafter 
Deklaration der Tierart beanstandet werden. Bei 
Kaviar und Fischrogen wurde eine von zwölf Proben 
wegen einer falsch deklarierten Tierart beanstandet.  

Das Enzym Transglutaminase kann verwendet 

werden, um kleine Fleisch- oder Fischstücke zu 
einem grösseren und dadurch scheinbar 
hochwertigerem Produkt zusammen zu kleben. Die 
untersuchten Fleischprodukte waren alle bis auf 
eine korrekt deklarierte Proben negativ auf 
Transglutaminase. 

Das Inverkehrbringen von gentechnisch 
veränderten Organismen als Lebensmittel ist 

weltweit bewilligungspflichtig. Neben der 
Bewilligungspflicht besteht für bewilligte GVO in 

der Schweiz wie in der benachbarten EU eine 
Deklarationspflicht. In diesem Jahr wurden 24 

Lebensmittel auf die Anwesenheit von GVO 
untersucht. Das Resultat von 22 negativen und nur 
zwei Proben mit Mengen unter 0.1% bestätigte wie 
in den letzten Jahren, dass in der Schweiz weiterhin 
kaum gentechnisch veränderte Pflanzen in 
Lebensmittel gelangen. In keiner der untersuchten 
Proben war eine gentechnisch veränderte Zutat 
deklariert. 

In der Human- wie auch der Tiermedizin, in der 
Landwirtschaft und bei Aquakulturen wurden in den 
letzten 50 Jahren zunehmend Antibiotika 
angewendet, was zu einer dramatischen Zunahme 
von Resistenzen bzw. Resistenzgenen in Bakterien 
geführt hat. Steigend ist speziell die Zahl derjenigen 
Bakterien, die gleichzeitig gegen mehrere 
Antibiotika unempfindlich und somit multiresistent 
sind. Bekannte Vertreter sind multiresistente S. 
aureus (MRSA) oder Extended Spectrum 
Betalactamasen (ESBL) produzierende 
Enterobakterien, die praktisch gegen alle bekannten 
Antibiotika resistent sind. Antibiotikaresistente 
Bakterien enthaltende Lebensmittel werden als 

weiteres mögliches Reservoir von Resistenzgenen 
angesehen. In diesem Jahr haben wir 
antibiotikaresistente Enterobakterien in Poulet 
gesucht. In zehn Proben wurden 40 Bakterienisolate 
der Familie Enterobacteriaseae isoliert. Davon 
waren 35 Isolate resistent gegen 3.Generation-
Cephalosporine. 

Brotaufstriche werden je nach Art zum Frühstück, 

als Bestandteil von Zwischenverpflegungen oder 
Vorspeisen gegessen. In grosser Vielfalt gibt es sie 
als süsse, salzige, pikante Aufstriche sowohl 
tierischen, als auch pflanzlichen Ursprungs. Als 
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aufbereitete Lebensmittel bestehend aus 
zerkleinerten Zutaten, ist ihre Haltbarkeit mehr oder 
weniger beschränkt. Konservierungsmittel 

könnten einen Verderb durch Bakterien oder Hefe- 
und Schimmelpilze hinauszögern. In einer 
Untersuchung wollten wir den Einsatz solcher Mittel 
überwachen. 28 Brotaufstriche vorwiegend 
südeuropäischen Ursprungs wurden mit einer über 
40 Konservierungsmitteln erfassenden 
Multimethode analysiert. Gefunden wurden lediglich 
Sorbinsäure und Benzoesäure in erlaubten 
Gehalten und auf den Etiketten jeweils korrekt 
deklariert.  

Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt und 
mit zerkleinerten Zutaten können besonders leicht 
verderblich sein. Zu solchen Lebensmitteln zählen 
Würzsaucen, die trotzdem eine lange Haltbarkeit 

bieten müssen. Hier kommen oft 
Konservierungsmittel zum Einsatz, welche das 
Produkt vor dem mikrobiellen Verderb schützen 
sollen. 40 Würzsaucen aus asiatischen Ländern und 
aus England haben wir auf den gesetzeskonformen 
Einsatz dieser antimikrobiell wirksamen Stoffe 
überprüft. Lediglich sechs Saucen enthielten 
entweder Benzoesäure oder Sorbinsäure und in 
einem Fall eine Kombination aus beiden Stoffen. 
Zwei Produkte wurden wegen fehlender oder 
mangelhafter Deklaration beanstandet. 

Der Zusatz von Farbstoffen ist eine gängige Praxis, 

um Lebensmittel attraktiver erscheinen zu lassen. 
Dazu dürfen allerdings nur bestimmte Farbstoffe in 
maximal vorgeschriebenen Konzentrationen 
verwendet werden. Anhand einer 50 Farbstoffen 
erfassenden Methode überprüften wir 16 knallbunte 
Schleckwaren und Macarons, welche im Verkauf 

als Einzelprodukt oder als Assortiment angeboten 
wurden. Insgesamt fanden wir sieben Farbstoffe, 
welche alle für Lebensmittel zugelassen sind. In 
einer Limonade wurde allerdings der Höchstwert 
von E129 um die Hälfte überschritten. Diese Probe 
wies auch keine Deklaration in einer Amtssprache 
auf. Eine Schleckware enthielt zudem nicht 
deklariertes E102. Die betroffenen Betriebe 
mussten diese Missstände beheben. 

Beim Transport oder bei der Lagerung von 
Getreide oder Gewürzen werden 
Begasungsmittel eingesetzt, um einen Befall mit 

Käfern oder Motten zu verhindern. Diese 
Substanzen sind zwar sehr giftig, verflüchtigen sich 
aber sehr rasch so, dass sie später ï wenn 
überhaupt ï nur noch in Spuren in Lebensmitteln 
nachweisbar sind. In der Schweiz darf als 
Begasungsmittel Phosphin  für Produkte aus 
konventionellem Anbau eingesetzt werden. Je nach 
Land ist zudem noch der Einsatz von Methylbromid 
oder Sulfurylfluorid erlaubt. Für biologische Ware 
sind generell keine synthetische Wirkstoffe erlaubt. 
Für Begasungsmittelrückstände in Lebensmittel sind 
Höchstwerte festgelegt. Die Einhaltung dieser 
haben wir in Kontrollen an 61 Getreideprodukten, 
wie Riegel, Waffeln, Flocken, Brei und Mehl und an 
30 Gewürzen und Gewürzmischungen überprüft. In 
keiner der untersuchten Proben konnten wir eine 
Höchstwertüberschreitung feststellen. Unter den 16 
mit Biozertifizierung angebauten Gewürzen, 
mussten eine Ingwer- und eine Curcumaprobe 
wegen für Bioprodukte nicht duldbar hohen 
Phosphingehalten beanstandet werden. 
 

 
Radioaktivität 

 
Die langlebigen Radionuklide Cäsium-137 (

137
Cs) 

und Strontium-90 (
90

Sr) des Tschernobyl-Fallouts 

werden aufgrund der Halbwertszeiten von etwa 30 
Jahren immer noch in der Umwelt nachgewiesen. 
Die daraus resultierende radioaktive Belastung von 
Nahrungsmitteln hängt einerseits von der Art des 
Lebensmittels und andererseits von der Herkunft 
bzw. der regionalen Bodenbelastung ab. Im 
Berichtsjahr zeigte die Untersuchung von 
Trockenpilzen und von Nüssen und 
Nussmischungen dass Produkte aus Osteuropa 

noch immer eine leicht höhere Belastung aufweisen 
als Produkte anderer Provenienz. Eine Probe 
Pfifferlinge aus der Ukraine lag bezüglich dem 
137

Cs-Gehalt über dem Toleranzwert. 

Im März 2011 verursachte ein Tsunami in Japan 
Havarien bei mehreren Kernkraftanlagen in 
Fukushima. In der Folge wurden radioaktive 

Spaltprodukte emittiert. Dieser Fallout enthielt 
grössere Mengen an kurzlebigen Radionukliden des 
Iod, Cäsium, Tellur und Strontium. Also Folge der 
Havarie im Kernkraftwerk von Fukushima wurden 
zudem in der EU und der Schweiz verschärfte 
Importbedingungen für Lebensmittel- und 
Futtermittel aus Japan erlassen. Das Kantonale 

Labor Basel-Stadt untersuchte 2013 44 
Lebensmittel japanischer Herkunft und 13 
Fischproben mit Herkunft Pazifik sowohl auf 
kurzlebige Radionuklide (wie z.B. 

131
I und 

134
Cs) 

sowie auch auf längerlebige (z.B. 
137

Cs und 
90

Sr). 
Drei Teeproben waren mit Fallout aus Fukushima 
kontaminiert worden. Die Grenzwerte waren bei 
allen Proben eingehalten. Die Messungen zeigen, 
dass die von den japanischen Behörden ergriffenen 
Massnahmen für den Export zu greifen scheinen. 

Im Auftrag des Bundes überwacht das Kantonale 
Laboratorium Basel-Stadt seit Jahren die 
potentiellen Emittenten von Radionukliden in den 
Rhein. Es handelt sich dabei im Besonderen um 
Tagesmischproben der 
Kehrrichtverbrennungsanlage der Stadt Basel 

(KVA Basel) und um Wochenmischmuster der 
Kläranlage ARA Basel. In einzelnen 

Wochenmischmustern der ARA Basel wurden 
Restaktivitäten aus den nuklearmedizinischen 
Abteilungen des Kantonsspital Basel gemessen 
(v.a. 

131
I, 

111
In und 

177
Lu). Da gewisse Radionuklide 

an Schwebestoffe (v.a. Tonmineralien) anlagern, 
werden auch Rheinschwebestoffe untersucht. Ein 

wichtiger Überwachungsparameter in Rheinwasser 
ist das Tritium. Die täglich durchgeführten 

Tritiummessungen ergaben 2013 einen 
Durchschnitt von 9 Bq/L. Die Tritiumemissionen 
stammten grösstenteils von den Revisionsarbeiten 
der AKW. 

Für die Universität Genf wurden 90 
Sedimentproben einer Bohrung im Bielersee auf 

Radiocäsium untersucht. Die dabei festgestellten 
leicht erhöhten Aktivitäten stammen vermutlich von 
Emissionen des AKW Mühleberg. 

Das Radioaktivitätslabor konnte anlässlich von 
Messübungen mit dem Zivilschutz Basel-Stadt 
sowie der ABC Abwehr der Armee und mit der 
Teilnahme an  zwei Übungen die Funktionsfähigkeit 
erfolgreich beweisen. 
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Mikrobiologie 
 

Im Jahr 2013 wurden 1892 (2012: 2016) Proben 
mikrobiologisch untersucht. Diese Untersuchungen 
teilen sich auf in 1099 Lebensmittel-, 479 Wasser-
proben und 314 diverse Proben. 

Einen Schwerpunkt der Kontrolle bildete wiederum 
die Untersuchung von vorgekochten Speisen in 

Restaurants. 1099 Proben wurden analysiert, davon 
wurden 269, beziehungsweise 27%, beanstandet. 
Die höchste Beanstandungsquote war bei den 
Fisch- und Fleischerzeugnisse festzustellen. In 49 

von 102 (48%) untersuchten Fleischprodukten war 
die Gute Herstellungspraxis nicht eingehalten und in 
weiteren 38 von 128 (30%) untersuchten Fleisch- 
und Fischgerichten kam es zu 
Toleranzwertüberschreitungen. Von 549 Proben 
Teigwaren, Reis und Gemüse waren 158 (29%) zu 
beanstanden. In Kaltspeisen, wie Salate, 
Süssgerichte (Desserts und Patisseriewaren), 
sowie Suppen und Saucen wurden in Restaurants  

insgesamt 203 Proben erhoben. Nur 21 bzw. 10% 
der Proben mussten wegen 
Toleranzwertüberschreitungen beanstandet werden. 

Auch wenn Toleranzwertüberschreitungen nicht 
zwingend eine akute Gesundheitsgefährdung 
bedeuten, zeigen sie ein ungenügendes Hygiene-
verhalten auf. Sie weisen darauf hin, dass die 

Prozess- und Personalhygiene beim Vorkochen, 
Portionieren und Lagern ungenügend ist. Unsere 
Bemühungen, die Anforderungen des 
Schweizerischen Lebensmittelrechts bezüglich 
Hygiene in allen Betrieben durchzusetzen, werden 
durch viele personelle Wechsel bei den betroffenen 
Betrieben sowie dem verstärkten Preis- und Konkur-
renzdruck im Gastgewerbe immer wieder erschwert. 
Im Jahre 2013 stellten wir eher eine leichte 
Verschlechterung bezüglich Hygiene fest. Ob sich 
dieser Trend auch im 2014 bestätigen oder sogar 
verstärken wird, werden wir weiterhin mit der 
Überprüfung des mikrobiologischen Status von 
vorgekochten und andern Lebensmitteln in den 
Restaurationsbetrieben beobachten. 

In Rahmen einer nationalen Kampagne des 
Verbandes der Kantonschemikerinnen und 
Kantonschemiker der Schweiz wurden total 780 
Proben Sprossen, Küchenkräuter, und 
Schnittsalate aus verschiedenen 

Lebensmittelläden zur quantitativen Untersuchung 
auf  Escherichia coli, Salmonellen und STEC/EHEC 
erhoben. 26 Proben (3.3%) wurden beanstandet. Es 
wurden 23 Toleranzwertüberschreitung mit 
Escherichia coli und fünf 
Grenzwertüberschreitungen mit Salmonellen 
gefunden.  

Die vom Kantonalen Labor durchgeführten Was-
seruntersuchungen können in drei Gruppen ein-
geteilt werden, nämlich in Trinkwasser, 
Gebrauchswasser und Fliessgewässer. Unter 

Gebrauchswasser versteht man Duschen- und 
Badewasser. Duschen- und Leitungswasser werden 
vor allem auf Legionella pneumophila untersucht.  

Von den 40 (2013: 50) Trinkwasserproben aus 

dem baselstädtischen Leitungsnetz musste nur eine 
Laufbrunnenprobe wegen einer 
Toleranzwertüberschreitung bei den Enterokokken 
beanstandet werden. Unser Trinkwasser ist nach-
weisbar seit Jahren von sehr guter 
mikrobiologischer Qualität.  

Bei der Untersuchung von Leitungs- und 
Duschenwasser auf Legionellen waren von 162 

(2011:125) Proben 29 zu bemängeln. Die Proben 
stammten von Firmen, Spitälern, Altersheimen, 
Hotels und Privathaushalten. Entsprechende Sanie-
rungen in den betreffenden Betrieben mit Legionel-
lenbefund wurden empfohlen. 57 weitere Proben 
wurden zu epidemiologischen Abklärungen im 
Rahmen von Legionellose Erkrankungsfällen in 
Basel-Stadt erhoben. 

Badewasser von Hallen- wie Gartenbädern wurde 

auch dieses Jahr untersucht. 24 (2012: 24) 
Hallenbäder (13 öffentliche, 11 private) wurden auf 

ihre Wasserqualität in chemischer und 
mikrobiologischer Hinsicht überprüft. Insgesamt 
wurden 186 Proben erhoben. Davon waren 27 
Proben resp. 15% aus 14 Hallenbädern 
ungenügend. Von 49 Wasserproben von 
Gartenbädern war eine Probe resp. 2% wegen der 

mikrobiologischen Qualität des Wassers zu 
beanstanden.  

Auch im Jahre 2012 wurden die Fliessgewässer 28 

Mal einer mikrobiologischen Qualitätskontrolle 
unterzogen. Die Ergebnisse haben die Tendenzen 
für die einzelnen Messstellen der letzten Jahre 
bestätigt. Die mikrobiologische Qualität des 
Flusswassers erwies sich trotz einer relativ 
instabilen Schönwetterlage mehrheitlich als gut. 

 

 
Biosicherheitslabor / Regionallabor Nord 
 

Das Biosicherheitslabor wurde 1997 mit der 
Unterstützung des Bundes aufgebaut und weist seit 
2005 auch einen Sicherheitsstufe 3 Bereich für die 

Analytik von gefährlichen Mikroorganismen aus der 
Umwelt auf. Seine Funktionsbereiche umfassen die 
Unterstützung der Biosicherheitsinspektoren durch 
Probenerhebungen sowie im Ereignisfall als 
Regionallabor für die Kantone BS, AG, BL und SO. 

Im Rahmen einer von der Kommission für 
biologische Sicherheit (EFBS) finanzierten 
Kampagne konnte in den letzten zwei Jahren 
anhand von zehn Probenerhebungen gezeigt 
werden, dass das Erheben und Untersuchen von 
Wischproben auf ESV-relevante virale Vektoren 

innerhalb und ausserhalb des BSL2-Bereiches ein 
wirksames und geeignetes Instrument darstellen, 
um Schwachstellen in den von den Betrieben 
getroffenen Sicherheitsmassnahmen im Umgang 
mit ESV-relevanten Mikroorganismen identifizieren 
zu können. 

Die revidierte ESV erlaubt das Weglassen des 
Autoklaven bis Sicherheitsstufe 3 (BSL3) Labors. 
Seither ist es möglich feste Abfälle als 
Sonderabfälle von externen Firmen entsorgen zu 
lassen und vor Ort dürfen für die Inaktivierung 
alternative Verfahren zum Autoklaven angewendet 
werden. Im Rahmen eines vom BAG finanzierten 
Projektes erarbeiten wir allgemeingültige 
Mindestanforderungen einer Validierung von 
alternativen Inaktivierungsmethoden. Im 

Berichtsjahr haben wir Inaktivierungsversuche mit 
UVC, NaOH und dem kombinierten Verfahren mit 
UVC/NaOH durchgeführt. 

Seit 2011 wird in der Schweiz in die Umwelt 
eingetragener gentechnisch veränderter Raps 

gefunden. Im Berichtsjahr wurden entlang von 
Transportstrecken zu zwei Ölmühlen und sowie in 
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der Umgebung eines Lagersilos von Rapssaat nach 
weiteren Fundorten gesucht. Keine der 241 
untersuchten Rapsproben war gentechnisch 
verändert. Samen, die bei der Rapsernte ausfallen, 
können lange Zeit im Boden überdauern und 
teilweise erst Jahre später auskeimen. Falls auf 
einem solchen Feld als Bodenvorbereitung das 
Herbizid Glyphosat eingesetzt wird, würden 
gentechnisch veränderte Rapssamen trotzdem 
auskeimen und verbreitet werden. Im Kanton Genf 
wurden erstmals 57 solche Durchwuchsproben 
gesammelt und untersucht. Aber auch diese Proben 
erwiesen sich allesamt als GV-negativ.  

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) finanzierte eine 
Studie zur Untersuchung der bekannten Standorte 
von gentechnisch verändertem Raps in Basel 

(Bahnhof St. Johann und Hafen Kleinhüningen) 
über einen längeren Zeitraum. Damit sollte eine 
Abschätzung über die Persistenz und die 
Auskreuzung der transgenen Rapspflanzen 
identifiziert werden. In dieser Studie wurden total 
2783 Rapspflanzen gesammelt und über 100 
Pflanzen als GV-Raps bestimmt. Dabei zeigte sich, 
dass die GT73-Population im Bahnhof St. Johann 
eher rückläufig ist. Im Hafen Kleinhüningen wo viel 
mehr Waren umgeschlagen werden, hat sich die 
GV-Raps Population beschränkt ausgebreitet. 
Zusätzlich hat man zum ersten Mal wenige Pflanzen 
der Glufosinat-resistenten Linie MS8, RF3 und 
MS8XRF3 gefunden. 

Das Biosicherheitslabor ist als Regionallabor Nord 
eines von sechs Laboratorien des Schweizerischen 
Regionallabornetzwerks für B-Ereignisanalytik. Im 
vergangenen Jahr mussten vier Verdachtsproben 
untersucht werden. Seit der Einführung dieser 
Analysenmethode im Jahr 2001 wurde bei 
insgesamt 142 Proben noch kein positiver 
Anthraxbefund ermittelt. 
 

 
Lebensmittelinspektorat 
 

Wie in den Vorjahren war wiederum eine Steigerung 
der total verfassten Berichte zu verzeichnen. Im 
Berichtsjahr wurden 2643 Berichte verfasst (Vorjahr 
2503). Die Überprüfung der Betriebe vor Ort gehört 
zu unseren Hauptaufgaben und die Zahl der 
Inspektionen und Betriebshygienekontrollen blieb 
mit 1356 gegenüber dem Vorjahr (1353) quasi 
gleich. Die Anzahl der aufwendigen, tiefgehenden 
Betriebshygienekontrollen, da Kombination aus 
Inspektion und mikrobiologischen Untersuchungen, 
wurde mit 87 gegenüber dem Vorjahr (66) deutlich 
gesteigert. Die Einhaltung des Lebensmittelrechts in 
den Lebensmittelbetrieben vor Ort wird nebst 
Inspektionen mittels Betriebshygienekontrollen 
(BHK) überprüft. Dabei findet eine eingehende 

Gesamtinspektion mit Erhebung von 
Lebensmittelproben für mikrobiologische Analysen 
statt. Diese umfassenden Kontrollen sind somit ein 
geeignetes Instrument für eine tiefgehende 
Überprüfung und Beurteilung eines 
Lebensmittelbetriebes. Labor- und 
Inspektionsergebnisse führen im Beanstandungsfall 
zu Auflagen, die dem kontrollierten Betrieb verfügt 
werden. Dieses Jahr fanden 64 BHKôs und 23 BHK-
Nachkontrollen statt. Bei insgesamt 82 der 
Betriebshygienekontrollen mussten Mängel 
beanstandet werden, was einer Quote von 94% 
(Vorjahr 95%) entspricht. Es zeigte sich erneut, 

dass die auf die Gefahren- und Risikobewertung 
gestützte Auswahl der Betriebe für eine BHK 
sinnvoll war. Von den insgesamt 747 (Vorjahr 631) 
anlässlich der BHK erhobenen Proben mussten 188 
(Vorjahr 131) bzw. 25% (Vorjahr 21%) beanstandet 
werden. Bei insgesamt 29 Screenings, 
Probenerhebung für mikrobiologische Analysen 
ohne Inspektion, wurden zusätzlich 267 
Lebensmittelproben untersucht. Von diesen Proben 
mussten 81 (30%) beanstandet werden. 
 
Neben unseren Aufgaben im Rahmen des 
gesetzlichen Auftrages wurden in diesem Jahr 
etliche Merkblätter für die Verantwortlichen von 

Lebensmittelbetrieben aktualisiert resp. neu 
erarbeitet und auf unserer Homepage als 
Unterstützung für die Betriebe aufgeschaltet. Die in 
den letzten Jahren stetig zunehmenden Aufgaben 
konnten vor allem Dank eines eingespielten Teams 
bewältigt werden. 
 
Die Planung und Durchführung unserer Kontrollen 
erfolgt nicht zufällig sondern basiert auf einer 
Gefahrenbewertung und Risikoklassierung der 

Betriebe. Dieses Risikokonzept wird schweizweit 
vergleichbar angewendet. In 172 Betrieben mussten 
im Berichtsjahr erhebliche Mängel festgestellt und 
beanstandet werden. Das sind Betriebe mit einer 
Gefahrenbewertung 3 (mangelhaft) und 4 
(schlecht). Die Quote solcher Betriebe blieb mit 
knapp 14% unverändert gegenüber den beiden 
Vorjahren. Da die Auswahl der zu inspizierenden 
Betriebe jedoch nicht zufällig erfolgt, sondern sich 
nach deren Risikoklasse und Gefahrenbewertung 
richtet, kann diese Quote nicht auf alle 
Lebensmittelbetriebe hochgerechnet werden und 
liegt etwas tiefer. Dementsprechend erzielten wie in 
den beiden Vorjahren 86% der Betriebe ein gutes 
oder akzeptables Ergebnis, was einer 
Gefahrenbewertung 1 resp. 2 entspricht. Die vielen 
Wirtewechsel in einem urbanen Umfeld sind ein 
Hauptgrund für die in den letzten Jahren 
feststellbare Stagnation sowohl der Gefahren- als 
auch Risikoklassierung. Das risikobasierte 
Kontrollsystem sieht häufigere Kontrollen in 

mangelhaften resp. schlechten Betrieben vor, wobei 
auch Meldungen wie Betriebswechsel einfliessen 
und ist somit ein wirkungsvolles Instrument für die 
Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit. 

 
Pilzkontrolle 
 
Ein enormes und artenreiches Pilzvorkommen wie 

im 2012 wiederholte sich im 2013 leider nicht. Im 
September, zu Beginn der Pilzsaison 2013 fand 
man in den Wäldern kaum Pilze und die Körbe der 
Speisepilzsammler und ïsammlerinnen blieben 
meist leer. Erst gegen Ende der Pilzsaison waren 
die Wetterbedingungen gut und somit die 
Artenvielfalt der vorgelegten Pilze gross. 
Dementsprechend wurden dieses Jahr mit 350 
deutlich weniger Kontrollen als im Vorjahr (450) 
durchgeführt. Unsere Pilzkontrolleure mussten auch 
in diesem Jahr einige ungeniessbare oder giftige 
Pilze zum Wohle der Kunden aussortieren, was die 

Wichtigkeit dieser Überprüfung durch ausgewiesene 
Fachkrªfte bestªrkt. Der Verein ĂGs¿nder Baselñ 
führte zusammen mit unserer Pilzkontrollstelle wie 
in den Vorjahren Pilzkurse durch, um Anfängern 
den Einstieg in die anspruchsvolle Pilzkunde zu 
erleichtern. Alle Sammlerinnen und Sammler gehen 
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jedoch den richtigen Weg, wenn sie die Pilze bei 
einer Kontrollstelle zeigen, um einer unliebsamen 
und unter Umständen lebensgefährlichen Vergiftung 
vorzubeugen. Neben leckeren Speisepilzen 
kommen eben auch einige gefährliche Gesellen, 
teilweise den Speisepilzen täuschend ähnlich, im 
Pilzreich vor. 
 
 
Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit 
(KCB) 

 
2013 sind im Rahmen der Störfallvorsorge 54 

Inspektionen durchgeführt worden. Die Ergebnisse 
sind ï wie in den vergangenen Jahren ï als 
vorwiegend gut zu beurteilen. In drei Fällen mussten 
Verfügungen ausgesprochen werden, zudem 
wurden in einigen Fällen bei Abnahmekontrollen 
Nachkontrollen durchgeführt. In weiteren acht Fällen 
wurden mit den Betriebsverantwortlichen 
Vereinbarungen getroffen, deren Umsetzung 
verbindlich terminiert und überprüft wird. Die 
Verfügungen betrafen einen Kühllagerbetrieb mit 
grosser Ammoniakmenge, einen Chemikalien-, 
Lager- und Speditionsbetrieb sowie einen 
gewerblichen Spezialbetrieb mit giftigen 
Chemikalien. 
 
Bei Inspektionen haben wir in diesem Jahr bei 20 
Betriebseinheiten die Einsatzplanung überprüft. 

Bei zwei Einsatzplanungen war keine Anpassung 
nötig. Bei neun Einsatzplanungsdokumentationen, 
welche im Vorjahr geprüft worden waren, hatten die 
Betriebsinhaber die Mängel vereinbarungsgemäss 
behoben. Bei den neun übrigen Betrieben waren 
Aktualisierungen erforderlich. Oft führen die 
Betriebe bei personellen Veränderungen die 
Kontaktdaten in der Einsatzplanung nicht nach. 
Telefonnummern, die Ăins Leereñ laufen, kºnnen im 
Ereignisfall zu Zeitverlust und vermeidbaren 
Schäden führen. 
 
Im Berichtjahr  war kein Störfall zu verzeichnen. 
Allerdings kam es bei einem der grossen 
Chemiebetriebe zu einem sicherheitstechnisch 
bedeutsamen Betriebszwischenfall mit 

Nitrocellulose, der für einige Stunden den 
öffentlichen und privaten Verkehr empfindlich 
einschränkte. Personen kamen keine zu Schaden. 
Bei der von uns veranlassten Unfalluntersuchung 
kamen organisatorische Lücken in der 
Sicherheitsverantwortung für dieses 
Chemikalienlager zum Vorschein. 
 
Am 1. April 2013 hat der Bundesrat die Änderung 
der Störfallverordnung in Kraft gesetzt, mit welcher 
die Pflicht zur Koordination von Raumplanung 
und Störfallvorsorge ausdrücklich formuliert wird 

(Art. 11a StFV). Für unseren dicht besiedelten 
Kanton geht es darum, Störfallrisiken bei Vorhaben 
der Stadtentwicklung frühzeitig zu erkennen und 
geeignete Massnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung vorzusehen. Eine interdepartementale 
Arbeitsgruppe hat ein gemeinsames 
Vollzugskonzept erarbeitet, das im 1. Quartal 2014 
dem Regierungsrat zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden soll. Kernstück ist eine kantonale Karte, die 
von der KCB geführt und periodisch aktualisiert 
wird. Diese Karte zeigt alle Gebiete, in denen 
künftige Vorhaben den vereinbarten 
Koordinationsverfahren unterzogen werden.    

Parallel dazu wurde an der Verbesserung der 
methodischen Grundlagen des Risikokatasters 

gearbeitet, damit Planungsprojekte in der 
Umgebung von störfallrelevanten Anlagen 
differenziert und fundiert beurteilt werden können. 
Dazu hat sie erfolgreiche Tests mit der 
holländischen Risiko-Software RiskCurves 
durchgeführt und wird diese zukünftig anwenden. 
 
10 Jahre nach der Beurteilung der ersten 
Risikoermittlung zum Transport gefährlicher Güter 
auf dem Rhein haben auf Veranlassung von KCB 

und Sicherheitsinspektorat BL die Tiefbauämter 
beider Basel, die Schweizerischen Rheinhäfen und 
das Bundesamt für Verkehr (Sektion Schifffahrt) die 
seitherige Entwicklung der wichtigsten, 
risikobestimmenden Parameter untersucht. Man hat 
festgestellt, dass in diesem Zeitraum die Mengen an 
Mineralölprodukten in Tankschiffen zurückgegangen 
ist, besonders stark beim Benzin. Zudem haben die 
damals beschlossenen Sicherheitsmassnahmen 
ihre Wirkung entfaltet und die erstrebte Umstellung 
auf den Transport von Gefahrgütern ausschliesslich 
in Doppelhüllentankschiffen ist erfreulich weit 
fortgeschritten. 
 
Im von uns angestossenen und vom BAFU 
geführten Projekt zur Einführung der hochaktiven 
Stoffe in den Geltungsbereich der 

Störfallverordnung ist im Berichtjahr der Stand der 
Sicherheitstechnik untersucht worden. Ebenso 
konnten anlässlich eines jährlich stattfindenden 
Behördenerfahrungsaustausches in Berlin die 
Schweizer Arbeiten zu hochaktiven Stoffen von 
Vertretern von BAFU und KCB vorgestellt werden.  
 
Aufgrund der konstant hohen Beanstandungsquote 
bei der Kontrolle des Gefahrgut-Schwerverkehrs 

auf der Strasse, die die Kantonspolizei mit 
Unterstützung der KCB seit Jahren durchführt, hat 
unsere Fachstelle Vollzugstätigkeiten zur 
Gefahrgutbeauftragtenverordnung wieder 
aufgenommen. Dabei wurde ein innovatives 
Inspektionskonzept erstellt, womit bei Betrieben 
Entladungs- und Beladungsvorgänge mit Gefahrgut 
beim Umschlag auf Lastwagen kontrolliert werden. 
Nach einer Testphase soll das neue 
Inspektionskonzept 2014 standardmässig zur 
Anwendung kommen.    
 
Im Rahmen von insgesamt 24 in Biotechbetrieben 

durchgeführten Inspektionen gab es bei fünf 
Betrieben Beanstandungen. Die angeordneten, 
meist organisatorische Mängel betreffende 
Massnahmen wurden von den Betrieben fristgerecht 
umgesetzt. Neben den Vollzugstätigkeiten im 
Kanton Basel-Stadt leistet die Fachstelle 
Biosicherheit des Kantonalen Laboratoriums in drei 
weiteren Kantonen eine umfassende, vertraglich 
geregelte Beratung im Vollzug der Einschliessungs- 
und Störfallverordnung. 
 
In einem Industriebetrieb wurden 
Biologielaboratorien für Gruppe-3-Mikroorganismen, 
die nicht über den Luftpfad übertragbar sind, zu 
einer Stufe 3-Anlage mit reduzierten 
Sicherheitsmassnahmen (sogenanntes S3**-Labor) 
umgebaut. Der vom Betrieb eingereichte 
Kurzbericht nach Störfallverordnung sowie der 
Umweltverträglichkeitsbericht wurden geprüft und 

die vorgesehenen Sicherheitsmassnahmen als 
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ausreichend beurteilt. Bei der Bauabnahme konnte 
festgestellt werden, dass das S3**-Labor nach dem 
Stand der Sicherheitstechnik gebaut und 
eingerichtet ist.  
 
Mit mehreren Kontrollen wurde die Umsetzung der 
mit den betroffenen Hafenbetrieben sowie der SBB 
vereinbarten Massnahmen gegen das ungehinderte 
Ausbreiten vom gentechnisch veränderten Raps 

(GV-Raps) überwacht. Die Kontrollen ergaben, dass 
sich die GV-Rapsvorkommen zwar auf Hotspots 
beschränken. Zahlenmässig gab es aber mehr 
Pflanzen. Die Bekämpfung vom GV-Raps muss 
daher intensiviert werden.  
 
Im Bereich von gebietsfremden invasiven Pflanzen 
(invasive Neophyten) wurde die Einhaltung der 

Informationspflicht und von Verkaufsverboten im 
Grosshandel und auf dem Marktplatz überprüft. Im 
Zentrum stand das gemäss Freisetzungsverordung 
bestehende Verkaufsverbot für die Amerikanische 
Goldrute. Nicht alle Marktfahrer wussten darüber 
Bescheid. Nach einer entsprechenden gezielten 
Information haben Nachkontrollen ergeben, dass 
das Verkaufsverbot eingehalten wird. 
 
Zur Eindämmung der Ausbreitung von 
gebietsfremden invasiven Organismen (sog. 

Invasive Neobiota) besteht für den Kanton Basel-
Stadt seit 2010 ein Massnahmenplan. Die 
diesjährige Bilanz fiel ähnlich aus wie letztes Jahr. 
Bei der Prävention wurde die 

Sensibilisierungskampagne weitergeführt und die 
Bekämpfung fokussierte weiterhin auf ein 

Verhindern der weiteren Ausbreitung von 
vorhandenen invasiven Arten. Damit wurde 
mehrheitlich eine Stabilisierung der Situation 
erreicht. Neue invasive Neobioten wurden im 2013 
nicht festgestellt. 
 
 
 
Chemikalienkontrolle 

 
Der Vollzug der Chemikaliengesetzgebung kann in 
zwei Haupttätigkeiten eingeteilt werden: 
Marktüberwachung und Betriebskontrollen. Bei 

der Marktüberwachung werden Stoffe und 
Zubereitungen, die sich auf dem  Markt befinden, 
erhoben und deren Rechtskonformität überprüft. Bei 
der Betriebskontrolle werden Inspektionen in 
Betrieben durchgeführt, um die Einhaltung der 
Selbstkontrolle bei Herstellern und Importeuren, der 
personenbezogenen Vorschriften sowie der 
Umgangsbestimmungen des Chemikalienrechts zu 
überprüfen.  
 
Im Rahmen unserer Marktüberwachungstätigkeiten 
wurden 2013 schwerpunktmässig Wasch- und 
Reinigungsmittel sowie Imprägnierungssprays 

untersucht. Von insgesamt 91 untersuchten 
Produkten wurden 72 beanstandet, was auf eine 
ungenügende Wahrnehmung der Selbstkontrolle 
durch die zuständigen Hersteller hinweist. 
Insgesamt haben wir das Inverkehrbringen oder die 
berufliche Verwendung von 19 Produkten verboten. 
 
Bei unserer Inspektionstätigkeiten haben wir die 
Priorität 2013 darauf festgelegt, Betriebe zu 
kontrollieren, die Chemikalien herstellen oder 
importieren. Dabei mussten wir auch feststellen, 

dass die betroffenen Betriebe ihre Selbstkontrolle 
nicht genügend wahrnehmen, insbesondere 
hinsichtlich des Erstellens von gesetzeskonformen 
Sicherheitsdatenblättern. Daher haben wir die 

notwendigen Massnahmen angeordnet, damit die 
betroffenen Betriebe ihre Bewilligungspflicht 
nachkommen. Wir werden auch in Zukunft weiterhin 
den Schwerpunkt unserer Inspektionen bei 
Herstellern und Importeuren von Chemikalien 
festlegen. 
 
 
Gefahrenprävention 

 
Im August 2013 konnte die Stelle 
Gefahrenprävention nach knapp einjährigem 
Unterbruch mit einem Geologen, welcher vorher an 
der ETH Zürich beim Schweizerischen 
Erdbebendienst gearbeitet hatte, wieder besetzt 
werden. Die Stelle hat die Aufgabe, die 
Erdbebenvorsorge im Kanton zu koordinieren, 
fachlich die Regierung beim Atomschutz zu 

unterstützen und bei neuen Technologien wie der 
Nanotechnologie die Entwicklung im Risiko- und 
Sicherheitsbereich zu verfolgen. 
 
Im Berichtsjahr stand bei der Erdbebenvorsorge das 
Projekt ĂErdbebenvorsorge Basel-Stadt 2012-2015ñ 
im Fokus, welches die Fachstelle im Auftrag der 
Kantonalen Krisenorganisation leitet. In diesem 
Projekt werden sechs Starkbebenstationen 

erneuert bzw. neu installiert und detaillierte 
Schadensszenarien nach einem möglichen 
schweren Erdbeben in Basel berechnet. Ziel des 
Projektes ist es, Wege aufzuzeichnen, wie nach 
einem schweren Erdbeben möglichst rasch 
detaillierte Angaben über Personen- und 
Gebäudeschäden im Kantonsgebiet gewonnen 
werden können.  
 
Beim ĂAtomschutzñ standen die Beurteilung der 
Ergebnisse der dritten Zehnjahresrevision und die 

damit verbundene Verlängerung der Laufzeit um 
weitere 10 Jahre des Reaktors 2 in Fessenheim im 
Vordergrund. 
 
 
Fachbereich ABC 
 

Erfreulicherweise kam es auch in diesem Jahr zu 
keinem grösseren ABC-Ereignis, bei welchem 
Mensch, Tier oder Umwelt zu Schaden gekommen 
ist. Es kam zu 10 Pageralarmierungen, also eine 
weniger als im Vorjahr. Das Hochwasser vom Juni 
2013 führte zu einem Aufgebot der kantonalen 

Krisenorganisation KKO. Der Ereignisdienst und 
Teile des übrigen Fachbereichs nahmen an 7 
Übungen der KKO und der Industrie teil. 
 
Ein kräftezehrender Prozess ist das Aufarbeiten der 
Katastrophe von Fukushima. Unter anderem 
müssen auch die nationalen Referenzszenarien 

überprüft werden. Die Referenzszenarien bilden die 
Grundlage des Notfallschutzes. Daher ist es für den 
zukünftigen Schutz der Bevölkerung entscheidend, 
ob die Szenarien angepasst werden oder nicht. 
Nach unzähligen Sitzungen der vom Bund 
eingesetzten Arbeitsgruppe, wo Basel-Stadt Einsitz 
hat,  liegt nun ein Vorschlag auf dem Tisch, der 
zwar schwerere Auswirkungen in einem über 20 Km 
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hinausgehenden Umkreis annimmt, aber dabei sehr 
vage bleibt.  
 
Nachdem nicht nur in Basel-Stadt sondern in 
weiteren Kantonen klar geworden ist, dass im 
Ereignisfall eine zeitgerechte Verteilung vor allem in 
städtischen Gebieten  kaum problemlos zu schaffen 
ist, hat der Bund eine Revision der 
Jodtablettenverordnung vorgenommen. Als 

Resultat werden die Tabletten neu in einem 
Umkreis von 50 Km um ein Kernkraftwerk verteilt. In 
diesem Umkreis befinden sich die meisten 
grösseren Agglomerationen, auch der Kanton 
Basel-Stadt. Die Kosten haben die Werke zu tragen. 
 
Ein Hauptthema im Fachbereich war die nationale 
Gesamtnotfall¿bung ĂOdysseusñ. Alle fünf Jahre 

muss eine solche Übung mit einem Kernkraftwerk 
durchgeführt werden. Der Fachbereich ABC war 
gleich doppelt betroffen, einerseits stellte er für die 
Krisenorganisation Basel-Stadt die Übungsleitung 
und andererseits standen mehrere Mitglieder des 
Fachbereichs als Beübte im Fokus der Übung. Das 
Szenario ging von einer grossen Freisetzung von 
Radioaktivität im Kernkraftwerk Leibstadt aus. Der 
Stab der kantonalen Krisenorganisation zusammen 
mit Teilen der Einsatzkräfte konnten erfolgreich das 
Messen der Strahlung durch die sog. 
Atomwarnposten der Polizei, das Aufstellen einer 
Gross-Verteilstelle für Jodtabletten sowie das 
Messen von Umweltproben zu Gunsten der 
Nationalen Behörde üben. Erfreulich war, dass sich 
auch das Unispital an der Übung beteiligte. Damit 
konnte die zentrale Schnittstelle zum Stab der 
Kantonalen Krisenorganisation sowie der Umgang 
mit potenziell durch Strahlung betroffene Patienten 
geübt werden.  
 
Für das Kernkraftwerk Fessenheim wurde 2012 

durch den Service Interministériel de Défense et de 
la Protection Civile der französischen Präfektur 
Haut-Rhin der ĂPlan Particulier d'intervention du 
centre nucléaire (PPI)ñ erstellt. Darin enthalten ist 
auch die 2008 zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der französische Regierung 
getroffenen Vereinbarung, dass bei einem 
Unfallereignis im Kernkraftwerk Fessenheim, 
welches radiologische Auswirkungen hat oder 
haben kann, neben der Nationalen Alarmzentrale 
(NAZ) auch die Kantonspolizei Basel-Stadt als 
Alarmstützpunkt für die Grenzkantone direkt 
alarmiert und über die Auslösung des Notfallplans 
informiert wird. Diese Vereinbarung wurde nun in 
einer Übung getestet. Das Resultat ist positiv, die 
direkte Alarmierung parallel zur Alarmierung der 
NAZ hat funktioniert.  
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1. ALLGEMEINER TEIL 

1.1 PERSONALBESTAND 

am 31. Dezember 2013 
 
LEITUNG 
PD Dr. Philipp Hübner, Kantonschemiker (100%) 
Dr. Peter Brodmann, Stv. Kantonschemiker (100%) 
Dr. Urs Vögeli, Stellvertreter für Chemie- und Biosicherheit (100%) 
 
 
ABTEILUNGEN 
 
Stab / Sekretariat 
Finanz- & Rechtswesen, Personalwesen, Pool-Aufgaben 

Leitung:  Ramona Schächterle, Leiterin Sekretariat (100%) 

Tanja Allemann, Sekretärin (80%) 
Jacqueline Beck, Sekretärin (60%) 
Cornelia Knöpfel, Sekretärin (60%) (seit 21.10.2013) 
 
 
Stab / Hausdienst 
Hausdienst 

Leitung: Oliver Lehmann (80%)  
 
Daniel Grünenfelder, Abwart und Leiter Technischer Hausdienst (80%) 
Maria Soares, Laborgehilfin (100%) 
Ratchadawan Carigiet, Raumpflegerin (19%) 
Emriye Katilmaz, Raumpflegerin (19%) 
Somjit Lieberherr, Raumpflegerin (19%) 
 
 
Bioanalytik und Radioaktivität 
Inhalts-, Zusatz- und Fremdstoffe, Allergene, gentechnisch veränderte Organismen, Radioaktivität, 
Biosicherheitslabor, Raumluft und Asbest 

Leitung:  Dr. Peter Brodmann, Molekularbiologe und Lebensmittelchemiker (100%) 

Dr. Evelyn Ilg Hampe, Biochemikerin und Lebensmittelchemikerin (60%)  
Dr. Claudia Bagutti, Molekularbiologin und Leiterin Biosicherheitslabor (80%) 
Dr. Sylvia Gautsch, Tierärztin und Mikrobiologin (100%) 
Dr. Markus Zehringer, Chemiker (80%)  
 
Monica Alt, Laborantin (70%) 
Denise Fahrer, Laborantin (100%) 
Franziska Kammerer, Laborantin (50%) 
Karin Kepper, Laborantin (60%)  
Beatrix Kym Junco Parodi, Laborantin (80%)  
Marion Läderach, Laborantin (60%)  
Daniela Moratti, Laborgehilfin (60%) 
Dr. Matthias Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter (80%) (bis 30.11.2013) 
Peter Schaltenbrand, Laborant (100%) 
Dr. Jürg Schulze, wissenschaftlicher Mitarbeiter (80%) 
Natascha Stahl, Laborantin (80%)  
Claudia Stutz, Biologielaborantin, Roche, im 2. Lehrjahr (bis 31.7.2013) 
Michael Wagmann, Laborant (100%) 
Jasmin Thommen, Biologielaborantin, Roche, im 2. Lehrjahr (seit 13.8.2013) 
Vlora Sila, Laborantin (50%) (seit 16.09.2013) 
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Lebensmittelinspektorat 
Lebensmittelinspektorat, Probenerhebung, Pilzkontrolle 

Leitung:  Oliver Lehmann (80%) 
 
Lebensmittelinspektorat 
Peter Haas, Lebensmittelinspektor (60%) 
Giulio Vögelin, Lebensmittelinspektor (100%) 
David Bieler, Lebensmittelkontrolleur (100%) 
Ursula Gass, Lebensmittelkontrolleurin/Pilzkontrolleurin (70%)  
Peter Kaupp, Lebensmittelkontrolleur/Pilzkontrolleur (100%) 
Markus Weber, Lebensmittelkontrolleur (100%) 
 
Chromatographie 
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände, Umweltanalytik,  
 

Leitung: Dr. Christopher Hohl, Chemiker (100%) 

Dr. Urs Hauri, Chemiker (80%) 
Dr. Marianne Erbs, Chemikerin (80%)  
Dr. Markus Niederer, Biologe (90%) 

Beat Lütolf, Laborant (80%)  
Bernard Roux, Laborant (90%) 
Nadja Ryser, Laborantin (100%) 
Urs Schlegel, Cheflaborant (100%) 
Thomas Stebler, Laborant (90%) 
Ivan Costa Nobre Pereira bis 31.7.2013 (Lehrabschluss) 
 
Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit (KCB) 
Stationäre Anlagen, Transportwege, Biotechnologien 

Leitung: Dr. Urs Vögeli, Biologe (100%) 

Dr. Susanne Biebinger, Bio- und Chemieinspektorin (60%) 
Dr. Hans Bossler, Chemieinspektor (100%) 
Rudolf Braun, Chemiker, Bereichsleiter Chemiesicherheit (100%) 
Stephan Hussen, Gefahrenprävention (80%) (seit 01.08.2013) 
Brigitte Grenacher, Chemieinspektorin (70%) 
Dr. Yves Parrat, Chemieinspektor (80%)  
Isabella Zeman, Chemieinspektorin (80%) 
Dr. Dirk Hamburger, Bioinspektor (80%) 
 
 
Praktikant/innen 
Stefan Banyay (bis 31.07.2013) 
Céline Herzog (ab 01.08.2013) 
Carla Rudigier (bis 15.02.2013) 
Tina Freiburghaus (01.01.2013 bis 31.12.2013) 
Cornelia Speich (seit 01.10.2013) 
Janine Meier (seit 01.08.2013) 
Dieter Hampe (01.02. bis 31.07.2013) 
Katrin Wezel (08.04. bis 20.09.2013) 
Tatjana Gerschmann (ab 01.08.2013) 
Aleksandra Jejina (bis 28.02.2013) 
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1.2 QUERSCHNITTSTÄTIGKEITEN / STAB 

1.2.1 Qualitätssicherung / Akkreditierung 

Im November 2013 wurde unser Qualitätsmanagementsystem gemäss den Normen ISO/IEN 
17020 und ISO 17025 von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle begutachtet. Neu war 
die Aufteilung in eine Begutachtung der Prüfstelle (ISO/IEN 17025) und der Inspektions-
stelle (ISO/IEN 17020). Die Inspektionsstelle wurde zudem nach der neu überarbeiteten 
Norm ISO/IEC 17020:2012 begutachtet. Uns wurde ein hoher Qualitätsstandard attestiert. 
Anhand der zehn formulierten, nicht zwingenden Auflagen werden wir unser Qualitäts-
managementsystem weiter verbessern. 

Im Berichtsjahr wurde in sieben Fällen Einsprache erhoben. Die Einsprachen betrafen in fünf 
Fällen nicht zulässige Lebensmittel, resp. Produkte sowie Deklarationsmängel und in zwei 
Fällen Inspektionsberichte. In fünf von sechs Fällen wurde die Einsprache abgewiesen. Eine 
Einsprache ist noch in Bearbeitung. In vier Fällen wurde rekurriert. Zwei dieser Rekurse 
wurden abgewiesen und zwei Rekurse sind noch beim Gesundheitsdepartement in 
Bearbeitung. 

 

1.2.2 Exportzertifikate 

Für den Export von Lebensmitteln sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs-
mitteln benötigen Lebensmittel- und Chemiefirmen Zertifikate, welche die kantonalen 
Behörden beglaubigen müssen. 2013 wurden rund 85 Zertifikate für Lebensmittel und Stoffe 
diverser Art von uns beglaubigt. 
 

1.2.3 Strafverfolgung 

Im Jahr 2012 erfolgte in zwei Fällen Strafanzeige. Die Angeklagten wurden zu Bussen von 
3000 und 2000 Franken verurteilt. Im Jahr 2013 erfolgte in fünf Fällen Strafanzeige. Die 
beantragte Bussensumme betrug 12'500 Franken. In zwei Fällen wurden Bussen von 2000 
resp. Von 3500 Franken ausgesprochen, die anderen drei Fälle sind noch hängig. 
 

1.2.4 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt bei unserer täglichen Arbeit einen grossen Stellenwert ein 
und wir sind stolz darauf, dass in den Medien regelmässig über unsere Aktivitäten berichtet 
wird. Im Rahmen der Umwelttage Basel 2013 hat das Kantonale Labor zusammen mit dem 
Tiefbauamt auf dem Barfüsserplatz das Thema Neobioten präsentiert. Durch den 
gemeinsamen Auftritt konnten sowohl theoretische Informationen durch das Kantonale 
Laboratorium als auch die praktische Umsetzung durch das Tiefbauamt vermittelt werden. 
Das Kantonale Laboratorium wird regelmässig durch Anfragen in Anspruch genommen. 
Zusätzlich zu den Medien wurden vom Auskunftsdienst im Berichtsjahr viele Anfragen zu 
Lebensmittel, Chemikalien und Gebrauchsgegenstände [inkl. Raumluft], Chemiesicherheit 
und Chemikalien aus dem Publikum bearbeitet und beantwortet. Auch im Berichtsjahr hat 
diese Dienstleistung den Einwohnerinnen und Einwohnern bei der Klärung von Fragen und 
Ängsten geholfen und wir erhalten für unsere Tätigkeit im Dienste des baselstädtischen 
Gesundheitsschutzes interessante Hinweise. Neben den zahlreichen Kontakten unserer 
Webseite (http://www.kantonslabor.bs.ch/) wurden unsere Berichte auch regelmässig in den 
Medien aufgenommen und kommentiert. In diesem Zusammenhang gaben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantonslabors den Medienschaffenden über 70 
Interviews. Der mediale Fokus zielte auch im abgelaufenen Jahr vor allem auf unsere 
Lebensmittelkontrollen. Es zeigte sich, dass das Kantonslabor mit seinen 
Untersuchungskampagnen am Puls der Bevölkerung ist. Besonderes mediales Echo rief 
unsere Pressekonferenz anfangs Jahr zum Öffentlichkeitsprinzip hervor.  

http://www.kantonslabor-bs.ch/
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1.2.5 Pressespiegel 

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
 

¶  08.01.2013 baz online: Kanton möchte fehlbare Wirte an den Hygiene-Pranger stellen. 

¶  08.01.2013 TagesWoche online: Arbeitet diese Beiz sauber oder nicht? 

¶  08.01.2013 www.baizer.ch: Hygiene-Pranger: Ein Schritt zurück ins Mittelalter 

¶  08.01.2013 SRF-online: Kantonslabor will unhygienische Beizen beim Namen nennen 

¶  08.01.2013 SDA: Basler Kantonslabor: 14 Prozent der geprüften Restaurants unsauber 

¶  08.01.2013 Radio Basilisk: Hygiene-Label in Restaurants? 

¶  08.01.2013 Telebasel: Grüsel-Beizer sollen an den Pranger 

¶  09.01.2013 bz: Wirte fürchten um ihren sauberen Ruf 

¶  09.01.2013 Knatsch um den Hygiene-Pranger 

¶  09.01.2013 BaZ: Basel-Stadt will Beizenpranger einführen 

¶  09.01.2013 BaZ: Basel-Stadt will Pranger für Grüsel-Gastronomen 

¶  09.01.2013 Online reports: Kunden sollen Grüsel-Beizen rasch erkennen 

¶  09.01.2013 20 Minuten: ĂWir mºchten den Druck auf die Betriebe erhºhenñ 

¶  09.01.2013 Badische Zeitung: Es gibt nur wenig schwarze Schafe inder Küche 

¶  16.01.2013 
bz online: Bei den Kinderkosmetika ist laut Kantonslabor ein Drittel der Produkte 
ungenügend 

¶  29.01.2013 baz-online: Basler Tattoo-Studios sind Gesetze egal 

¶  29.01.2013 nzz-online: Viele illegale Substanzen in Tätowierfarben 

¶  30.01.2013 BaZ: Tätowierfarben beanstandet 

¶  30.01.2013 Le Temps: Encres dangereuses 

¶  30.01.2013 20 Minuten: Tätowierer haben nichts gelernt 

¶  30.01.2013 20 Minuten: Chemiker finden Gift in Tattoo-Farben 

¶  04.02.2013  RSI Telgiornale: Inchiostri per tatuaggi nocivi alla salute 

¶  15.02.2013 Radio Basilisk: Pferdefleisch ist nicht giftig 

¶  Feb 2013 À la bâloise: Hohe Lebensmittelsicherheit in Basel 

¶  Feb 2013 Basilea INFO: Hygiene an der Fasnacht 2013 

¶  06.03.2013 NZZ: Gentechpflanzen gefunden 

¶  29.04.2013 NDR Fernshehen: Die Tricks der Kosmetikindustrie 

¶  30.04.2013 20 Minuten: Krebserregende Stoffe in Mascara 

¶  30.04.2013 20 Minuten online: Krebserregende Stoffe in Wimperntusche 

¶  02.05.2013 bz: Gentech-Raps Labor machte Kontrollgang 

¶  03.05.2013 20 Minuten: Basler Gen-Raps: Pflanzen haben den Winter überlebt 

¶  14.07.2013 SonntagsZeitung: Zufallsbefund: Radioaktives Cäsium am Grund des Bielersees 

¶  15.07.2013 Berner Zeitung: Rätselraten um Cäsium im Bielersee 

¶  17.07.2013 20 Minuten: Salzsäure und Aceton auf Balkon gemischt 

¶  24.07.2013 baz-online: Um Mitternacht auf Balkon Salzsäure gemischt 

¶  20.08.2013 baz-online: AKW-Betreiber sollen Jodtabletten bezahlen 

¶  23.09.2013 SonntagsZeitung online: Wenns einem zu bunt wird: missratene Sticherleien 

¶  24.09.2013 SRF Puls: Wieviel Pestizid ist in chinesischen Heilkräutern? 

¶  Sept 2013 BS intern: Beim Gefahrguttransport auf der Schiene gibt es noch Nachholbedarf 

¶  01.10.2013 Landbote online: Cäsium und Strontium in Import-Konfitüre 

¶  01.10.2013 Nordwestschweiz: Hippe Vögel, veralteter Stacheldraht 

¶  05.10.2013 bz: Test: Fleisch und Getreide sauber 

¶  15.10.2013 20 Minuten: Kaviar gut deklariert 

¶  29.10.2013 20 Minuten: Giftige Puppen machen schon die Kleinsten krank 

¶  Okt 2013 Beobachter: Geheim: giftige Puppen 

¶  23.12.2013 www.baizer.ch: Beanstandungsquoten im langjährigen Durchschnitt 

 
 

http://www.baizer.ch/
http://www.baizer.ch/
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1.2.6 Praktika für Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger 

Das Kantonslabor hat in den letzten Jahren vermehrt Praktika für Wiedereinsteigerinnen und 
ïeinsteiger sowie für Personen mit Migrationshintergrund angeboten. Unser soziales 
Engagement fordert uns dabei auch einiges ab und unsere Anstrengungen sind nicht immer 
von Erfolg gekrönt. Einige Personen haben jedoch auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuss fassen 
können, was uns für unsere Arbeit entlöhnt und uns die manchmal negativen Erfahrungen 
vergessen lässt. 

Daneben bietet das Kantonslabor für Basler Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende 
berufsbildende Praktikas an und bildet seit vielen Jahren Chemielaborantenlehrlinge in 
Zusammenarbeit mit der Firma Roche an. Zum ersten Mal haben wir einem Zweitlehrjahr-
Biologielaboranten-lehrling von der Firma Roche ermöglicht, das Linienpraktikum am 
Kantonalen Labor zu absolvieren. 

 
1.2.7 Publikationen 

Für die Publikation ĂWashout kinetics of viral vectors from cultured mammalian cells.ñ 2012, 
Appl Biosafety Journal, 17 (4) wurde den Authoren Claudia Bagutti, Martin Schmidlin, 
Matthias Müller und Peter Brodmann der Richard C. Knudsen Publication Award der 
American Biological Safety Association verliehen. 
 
Publikationen 

ĂLebensmittelvergiftungen durch Bacillus cereus:Nachweis der Toxingene und des 
emetischen Toxins.ñ, Erbs M. und Gautsch S., BAG Bulletin Nr. 32/2013, S. 543-548 
 
ĂDetection of feral GT73 transgenic oilseed rape (Brassica napus) along railway lines on 
entry routes to oilseed factories in Switzerlandñ, M. Hecht, B. Oehen, J. Schulze, P. 
Brodmann C. Bagutti (2013), Environmental Science and Pollution Research 
 
 ĂNeutron Activation Analysis ï Another Approach to Uranium and Thorium Analysis in 
Environmental Samplesñ, M. Zehringer, J. Mazacek, R. Dolf, G. Testa, J. Jourdan (2013), 
CHIMIA, 67, Nr. 11 
 
ĂCharacteristics of extended-spectrum cephalosporin resistant Escherichia coli isolated from 
Swiss and imported poultry meatñ, H. Abgottspon, R. Stephan, C. Bagutti, P. Brodmann, H. 
Hächler, K. Zurfluh (2013), in press 
 
ĂDetermination of PCR products by capillary electrophoresis with contactless conductivity 
detection.ñ, M. Stojikovic, N.R. Uda, P. Brodmann, P.C. Hauser (2013), CHIMIA International 
Journal for Chemistry 01/2013; 67(6):428 
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1.2.8 Teilnahme an Laborvergleichen (proficiency tests) 

 

Bezeichnung Runde Parameter 
QS-
Massnahme 

Mikrobiologie / Lebensmittel    

Food Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
238 

Quant. Best. von AMK, E. coli, koagulase 
positive Staphylokokken, C. perfringens, 
B. cereus 

keine 

Food Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
240 

Quant. Best. von AMK, Eba, Salmonellen, 
Campylobacter 

keine 

Food Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
242 

Quant. Best. von AMK, Gesamtcoliforme, 
koagulase positive Staphylokokken, B. 
cereus, L. Monocytogenes 

keine 

Food Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
244 

Quant. Best. von AMK, Eco, C. perfringes, 
B. cereus, L. monocytogenes 

keine 

Food Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
246 

Quant. Best. von AMK, Eba, Salmonellen, 
Campylobacter, STEC 

keine 

Food Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
248 

Quant. Best. von AMK, Gesamtcoliforme, 
koagulase positive Staphylokokken, L. 
monocytogenes, Salmonellen 

keine 

STEC Ringversuch DNA-
Extrakte 

NENT, 
2013 

STEC-Virulenzgene stx1 & stx 2 in DNA-
Extrakten aus E. coli Stämmen 

Es wird nur noch 
mit der ISO-
Methode 
gearbeitet. 

Mikrobiologie / Wasser / Legionellen 

Legionella External Quality 
Assessement Scheme 

HPA Distr. 
G81 

Nachweis von Legionellen keine 

Legionella External Quality 
Assessement Scheme 

HPA Distr. 
G82 

Nachweis von Legionellen keine 

Legionella External Quality 
Assessement Scheme 

HPA Distr. 
G83 

Nachweis von Legionellen keine 

Legionella External Quality 
Assessement Scheme 

HPA Distr. 
G84 

Nachweis von Legionellen keine 

Legionella External Quality 
Assessement Scheme 

HPA Distr. 
G85 

Nachweis von Legionellen keine 

Legionella External Quality 
Assessement Scheme 

HPA Distr. 
G86 

Nachweis von Legionellen keine 

Mikrobiologie / Trinkwasser 

Water Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
W149, A-C 

Quant. Best. Gesamtcoliforme, E. coli, 
Eko, P. aeruginosa, C. perfringens, AMK 

keine 

Water Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
W148, A-C 

Quant. Best. Gesamtcoliforme, E. coli, 
Eko, P. aeruginosa, C. perfringens, AMK 

keine 

Water Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
W150, A-C 

Quant. Best. Gesamtcoliforme, E. coli, 
Eko, P. aeruginosa, C. perfringens, AMK 

keine 

Water Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
W151, A-C 

Quant. Best. Gesamtcoliforme, E. coli, 
Eko, P. aeruginosa, C. perfringens, AMK 

keine 

Water Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
W152, A-C 

Quant. Best. Gesamtcoliforme, E. coli, 
Eko, P. aeruginosa, C. perfringens, AMK 

keine 

Water Microbiology External 
Quality Assessment Scheme 

HPA Distr. 
W153, A-C 

Quant. Best. Gesamtcoliforme, E. coli, 
Eko, P. aeruginosa, C. perfringens, AMK 

keine 

Biosicherheit 

Francisella tularensis aus 
Lysaten/Gewebestückchen 

NANT Nachweis von Francisella tularensis in 
Umwelt- und Veterinärproben 

keine 



Seite 22 von 206 Jahresbericht 2013 KL BS 

 

GVO: 

Triplex CTP2-CP4 EPSPS, pat 
und bar 

BVL,  
März 2013 

CTP2-CP4 EPSPS, pat und bar in DNA-
Lösungen 

keine 

FMV-Promoter 
BVL,  
März 2013 

FMV-Promotor in DNA-Lösungen 
keine 

Gentechnisch veränderter Mais 
in Mehlprobe 

GeMMA 
21 

Gentechnisch veränderte Maissorte 
TC1507 in Mehlprobe 

keine 

Lebensmittelallergene 

Ei, Milch, Gluten in einer 
Kuchenmischung 

FAPAS 
27113 

Ei, Milch Gluten keine 

Inhaltsstoffe in Lebensmitteln 

Folsäure in 
Frühstückscerealien 

FAPAS 
2176 

Folsäure in Frühstückscerealien keine 

Zusatzstoffe in Lebensmitteln 

Farbstoffe in Lebensmitteln FAPAS 
2096 

Wasserlösliche Farbstoffe (Chinolingelb, 
Allurarot, Brilliantblau FCF, Grün S) in 
Süssspeisen-Pulvermischung 

keine 

Konservierungsstoffe in 
Marmelade 

FAPAS 
20101 

Sorbin- und Benzoesäure in Marmelade keine 

Farbstoffe in Süsswaren FAPAS 
20104 

Wasserlösliche Farbstoffe (Tartrazin, 
Gelborange, Azorubin, Patentblau V) 

keine 

Kosmetika /Konservierungsmittel, Allergene Duftstoffe, Formaldehyd, UV-Filter 

Isothiaolinone und 
Formaldehyd in Körpermilch 
und Fingerfarben 

CHEK 515 Methylisothiazolinon (MI), 
Methylchlorisothiazolinon (MCI), 
Formaldehyd 

keine 

Thioglykolsäure in Kosmetika EDQM 
COS PTS 
004 

Thioglycolsäure, Dithiodiglycolsäure keine 

Sensibilisierende Duftstoffe in 
Eau de toilettes 

COS PTS 
005 

Diverse Duftstoffe Zufünftig wird 
immer mit einer 
externen Matrix-
kalibration 
quantifiziert. 
Div. Versuche 

Konservierungsmittel in 
Flüssigseife 

DLA-
42/2012 

Benzoesäure, Penoxyethanol, 
Sorbinsäure, Methylisothizolinon (MI), 
Methylchlorisothiazolinon (MCI) 

keine 

Zink Pyrithion, Climbazol und 
Octopirox in Antischuppenmittel 

DLA-
43/2012 

Zink Pytithion, Climbazol, Pirocton Olamin 
(Octopirox) in Antischuppenmittel 

keine 

Konservierungsmittel und UV-
Filter in Pflegecrème 

LVU 2012 Methylparaben, Ethylparaben, 
Propylparaben, Benzylalkohol, 
Iodopropynyl-Butylcarbamate (IBMC), 
Phenylbenzimidazol Sulfonic Acid, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, 
Octyl Salicylate, Niacinamide 

Benzylalkohol 
wird in Zukunft 
bei 215 nm 
ausgewertet 

Nitrosamine 

NDELA in Shampoo und 
Fingerfarbe 

CHEK 518 N-Nitrosodiethanolamin (NDELA) keine 

NDELA in Shampoo und 
Fingerfarbe 

CHEK 537 N-Nitrosodiethanolamin (NDELA) keine 

Migration von Nitrosaminen und 
nitrosamierbaren Stoffen aus 
Luftballons 

CHEK N-Nitrosodimethylamin, frei und 
nitrosierbar 

keine 
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Phthalate 

Phthalsäureester in 
Kunststoffen 

CHEK 500 Dibutylphthalat (DBP), Benzylphthalat 
(BBP), Di-n-Octylphthalat (DOP), 
Diethylhexylphthalat (DEHP), Di-
isononylphthalat (DINP), Di-
isodexylphthalat (DIDP) 

keine 

Phthalsäureester in 
Kunststoffen 

CHEK 526 Di-isobutylphthalat (DIBP) in Kunststoff keine 

Radioaktivität 

Natürliche Alphastrahler in 
Trinkwasser 

4/2012 
BfS Berlin 

Bestimmung von Pb-210, Rn-222, Ra-
226, Ra-228, U-234, U-238 und der 
Gesamt-Ŭ-Aktivität in Trinkwasser 

Empfindl. 
Methode für Pb-
210 muss 
etabliert werden. 
Bei Radon 
Wiederfindung 
des Kontrollstds 
berücksichtigen. 

Sr-89 und Sr-90 5/2013 
BfS Berlin 

Bestimmung von Sr-89 und Sr-90 in 
Wasser mit Schnellmethoden 

Für Sr-89 
Quenching-
korrektur 
durchführen. 

Gammanuklide, Radiostrontium MRI 2012 Sr-90, sowie künstliche Radionukliode in 
Modelwasser 

keine 

 

Abkürzungen: 

AMK Aerobe mesophile Keime 
BAG Bundsamt für Gesundheit 
bar Bialaphosresistenz 
BfS Bundesamt für Strahlenschutz 
BVL Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
CEN Comité Européen de Normalisation 
CHEK The CHEK working group is specialized in quality assurance of chemical, 

microbiological and physical/mechanical laboratory research. 
CP4 EPSPS 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat-Synthase vom Agrobacterium-Stamm CP4 
CTP Chloroplastentransferpeptid 
DLA Dienstleistung Lebensmittel Analytik 
Eba Enterobacteriaceen 
Eko Enterokokken 
FAPAS Food Analysis Performance Assessment Scheme 
GEMMA Genetically modified Material Assessment Scheme 
GVO Gentechnisch veränderte Organismen 
HPA Healt Protection Agency 
LVU Laborvergleichsuntersuchungen 
MRI Max Rubner Institut 
NANT Nationales Referenzzentrum für Anthrax 
PAT Phosphinothricin Acetyltransferase 
STEC Shigatoxin-produzierende Escherichia coli 
stx Shigatoxin 
 
 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat-Synthase&action=edit&redlink=1
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2. LABORDIENSTE 

2.1 STATISTISCHE ERFASSUNG DER UNTERSUCHUNGEN 

2.1.1 Proben nach Herkunft 

Probenart Probenzahl beanstandet 

amtlich in BS und via Zoll erhobene Proben 5215 497 

 - davon Zollproben (130) (7) 

amtlich erhobene und überwiesene Proben 29 29 

ausserkantonal amtlich erhobene Proben 
(als Analysenauftrag) 

446 nicht beurteilt 

weitere Proben (aus Privataufträgen und 

Ringversuchen) 

616 nicht beurteilt 

Total 6306 526 

 
 
 

2.1.2 Amtlich erhobene Proben nach Warengattung geordnet 

Probenart Probenzahl beanstandet Beanstandungsquote % 

Lebensmittel 2030 319 16 

Gebrauchsgegenstände, 
Kosmetika, Tabak 238 86 36 

nicht dem Lebensmittelgesetz 
unterstellte Produkte 

 
2947 

 
92 

 
3 

Total 5215 497 10 

 
 
 

2.1.3 Beanstandungsgründe bei amtlich erhobenen, dem Lebensmittelgesetz 
 unterstellten Produkten 

Lebensmittel

C

81.9%

B

9.4%

D

0.0% F

0.0%

A

8.8%

 

Gebrauchsgegenstände, Kosmetika und 

Tabak

E

0.0%

B

33.0%

F

0.0%

A

67.0%

 
 
Zeichenerklärung Beanstandungsgründe 

A = Kennzeichnung 
B = Zusammensetzung 
C = Mikrobiologische Beschaffenheit, Bakterien und Mykotoxine 
D = Inhalts- und Fremdstoffe 
E = Physikalische Eigenschaften (darunter fallen Beanstandungen wie Bleilöslichkeit von Keramik oder Abgabe 

von Weichmachern aus Kunststoffgegenständen oder Speichelechtheit von Spielwaren) 
F = Andere Beanstandungsgründe 
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2.1.4 Detaillierte Statistik zu den amtlich erhobenen Proben 

Code Warengattung Anzahl Proben BEANSTANDUNGSGRUND 

  untersucht beanstandet A B C D E F 

 LEBENSMITTEL         

01 Milch         

011 Milcharten 5 0       

012 Eingedickte Milch, Trockenmilch 1 0       

02 Milchprodukte 

024 Milchgetränke, Milchprodukte-Zubereitungen 2 0       

025 Rahm, Rahmprodukte 8 0       

03 Käse, Käseerzeugnisse, Produkte mit Käsezugabe, Ziger, Mascarpone 

034 Käse aus Milch nicht von der Kuh stammend 8 1  1     

08 Fleisch, Fleischerzeugnisse         

081 Fleisch         

0811 Fleisch von domestizierten Tieren der Familien der 
Bovidae, Cervidae, Camelaidae, Suidae und Equidae 

15 0       

0812 Fleisch von Hausgeflügel 21 1   1    

0821 Hackfleischware (Fleischerzeugnis zum Gekochtessen) 2 1   1    

0823 Rohpökelware (Fleischerzeugnis zum Rohessen) 2 1 1      

0824 Kochpökelware (Fleischerzeugnis gekocht) 47 23   23    

0826 Brühwurstwaren(Fleischerzeugnis gekocht) 25 12   12    

0828 Fischerzeugnisse 73 2 1 1     

0829 Krebs- oder Weichtiererzeugnisse 7 6  6     

082Z Fleischerzeugnisse, übrige 22 2 1  1    

10 Würze, Bouillon, Suppe, Sauce         

101 Würze 23 1 1 1     

103 Bouillon 8 1 1      

104 Suppe, Sauce 48 3 2 2     

11 Getreide, Hülsenfrüchte, Müllereiprodukte 

111 Getreide 25 0       

113 Müllereiprodukte 82 4 1 1 2    

114 Stärkearten 10 0       

12 Brot, Back- und Dauerbackwaren         

122 Back- und Dauerbackwaren 5 2 1 1     

 Übertrag 439 60 9 13 40    



Seite 26 von 206 Jahresbericht 2013 KL BS 

 
Code Warengattung Anzahl Proben Beanstandungsgrund 

  
untersucht beanstandet A B C D E F 

 Übertrag 439 60 9 13 40    

14 Pudding, Creme         

141 Pudding und Creme, genussfertig 9 1 1      

142 Pudding- und Cremepulver 1 0       

15 Teigwaren         

151 Teigwaren 1 0       

16 Eier, Eierprodukte         

161 Hühnereier, ganz 3 0       

17 Speziallebensmittel         

175 Sonstige Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder 5 0       

177 Nahrungsmittel für Personen mit erhöhtem Energie- und 
Nährstoffbedarf 

14 4 2 4     

17Z Speziallebensmittel, übrige 4 0       

18 Obst, Gemüse         

181 Obst 31 4 3 3     

182 Gemüse 61 5   5    

19 Speisepilze         

191 Speisepilze, wild gewachsen 1 0       

20 Honig, Melasse, Gelée Royale, Blütenpollen         

204 Blütenpollen 211 0       

22 Konditorei- und Zuckerwaren         

224 Bonbons, Schleckwaren 45 3 3 1     

22Z Konditorei- und Zuckerwaren, übrige 29 1 1 1     

23 Speiseeis         

231 Speiseeisarten 1 0       

232 Zubereitungen zur Herstellung von Speiseeis 1 0       

27 Konfitüre, Gelee, Marmelade, Maronencreme, Brotaufstrich        

276 Brotaufstrich 29 1 1    1  

 Übertrag 885 79 20 22 45    
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Code Warengattung Anzahl Proben Beanstandungsgrund 

  
untersucht beanstandet A B C D E F 

 Übertrag 885 79 20 22 45    

28 Trinkwasser, Quellwasser, natürliches und künstliches Mineralwasser, kohlensaures Wasser 

281 Trinkwasser 66 9   9    

31 Tee, Mate, Kräuter- und Früchtetee         

311 Teearten 32 2 2      

33 Instant- und Fertiggetränke auf Basis von Zutaten wie Kaffee, Kaffee-Ersatzmitteln, Tee, Kräutern, Früchten oder 
Guarana 

331 Instant- und Fertiggetränke 8 4 3 2     

34 Kakao, Schokoladen, andere Kakaoerzeugnisse 

341 Kakaoerzeugnisse 92 2 2 1     

35 Gewürze, Speisesalz, Senf         

351 Gewürze 52 4 2 4     

38 Bier         

382 Spezialbier 14 2  2     

51 Lebensmittel, vorgefertigt         

514 Speisen, nur aufgewärmt genussfertig 559 158   158    

515 Speisen, genussfertig zubereitet 322 59   59    

 TOTAL LEBENSMITTEL 2030 319 29 31 271    
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Code Warengattung Anzahl Proben Beanstandungsgrund 

  untersucht beanstandet A B C D E F 

 GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE, KOSMETIKA UND 
TABAK 

        

57 Kosmetische Mittel         

571 Hautpflegemittel 7 4 4 2     

572 Hautreinigungsmittel 18 10 9 2     

573 Dekorativprodukte 138 55 43 20     

574 Duftmittel 22 9 9      

575 Haarbehandlungsmittel 1 1  1     

578 Nagelpflegemittel und ïkosmetika 2 1  1     

58 Gegenstände mit Schleimhaut-, Haut- oder Haarkontakt und Textilien 

58Z Gegenstände mit Schleimhaut-, Haut- oder Haarkontakt 
und Textilien, übrige 

2 0       

59 Gebrauchsgegenstände für Kinder, Malfarben, Zeichen- und Malgeräte 

592 Spielzeuge für Kinder bis 14 Jahre 38 5  5     

593 Malfarben, Zeichen- und Malgeräte 10 1  1     

 TOTAL GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE, KOSMETIKA 
UND TABAK 

238 86 65 32     
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Code Warengattung Anzahl Proben Beanstandungsgrund 

  untersucht beanstandet A B C D E F 

 WEITERE PRODUKTE         

66 Hygieneproben         

661 Hygieneproben aus Lebensmittelbetrieben 63 0       

662 Hygieneproben aus Nichtlebensmittelbetrieben 142 0       

77 Objekte für Spezialuntersuchungen         

77Z Objekte für Spezialuntersuchungen, übrige 2 1     1  

81 Wasser, nicht als Lebensmittel         

811 Oberirdische Gewässer 388 0       

812 Unterirdische Gewässer 10 0       

813 Abwasser 409 0       

814 Badewasser 240 26  23 7    

81Z Wasser, nicht als Lebensmittel, übriges 250 22   22    

82 Luft und Luftverunreinigungen         

822 Luft in Wohnräumen 112 3     3  

823 Luft in Arbeitsräumen 93 0       

83 Boden, Erde, Gesteine und Sedimente         

832 Boden intensiv genutzt 11 0 

 

      

833 Boden extensiv genutz 52 0       

834 Boden und Bodenbeläge von Sport- und Spielanlagen 45 0       

836 Sedimente aus Gewässern 20 0       

84 Ablagerungen (Staub) auf Oberflächen         

841 Ablagerungen auf Bodenoberflächen 38 0       

84Z Ablagerungen (Staub) auf Oberflächen, übrige 8 0       

85 Körper, Körperpartien, Körperteile undAusscheidungen des Menschen 

852 Körperpartien und Körperteile vom Menschen 1 0       

89 Pflanzen, nicht Lebensmittel, nicht Futtermittel         

891 Gras 48 0       

89Z Pflanzen, nicht Lebensmittel, nicht Futtermittel, übrige 952 

 

0       

92 Baumaterialien         

92Z Baumaterialien, übrige 1 0       

93 Chemikalien und technische Produkte         

931 Oberflächenbehandlungsmittel 6 6      6 

932 Lösungsmittel 2 0       

93A Kondensatoren, Transformatoren 1 1      1 

93Z Chemikalien und technische Produkte, übrige 46 33      33 

98 Mikroorganismen         

981 Mikroorganismen aus geschlossenen Systemen 107 0       

 TOTAL WEITERE PRODUKTE 3047 92  23 29  4 40 
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2.2 UNTERSUCHUNGEN VON LEBENSMITTELN 

Schwerpunkt Radioaktivität  

Das BAG koordiniert die Radioaktivitätsüberwachung in der Schweiz. Nebst anderen 
kantonalen Stellen und den Speziallabors nimmt das Kantonale Laboratorium an den 
Untersuchungsprogrammen teil und übermittelt dem Bund regelmässig die Resultate, welche 
in Form eines Berichtes veröffentlicht werden. Die Umweltproben werden anhand der Frei- 
und Bewilligungsgrenzwerten der Strahlenschutzverordnung (StSV) und die 
Lebensmittelproben anhand der Toleranz- und Grenzwerten der Verordnung über Fremd- 
und Inhaltsstoffe (FIV) beurteilt. Mit seinem abgeschirmten, unterirdischen AC-Labor muss 
das Kantonale Laboratorium auch in einer Katastrophensituation jederzeit 
Radioaktivitätsmessungen gewährleisten können. Für diese Analysen steht dem Kantonalen 
Labor ein umfangreiches Instrumentarium zur Verfügung. 

Die heute immer noch in Lebensmitteln nachweisbaren langlebigen Radionuklide Cäsium-
137 (137Cs) und Strontium-90 (90Sr) sind auf zwei Quellen zurückzuführen. Einerseits 
wurden zwischen 1945 und 1980 Kernwaffenversuche durchgeführt. Bis 1962 wurden über 
500 atmosphärische Atomtests durchgeführt. Dabei wurde eine geschätzte Aktivität von 6 x 
1017 Bq 90Sr und 9 x 1017 Bq 137Cs freigesetzt und vor allem in der Nordhemisphäre verteilt. 
Andererseits wurde 1986 beim Reaktorbrand von Chernobyl je ca. 1017 Bq 137Cs und 90Sr 
emittiert. Beide Radionuklide entstehen bei der Kernspaltung und zerfallen unter 

Aussendung von b- und g-Strahlung mit einer Halbwertszeit von ca. 30 Jahren. Aufgrund 
dieser langen Halbwertszeiten ist es nicht verwunderlich, dass auch heute noch diese 
Radionuklide in unserer Umwelt messbar sind. Die daraus resultierende, radioaktive 
Belastung von Nahrungsmitteln hängt einerseits von der Art des Lebensmittels und 
andererseits von der Herkunft bzw. der regionalen Bodenbelastung ab. Insgesamt über 660 
Proben wurden auf Radiocäsium untersucht. Ein besonderer Schwerpunkt war die 
Radiostrontiumanalytik. Diese zeitaufwändigen Analysen wurden an 136 Proben 
durchgeführt. 

Im Rahmen des Überwachungsprogramms des Bundes wurden die jährlichen Messungen 
von Kulturböden, Gras und Milch der Kantone Basel-Landschaft, Jura und Tessin 
durchgeführt. Ebenso wurden Milchproben aus den verschiedenen Milchzentralen der 
Schweiz auf Gammastrahler und Radiostrontium untersucht. Wie schon in früheren Jahren 
war das Radiocäsium in der  Milch eines Tessiner Bauernhofs über dem Toleranzwert. 

Infolge der Reaktorhavarien in Japan im März 2011 untersuchte das Labor auch in diesem 
Jahr Lebensmittel, Produkte und Wirkstoffe aus Japan. Insgesamt wurden mit 164 Proben 
weniger Proben untersucht als im vergangenen Jahr, da die Analysen für Drittfirmen stark 
rückläufig waren. Die Lebensmittelkontrollen wurden jedoch aufrechterhalten. In 20 bzw. 26 
Proben konnten Radiocäsium (134Cs in 3 Proben, 137Cs in 20 Proben) bzw. Radiostrontium 
(90Sr) nachgewiesen werden. Die Grenzwerte waren jedoch eingehalten. 

Aufgrund ihres Gefährdungspotentials sind für uns die natürlichen Alphastrahler Uran, 
Thorium, Polonium und Radium von besonderem Interesse. In gezielten Kampagnen wurden 
Nüsse und Nussmischungen auf natürliche Alphastrahler untersucht. Ein besonderes 
Augenmerk wurde auf Kindernährmittel gelegt. 

Im Berichtsjahr wurde mit dem Zivilschutz Basel-Stadt eine einwöchige Messübung im 
Krisenlabor durchgeführt. Zudem war während zwei Tagen ein Messtrupp der ABC Abwehr 
der Armee im Krisenlabor einquartiert und führte für das Labor Probennahmen und 
Messungen durch. Das Krisenlabor nahm zudem an einer A-Übung der Nationalen 
Alarmzentrale teil. 
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2.2.1 Milch / Radionuklide 

 
Anzahl untersuchte Proben: 27 beanstandet: 1 
Beanstandungsgrund: Toleranzwertüberschreitung bei Cäsium-137 
 
Ausgangslage 
Im Rahmen des nationalen Programms zur Überwachung 
der Umweltradioaktivität in der Schweiz wird unter anderem 
Milch von genau definierten Standorten erhoben und 
untersucht. Das bisherige Programm umfasste lediglich 
wenige, ausgewählte Standorte (z. B. Kantone Baselland, 
Tessin, Jura etc.). Diese Kontaminationen stammen 
einerseits von den Atombombenversuchen der 60er Jahre, 
andererseits vom Fallout des Reaktorbrandes in Chernobyl 
1986. 
Für eine realistische Dosisabschätzung werden zudem die 
grösseren städtischen Zentren berücksichtigt. Die 
Milchuntersuchungen geben auch indirekt Hinweise auf die 
Belastung der Kulturböden mit Radionukliden. Die Gräser 
nehmen diese Radionuklide aus den Böden auf und 
letztendlich gelangen diese via Milchvieh in die Milch.   

 
Untersuchungsziele 
Aktivitätsanalysen an definierten Standorten in der Schweiz. 
Jährliche Abschätzung der vom Milchkonsum stammenden Dosis. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
In der Fremd- und Inhaltsstoff-Verordnung (FIV) sind die einzelnen Messparameter geregelt 
(Beurteilung als ĂLebensmittel allgemeinñ der Liste 6).  
 

Parameter Beurteilung 

Tritium (
3
H)  1ô000 Bq/kg, Toleranzwert 

Iod-Nuklide (
131

I)       10 Bq/kg, Toleranzwert 
Strontium-Nuklide  (

90
Sr)         1 Bq/kg, Toleranzwert 

Cäsium-Nuklide (
134

Cs + 
137

Cs)       10 Bq/kg, Toleranzwert   
Radionuklide der Gruppe 1: 
224

Ra, 
228

Th, 
234

U, 
235

U, 
238

U 
    500 Bq/kg, Grenzwert 

Radionuklide der Gruppe 2: 
210

Pb, 
210

Po, 
226

Ra, 
228

Ra, 
230

Th, 
232

Th, 
231

Pa 
      50 Bq/kg, Grenzwert 

 
 
Probenbeschreibung 
Zusätzlich zum bestehenden, nationalen Untersuchungsprogramm werden zweimal jährlich 
in neun Milchzentren Proben erhoben (Berücksichtigung der Sommer- und Winterfütterung). 
Das BAG und die Kantone erheben Rohmilch, Vollmilch und Biomilch aus Verkaufszentren 
und milchverarbeitenden Grossbetrieben. 
 

Herkunft Anzahl Proben 

Grossverteiler Basel 4 
Grossverteiler Luzern 2 
Grossverteiler Genf 4 
Grossverteiler Zürich 3 
Molkereien Fribourg 2 
Bauernhöfe Tessin 3 
Grossmolkereien Aargau 2 
Grossverteiler Bern/BE 5 
Molkerei Jura 1 
Sissach BL 1 
Total 26 
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Prüfverfahren 
Tritium 
Für die Bestimmung des wassergebundenen Tritium wurden die Milchproben destilliert und 
anschliessend mit Flüssigszintillation analysiert. 
Gammaspektrometrie 
Zur Bestimmung des Radiocäsiums und der natürlichen Radionuklide wurde ein Liter Milch 
auf dem Gammaspektrometer während mindestens acht Stunden ausgezählt. 
Radiostrontium 
Zur Bestimmung des Radiostrontium musste vorgängig das Strontium durch Fällungen 
gereinigt werden. Dann wurde das im Gleichgewicht vorliegende Tochternuklid 90Y durch 

Fällung abgetrennt und mit dem Gasproportionalzähler (b-Counter) während drei Tagen 
ausgezählt. 
 
Ergebnisse 
 

Werte in 
Bq/L 

Anzahl Befunde Mittelwert Median Bereich Toleranzwert 

137Cs 5 2.3 0.16 0.05 - 11 10 
  90Sr 27 0.07 0.06 0.03 - 0.2 0 
    3H 24 8.0 7.8  5.4 - 10 1ô000 

 

¶ Fünf der untersuchten Milchproben enthielten Spuren von Radiocäsium. Drei Proben 
stammten von den Bauernhöfen aus dem Tessin, eine Proben stammte je aus den 
Kanton Bern und Luzern. Der Toleranzwert von 10 Bq/L wurde in einem Fall überschritten 
(Tessiner Bauernhof. 

¶ Die gemessenen Aktivitäten an Radiostrontium lagen zwischen 0.03 bis 0.2 Bq/L, wobei 
die Mehrzahl der Werte um 0.1 Bq/L lag. In einer Milchprobe eines Tessiner Bauernhofs 
wurde die höchste Aktivität von 0.2 Bq/L gefunden. 

¶ Erhöhte Aktivitäten von wassergebundenem Tritium weisen auf tritiumverarbeitende 
Industrie bzw. andere Tritiumemittenten im Herkunftsgebiet der betroffenen 
Milchlieferanten hin. Der Mittelwert der diesjährigen Messungen betrug rund 8 Bq/L 

Radiostrontium 

Milch aus dem Kanton Baselland
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Massnahmen 
Sind keine notwendig. Die Messungen werden fortgesetzt (Monitoringprogramm des 
Bundes). 
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2.2.2 Lebensmittel aus Japan / Radioaktivität 

 
Anzahl untersuchte Proben: 44 beanstandet: 0 
  
 
Ausgangslage 
Im März 2011 verursachten ein Erdbeben und der 
darauf folgende Tsunami in Japan mehrere 
Reaktorhavarien in den Anlagen von Fukushima Dai-
ichi. Infolge des Totalausfalls der Stromversorgung 
fiel die Kühlung in den Reaktorblöcken von 
Fukushima Daiji aus. Dies hatte Kernschmelzen in 
einigen Reaktoren zur Folge. Mehrere Explosionen in 
Reaktorgebäuden führten zu erheblichen Emissionen 
mit radioaktivem Fallout. Dieser Fallout enthielt 
grössere Mengen an radioaktiven Spaltprodukten, 
darunter die kurzlebigen Radionuklide 131I (Iod-131),   
132I (Iod-132), 136Cs (Cäsium-136), 132Te (Tellur-132) und 134Cs (Cäsium-134) sowie die 
längerlebigen Nuklide 137Cs (Cs-137) und 90Sr (Sr-90.).1 
Ende März 2011 wurden in der EU und in der Schweiz verschärfte Importbedingungen für 
Lebens- und Futtermittel aus Japan erlassen. Von höchster Wichtigkeit sind flüchtige und gut 
lösliche Radionuklide des Iods, des Cäsiums und des Strontiums. Während das rasch 
zerfallende Radioiod (131I) bereits im Sommer 2011 praktisch nicht mehr nachweisbar war (die 
Halbwertszeit beträgt sieben Tage), sind Radiocäsium und Radiostrontium mit Halbwertszeiten 
um 30 Jahren weiterhin relevant und müssen überwacht werden. In  der Folge untersucht das 
Kantonale Labor Basel-Stadt seit Mai 2011 sporadisch Proben japanischer Herkunft. 
 
 
Untersuchungsziele 
Durch Stichprobenkontrollen von Lebensmitteln soll auf eine mögliche radioaktive Belastung 
durch Lebensmittel aus Japan im Rahmen des Gesundheitsschutzes der Basler Bevölkerung 
geprüft werden. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Aufgrund der Reaktorhavarien in Japan im März 2011 hat das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) eine Verordnung über die Einfuhr von Lebensmitteln mit Ursprung oder Herkunft 
Japan erlassen2. Die Verordnung stützt sich dabei auf die EU-Durchführungsverordnung Nr. 
996/20123. Zudem müssen Lebens- und Futtermittel, die in einer von neun definierten 
Präfekturen Japans oder deren Küstengewässern geerntet oder hergestellt worden sind, von 
einer Deklaration und einem Analysenzertifikat über die Radionuklide 134Cs und 137Cs 
begleitet sein, wurde die Einhaltung der vorgegebenen Höchstwerte garantieren. Für den 
Import gilt der nachfolgende Höchstwert. Die entsprechenden Grenzwerte für 131I und 
Radionuklide des Plutoniums und der Transplutoniumelemente wurden per 31. Oktober 
fallengelassen. Hier gelten wieder die in der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung 
festgeschriebenen Grenzwerte. 
 

                                                
1
 Umweltüberwachung seit dem Reaktorunfall in Fukushima. Notice. Bundesamt für Gesundheit,   
27.4.2011. 

2
  Verordnung des BAG über die Einfuhr von Lebensmitteln mit Ursprung oder Herkunft Japan vom 30. 
März 2011 (Stand: 31. Oktober 2012). 

3
  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 996/2012 der Kommission vom 26. Oktober 2012 mit 
besonderen Bedingungen für die Einfuhr von Lebens- und Futtermitteln, deren Ursprung oder 
Herkunft Japan ist, nach dem Unfall im Kernkraftwerk Fukushima und zur Aufhebung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 284/2012. 
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Parameter Grenzwert 

Summe der Iod-Isotope, insbesondere 
131

Iod 
        10 Bq/kg (Toleranzwert FIV) 
2ô000 Bq/kg (Grenzwert FIV) 

Summe der Cäsiumnuklide 
134

Cs und 
137

Cs             100 Bq/kg (Grenzwert gemäss 
2
) 

Strontiumisotope, insbesondere 
90

Sr 
          1 Bq/kg (Toleranzwert FIV)* 

   125 Bq/kg (Grenzwert FIV) * 

 
* Für Tee sind die gesetzlichen Limiten mit einem Verarbeitungsfaktor 50 zu multiplizieren. 

Die  Werte gelten für den Aufguss aus Teeblättern4. 
 
 
Probenbeschreibung 
Alle Warenmuster stammten aus Importen aus Japan.  
 

Warenkategorie Herkunft Anzahl Proben 

Grün- und Schwarztee Japan 22 
Algen Japan 20 
Reis und Reisprodukte Japan 2 

Total  44 

 
 
Prüfverfahren 
Gammaspektrometrische Analysen 
Sämtliche Proben wurden mit hochauflösender Gammaspektrometrie (Ge-Detektoren) mit 
definierter Messgeometrie untersucht. Nebst den künstlichen Radionukliden wie 
Radiocäsium und radioaktives Iod wurde auch auf natürliche Gammastrahler geprüft. Nach 
erfolgter Gleichgewichtseinstellung konnten die Nuklide 224Ra, bzw. 226Ra über die 
Folgenuklide 212Pb/212Bi bzw. 214Pb/214Bi indirekt bestimmt werden. Die 228Ra-Aktivität konnte 
der Aktivität des Tochternuklids 228Ac gleichgesetzt werden. 238U entsprach der Aktivität des 
Tochternuklids 234Th. 
Strontiumanalysen 
Zur Bestimmung des Radiostrontium musste das Probenmaterial vorgängig mineralisiert 
werden (Trockenveraschung bei 600°C). Das 90Sr und das im Gleichgewicht vorliegende 
Tochternuklid 90Y (Yttrium-90) wurden durch Fällung isoliert und aufgereinigt. Dann wurde 

das 90Y durch Fällung vom 90Sr abgetrennt und mit dem Gasproportionalzähler (b-Counter) 
während drei Tagen ausgezählt. 
 
 
Ergebnisse 
Tee 

¶ 90Sr konnte in 22 der untersuchten Teeprobe nachgewiesen werden. Der Mittelwert betrug 
2,8 Bq/kg. Aus der Literatur ist bekannt, dass bereits vor 2011 Teeblätter mit 
Radiostronium belastet waren. Das nachgewiesene Radiostrontium stammt also 
grösstenteils von den Atombombentest der 60er- und 70er-Jahre und nicht vom Fallout 
der Fukushima Reaktoren. 

¶ Hingegen können die Belastung des Tees mit Radiocäsium auf Emissionen von 
Fukushima in Zusammenhang gebracht werden. In drei Teeproben war nebst dem 
langlebigen 137Cs auch das kurzlebige 134Cs nachweisbar, was darauf hinweist, dass das 
aufgenommene Radiocäsium nicht älter als 4 bis 5 Jahre sein kann (das 134Cs zerfällt mit 
einer Halbwertszeit von 2 Jahren). 

¶ Die Summe der Aktivitäten betrug 136, 195 und 258 Bq/kg. Der Grenzwert für Teekraut 
von 5'000 Bq/kg war jedoch eingehalten. Zehn von 22 Proben enthielten Spuren dieser 
Radio-nuklide (Mittelwert: 28 Bq/kg). 

                                                
4
 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 996/2012 der Kommission vom 26. Oktober 2012 mit 

besonderen Bedingungen für die Einfuhr von Lebens- und Futtermitteln, deren Ursprung oder 
Herkunft Japan ist, Anhang II. 
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Zusammenfassung der Teeproben 

Werte in Bq/kg 134Cs 137Cs 90Sr 

Messbereich <0 ï 87 <0 ï 171 0.8 ï 7.9 
Mittelwert 
Medianwert 

53, 66, 87 
(Einzelwerte) 

25  ± 59 
0.16 

3.4 ± 2.4 
3.3 

Anzahl 
Positivbefunde 

3/22 10/22 20/22 

 
. 
Weitere japanische Produkte 

¶ Vereinzelte japanische Erzeugnisse, wie z.B. Algen oder Reis enthielten Spuren von 
Radiocäsium. Die Werte lagen jedoch unterhalb des Grenzwertes.  

 
Werte in Bq/kg 134Cs 137Cs 

Algen <0.1    <0.1 ï 2.4 (n=20) 
Reis und Reisprodukte <0.1 <0.1 ï 0.3 (n=2) 

 
N: Anzahl Proben mit nachgewiesener Aktivität 

 
 
Massnahmen und Schlussfolgerungen 

¶ Aufgrund der vorliegenden Resultate müssen keine Massnahmen verfügt werden. 

¶ Die Untersuchung von Lebensmitteln aus Japan ergaben bis heute keine zu 
beanstandenden Befunde. Die von den japanischen Behörden ergriffenen Massnahmen 
für den Export scheinen zu greifen. Die EU und die Schweiz haben deshalb die 
Einfuhrbedingungen für japanische Waren per 1. November 2012 gelockert. 

¶ Es wurden drei Teeproben gemessen, die eindeutig mit Fallout aus Fukushima 
kontaminiert worden sind. Die gemessenen Aktivitäten sind auffällig jedoch unter dem 
gesetzlichen Grenzwert.  

¶ Das Monitoring von Lebensmittelproben aus Japan wird fortgesetzt. 
 
 
 

2.2.3 Nüsse und Nussmischungen / Radioaktivität und Allergene 

 
Anzahl untersuchte Proben: 30 beanstandet: 4 
Beanstandungsgründe: Nachweis von Mandelspuren ohne Spurenhinweis (2), 

Nicht eindeutige Bezeichnungen bei Allergenen (1), 
Deklarierte Zutatenmengen nicht korrekt (1) 

 
Ausgangslage 
Neben Haselnüssen und Mandeln sind weitere 
Nussarten beliebt. Die Macadamianuss wird in 
Regenwäldern im Nordosten Australiens und auf 
Hawaii kultiviert. Paranüsse (Brazil nut) sind die 
Früchte des Yuvia-Baumes Betholletia excelsa und 
stammen aus Südamerika (Argentinien, Bolivien, 
Brasilien, Peru). Der Baum nimmt mit seinem weit 
verzweigten Wurzelsystem in vermehrtem Masse 
Erdalkalimetalle auf und reichert sie an. Nebst hohen 
Bariumkonzentrationen finden sich deshalb auch 
erhöhte Radiumkonzentrationen in der Baumrinde, in 
den Blättern und in den Früchten. Nüsse aus 
Osteuropa und der Türkei können immer noch 
erhöhte Werte von radioaktivem Cäsium aufweisen (radioaktiver Fallout des Reaktorunfalls 
in Tschernobyl). In der Folge des Reaktorunfalls mussten noch im Jahre 2007, also über 20 
Jahre nach dem Unfall, Haselnüsse aus der Türkei aufgrund zu hoher Cäsiumaktivität 
beanstandet werden.  
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Nüsse können bei entsprechend sensibilisierten Personen Allergien auslösen. Die 
Reaktionen sind meist harmlos; im schlimmsten Fall kann es aber zum lebensbedrohlichen 
anaphylaktischen Schock kommen. Diverse Nüsse sind deshalb auf der Verpackung stets zu 
deklarieren; selbst dann, wenn sie nur als Verunreinigung in einem Produkt (ab einer 
bestimmten Menge) enthalten sein könnten. 
 
 
Untersuchungsziele 
Im Rahmen der Kampagne wurde folgenden Fragen nachgegangen: 

¶ Wieviel Radioaktivität enthalten Nüsse, und wie ist die Situation heute, über 25 Jahre nach 
Tschernobyl?  

¶ Können Allergene nachgewiesen werden, die nicht deklariert sind?  

¶ Werden die allgemeinen Anforderungen an die Deklaration eingehalten? 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Radioaktive Rückstände sind in Anhang 6 der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung geregelt 
(FIV). 
Es gelten u.a. die nachfolgenden Toleranz- und Grenzwerte. 

Parameter Beurteilung 

Cäsiumnuklide (
134

Cs + 
137

Cs) 10 Bq/kg Toleranzwert 
Radiumnuklide (

226
Ra + 

228
Ra) 50 Bq/kg Grenzwert (ausser Paranüsse) 

Radionuklide Gruppe I (inkl. 
224

Ra) 500 Bq/kg (Grenzwert) 

Für die Deklaration von Allergenen gibt es gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 
(LKV) Art. 8 folgende Regelungen:  
Zutaten (Lebensmittel und Zusatzstoffe), die allergene oder andere unerwünschte 
Reaktionen auslösende Stoffe (nach Anhang 1) sind oder aus solchen gewonnen wurden, 
müssen in jedem Fall im Verzeichnis der Zutaten deutlich bezeichnet werden. Auf diese 
Zutaten muss auch dann hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich zugesetzt werden, 
sondern unbeabsichtigt in ein anderes Lebensmittel gelangt sind (unbeabsichtigte 
Vermischungen oder Kontaminationen), sofern ihr Anteil, z.B. im Falle von Erdnuss, 1 g pro 
Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel übersteigen könnte. Hinweise, wie Ăkann 
Erdnuss enthaltenñ sind unmittelbar nach dem Verzeichnis der Zutaten anzubringen. 
 
Probenbeschreibung 

Herkunft Anzahl Proben 

Deutschland 6 

Schweiz 8 

Türkei 5 

USA 2 

Australien, Bolivien, China, 
Frankreich, Italien, Moldavien, 
Niederlanden, Spanien, Vietnam je 1 
Probe 

9 

Total 30 

 
Die Rohstoffe der Produkte mit Schweizer und Deutscher Herkunft stammen aus 
verschiedensten Ländern. Die Verarbeitung der Rohstoffe erfolgte in Deutschland bzw. in der 
Schweiz, weshalb die Ware als Produkt aus Deutschland bzw. aus der Schweiz deklariert 
werden darf. Nur wenn ein Rohstoff mehr als 50 Massenprozent beträgt, muss der Ursprung 
der Rohstoffe deklariert werden.  
 
Prüfverfahren 
Die Bestimmung der Radionuklide erfolgte mittels Gammaspektrometrie. Die Cäsiumnuklide 
134Cs und 137Cs wurden in der Probe direkt ausgezählt. Die natürlichen Nuklide 224Ra bzw. 
226Ra konnten nach erfolgter Gleichgewichtseinstellung über die entsprechenden 
Folgenuklide 212Pb/212Bi/208Tl bzw. 214Pb/214Bi indirekt bestimmt werden. 228Ra wurde über das 
Tochternuklid 228Ac bestimmt. 
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Mit vier verschiedenen im Labor entwickelten triplex real-time PCR-Verfahren wurde nach 
den verschiedenen Nuss-Allergenen gescreent. Als Inhibitionskontrolle dienten die 
Amplifikation von pflanzlicher DNA sowie die Amplifikation eines zugegebenen 
Kontrollplasmids. Bei zwei Proben wurden die Mandel-Befunde mittels ELISA-Verfahren 
bestätigt.   
 
 
Ergebnisse und Massnahmen 
 
Radioaktivität 

o 11 der 30 untersuchten Proben enthielten Spuren von radioaktivem Cäsium (Mittelwert 
0.6 Bq/kg). Der Toleranzwert von 10 Bq/kg wurde jedoch nicht überschritten. 

o Hauptsächlich Haselnüsse und Nussmischungen mit Haselnüssen enthielten 
Radiocäsium. Drei Proben mit Werten von 1.6, 3.5 und 8.4 Bq/kg stammten aus der 
Türkei. 

o Die Analyse auf Radium (226Ra und 228Ra) ergaben erwartungsgemäss relativ hohe 
Aktivitäten, wenn Paranüsse in den Nussmischungen enthalten waren. Paranüsse aus 
Bolivien wiesen 70 Bq/kg. Der Grenzwert von 50 Bq/kg gilt jedoch nicht für Paranüsse. 
Der Mittelwert aller Nussproben betrug 12 Bq/kg (24% des Grenzwerts). 

 
Allergene 

Es wurden alle 10 deklarationspflichtigen Nüsse (inkl. Erdnuss und Sesam) des Anhangs 1 
der LKV untersucht.  

¶ Macadamianüsse und Sesam waren nicht unter den Proben. Sie konnten auch in keiner 
Probe nachgewiesen werden. 

¶ Haselnüsse, Erdnuss, Pistazien, Paranüsse und Pecannüsse waren nur in den Proben 
nachweisbar, welche diese Nussarten in der Zutatenliste aufführten. 

¶ In zwei Haselnuss-Produkten konnten sowohl mit PCR als auch mittels ELISA mehr als 
0.1% Mandeln nachgewiesen werden. Dieser Befund musste in beiden Fällen 
beanstandet werden, da keine Hinweise Ăkann Spuren von Mandeln enthaltenñ deklariert 
waren. Ansonsten waren Mandeln nur in Proben nachweisbar mit entsprechender 
Deklaration.  

¶ In der Zutatenliste einer Nussmischung waren u.a. ĂKernelsñ und ĂNusskerneñ aufgef¿hrt. 
Da u.a. Cashewnüsse und Walnüsse nachgewiesen werden konnten, konnte davon 
ausgegangen werden, dass diese Nüsse gemeint sind. Dennoch mussten die nicht 
eindeutigen Bezeichnungen für Allergene beanstandet werden. Bei allen anderen Proben 
waren Cashewnüsse und Walnüsse deklariert oder nicht nachweisbar.  

 
Deklaration 

In der Zutatenliste einer Nussmischung wurden fünf Nüsse (Cashewnüsse, Walnüsse, 
Haselnüsse, Mandeln und Paranüsse) mit der Mengenangabe von je 20% genannt. 
Haselnüsse waren allerdings keine enthalten, Cashewnüsse nur in einer Menge von 4%, 
dafür fast 40% Mandeln. Die nicht korrekte Kennzeichnung musste somit beanstandet 
werden.    
 
 
Schlussfolgerungen 
Die radiologische Untersuchung der Nüsse und Nussmischungen ergaben keine Toleranz- 
bzw. Grenzwertüberschreitungen. Erhöhte Befunde für Radiocäsium weisen Produkte aus 
der Türkei auf als Folge des Unfalls von Tschernobyl. 
Im Allgemeinen werden Allergene korrekt deklariert. Nichts desto trotz konnten in zwei 
Produkten Mandeln ohne entsprechenden Warnhinweis nachgewiesen werden, was für 
einen Mandelallergiker problematisch sein könnte. Bei Gelegenheit werden verarbeitete 
Nüsse wieder untersucht.  
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Schwerpunkt Zusammensetzung und Allergene 

Gemäss der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung müssen in der Zutatenliste eines 
vorverpackten Lebensmittels alle enthaltenen Zutaten und Zusatzstoffe aufgelistet werden. In 
der Nährwertkennzeichnung wird u.a. der Gehalt an Eiweiss, Kohlenhydraten, Fett, 
Nahrungsfasern, Vitaminen und Mineralstoffen deklariert. Die Nährwertangaben auf der 
Verpackung werden vom Kantonalen Labor im Rahmen von Marktkontrollen überprüft. In 
diesem Jahr wurden Nährwertangaben von Produkten für Sportler unter die Lupe 
genommen. 
 
Für Lebensmittelallergiker ist bis heute das strikte Vermeiden von Lebensmitteln, die 
Allergene enthalten, das einzige Mittel, eine allergische Reaktion zu verhindern. Nicht-
deklarierte oder Ăversteckteñ Allergene stellen in diesem Sinn ein erhebliches 
Gesundheitsrisiko für allergische Personen dar. Art. 8 der Kennzeichnungsverordnung 
schreibt die Deklaration der bekannten Lebensmittelallergene wie z.B. Erdnuss, Haselnuss, 
Milch, Eier oder Lupinen vor, auch wenn sie unbeabsichtigt in ein Lebensmittel gelangen. Im 
Offenverkauf muss entsprechend mündlich Auskunft gegeben werden können. Im 
Berichtsjahr wurden diverse Lebensmittel (Schokoladen, von Natur aus glutenfreie 
Getreidesorten, Paniermehle, Backmischungen, Nüsse und Nussmischungen, 
Gewürzzubereitungen, Instantsuppen, Bouillons, Fleischerzeugnisse, Exotische Lebensmittel 
und Sportlernahrung) bezüglich 15 verschiedenen Allergenen untersucht. 
 
 
 

2.2.4 Schokolade- und Confiserieprodukte / Allergene Haselnuss, Mandel, 
Walnuss, Sesam, Erdnuss, Pistazie, Cashewnuss und Milch  

Schwerpunktprogramm an der Grenze ĂAllergisch auf S¿sses?ñ 
 
Anzahl untersuchte Proben: 122 beanstandet: 2 
Beanstandungsgründe: Nicht deklarierte Haselnussspuren (1) 

Nicht deklarierte Mandelspuren (1) 
Hinweise ohne Beanstandung (2) 
 

 
Ausgangslage 
Dunkle Schokoladen bestehen hauptsächlich aus 
Kakaobestandteilen und Zucker. Milchschokoladen enthalten 
zusätzlich Milchbestandteile. Beide Produkte können auch Nüsse 
und andere Zutaten enthalten. Milch und Nüsse gehören zu den 
Allergenen. Eine fehlende Angabe einer solchen Zutat oder eine 
Verschleppung eines solchen Allergens bei der Herstellung kann 
für Allergiker problematisch oder gar gefährlich sein. 
 
Untersuchungsziele 
Im Rahmen der Kampagne wurde der Frage nachgegangen, ob 
in importierten Schokolade- und Confiserieprodukten nicht 
deklarierte Allergene enthalten sind.  
 
Gesetzliche Grundlagen 
Für Allergene gelten gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LKV) Art. 8 folgende 
Regelungen:  
Zutaten (Lebensmittel und Zusatzstoffe), die allergene oder andere unerwünschte 
Reaktionen auslösende Stoffe (nach Anhang 1) sind oder aus solchen gewonnen wurden, 
müssen in jedem Fall im Verzeichnis der Zutaten deutlich bezeichnet werden. Auf diese 
Zutaten muss auch dann hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich zugesetzt werden, 
sondern unbeabsichtigt in ein anderes Lebensmittel gelangt sind (unbeabsichtigte 
Vermischungen oder Kontaminationen), sofern ihr Anteil, z.B. im Falle von Haselnüssen, 1 g 
pro Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel übersteigen könnte. Hinweise, wie 
Ăkann Spuren von Haseln¿ssen enthaltenñ sind unmittelbar nach dem Verzeichnis der 
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Zutaten anzubringen. Bei der Herstellung muss darauf geachtet werden, dass möglichst 
keine Allergene als Verunreinigung ins Lebensmittel gelangen. Gemäss 
Deklarationsverordnung (LKV) Art. 8 Abs. 4 muss die verantwortliche Person belegen 
können, dass alle im Rahmen der Guten Herstellungspraxis gebotenen Massnahmen 
ergriffen wurden, um die unbeabsichtigten Vermischungen zu vermeiden oder möglichst 
gering zu halten. 
 
Allgemeine Hinweise wie ĂKann Spuren von N¿ssen enthaltenñ oder Ăkann Spuren von 
Hartschalenobst enthaltenñ sind nur als freiwillige Deklaration von unbeabsichtigten 
Vermischungen von max. 1 g / kg zulässig. Bei grösseren Mengen sind die Nussarten, die 
enthalten sein können, einzel zu nennen. (BAG Informationsschreiben Nr. 161)   
 
Probenbeschreibung 
Im Zeitraum von zwei Wochen wurden bei 19 verschiedenen Zollämtern im Rahmen von 85 
Erhebungen insgesamt 132 Proben erhoben. Von diesen Proben wurden 122 Proben 
untersucht. Zehn Proben waren doppelt oder es lagen keine Informationen über die Zutaten 
vor, so dass eine Analyse sinnlos gewesen wäre.  
Bei den 132 erhobenen Proben handelte es sich um Schokolade- und Confiserieprodukte 
wie Pralinen (29),  Kekse/Biskuits (23), Schokoladen (20), Riegel (20), Waffeln (10), Kakao- 
bzw. Schokoladenpulver (7), Schokoladen-Adventskalender (6), Schokoladen-Brotaufstriche 
(6), Frühstückscerealien (3), Kinderüberraschungen (2), Schokoladenstreusel (1), Mousse au 
Chocolat (1), Tiramisu (1), Quarkcreme (1), löslicher Cappuccino (1) oder Schokodrink (1).  
 
Die 132 erhobenen Produkte deklarierten folgende Produktionsländer: Deutschland (68), 
Italien (22), Niederlande (12), Belgien (10), Spanien (10), EU (4), Schweden (3), Österreich 
(1), England (1) und interessanterweise Schweiz (1). Das Produkt mit der Deklaration 
Ăhergestellt in der Schweizñ wurde aus Deutschland importiert; abgesandt vom Betrieb f¿r 
welchen das Produkt gemäss Deklaration hergestellt wird.   
 
Prüfverfahren 
Die Allergene Haselnuss, Mandel, Walnuss, Sesam, Erdnuss, Pistazie und Cashewnuss 
wurden mittels PCR-Verfahren nachgewiesen. Bei verdächtigen Befunden wurden diese 
Allergene zusätzlich mittels ELISA-Verfahren untersucht. Milchbestandteile wurden mit 
einem ELISA-Verfahren aufgespürt und quantifiziert. 
 
Ergebnisse und Massnahmen 
84 der 122 untersuchten Produkte enthielten einen Hinweis, der speziell an Allergiker 
gerichtet war. Dabei gab es folgende Varianten: Hinweise Ăkann Spuren von xy enthaltenñ 
(70), Hinweise Ăenthªlt xyñ (4), Hinweise Ăenthªlt xyñ und Ăkann Spuren von xy enthaltenñ (6), 
Hinweise Ăhergestellt in einem Werk, das xy verarbeitetñ (3), Hinweise Ănicht geeignet f¿r 
Nussallergikerñ (1) oder die Allergene waren in der Zutatenliste durch Fettdruck graphisch 
hervorgehoben (1).  
 
Bei den Spurenhinweisen waren auch die nicht befriedigenden, sehr allgemein formulierten 
Hinweise verbreitet. Bei 20 Proben war der Hinweis Ăkann Spuren von N¿ssen, é enthaltenñ 
und bei 21 Proben der Hinweis Ăkann Spuren von Schalenfr¿chten,  é enthaltenñ deklariert. 
Da ein Allergiker meist nicht auf alle Allergene allergisch reagiert, sind Hinweise, bei denen 
beinahe alle Allergene des Anhang 1 der LKV aufgeführt sind, kaum dienlich.   
 
38 Produkte enthielten neben der normalen Zutatenliste keine weiteren Angaben für 
Allergiker. 
 
Zwei Produkte mussten beanstandet werden: 
In einer gemäss Zutatenliste nusslosen Sorte Pralinen, welche in Belgien hergestellt wurde, 
konnten grössere Mengen (deutlich > 0.1%) Haselnuss und Mandel nachgewiesen werden. 
Der allgemein formulierte Hinweis Ăkann Spuren von N¿ssen, Milch, Ei, Gluten und Soja 
enthaltenñ ist in so einem Fall nicht ausreichend. Haseln¿sse und Mandeln m¿ssten explizit 
erwähnt sein. 
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In einem Gebäck aus Spanien konnten grössere Mengen Mandeln nachgewiesen werden. 
Auch hier reichte der Hinweis Ăkann Schalenfr¿chte, Soja, Milch enthaltenñ nicht aus.  
 
In zwei Fällen wurde der Hersteller/Importeur informiert: 
In einer Schokolade aus Italien konnte rund 0.1% Haselnuss nachgewiesen werden, was der 
Deklarationsgrenze entspricht. Haselnüsse wurden weder in der Zutatenliste aufgeführt noch 
mit Hinweis Ăkann Spuren von Haseln¿ssenñ genannt.  
In kandierten Ingwerwürfeln mit Hinweis Ăkann Spuren von Milch enthaltenñ wurden 
auffallend grosse Mengen Milch (rund 0.5% Milchprotein) nachgewiesen. Solch grosse 
Mengen könnten unter Umständen auch auf eine zusammengesetzte Zutat mit Milch 
hinweisen.  
 
Die Tabelle 1 zeigt, dass die meisten Produkte, die geringe Spuren (< 0.1%) von Allergenen 
enthalten, einen Hinweis Ăkann Spuren von xy enthaltenñ tragen. Haselnuss und Mandeln 
sind dabei die häufigsten Kontaminanten. Dies sind auch die am Häufigsten genannten 
allergenen Zutaten.  
Abgesehen von den oben genannten Beanstandungen, waren Verschleppungen in 
grösseren Mengen (> 0.1%) mit korrektem Hinweis nur bei Haselnuss und Milch zu 
beobachten.    
 
 

Allergen untersucht Allergen 
nicht 
nachweis-
bar 

< 0.1% 
ohne 
konkreten 
Spuren-
Hinweis 

< 0.1% 
mit 
konkretem 
Spuren-
hinweis 

> 0.1%, 
ohne 
konkreten 
Spuren-
Hinweis 

> 0.1%, 
als Zutat 
deklariert 

> 0.1%,  
mit 
konkretem 
Spuren-
hinweis 

Haselnuss 122 74 1 11 2* 30 4 
Mandel 122 80 2 15 2 23 0 
Walnuss 122 117 3 1 0 1 0 
Sesam 122 122 0 0 0 0 0 
Erdnuss 122 119 0 1 0 2 0 
Pistazie 122 115 2 1 0 4 0 
Cashewnuss 122 121 0 1 0 0 0 
Milch 29 19 0 4 0 2 4** 

 
Tabelle 1:  Übersicht über die Resultate der Analysen.  
 *  ein Fall um die Deklarationslimite von 0.1%. 
 **  ein Fall mit auffallend hohem Milchgehalt trotz Spurenhinweis.  

 
 
Schlussfolgerungen 
Die Allergenproblematik scheint bei den Produzenten von Süsswaren verstärkt ins 
Bewusstsein gekommen zu sein. Die Kennzeichnungsvorschriften scheinen im Allgemeinen 
bekannt zu sein. Jetzt muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Allergen-Hinweise 
nicht zu allgemein formuliert sind und die Produktionsbetriebe bemüht sind, das 
Kontaminationsrisiko so klein wie möglich zu halten. Da in der Schweiz zudem die 
Deklarationsvorschriften ab 2014 verschärft werden, sind Kontrollen betreffend Allergenen 
auch in Zukunft wichtig.   
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2.2.5 Glutenfreie Getreidesorten / Gluten 

 
Anzahl untersuchte Proben: 23 beanstandet: 5 

Spuren von Gluten ohne Hinweis (1),  
Allgemeine Deklarationsmängel (4) 

 
Ausgangslage 
Zöliakie ist eine Krankheit, die durch 
Getreideeiweisskomponenten (Gluten), in erster 
Linie durch das in Weizen enthaltene 
Klebereiweiss Gliadin sowie durch ähnliche 
Proteine in Roggen, Gerste, Dinkel, Kamut und 
Hafer ausgelöst wird. Die Aufnahme dieser 
Proteine führt zu funktionellen und 
morphologischen Veränderungen der 
Dünndarmschleimhaut, wodurch die Funktion 
des Dünndarms deutlich beeinträchtigt werden 
kann. Als Folge davon können 
Zöliakiebetroffene unter Mangelzuständen (z.B. 
Anämie durch Eisenmangel) leiden.  
Die strikt glutenfreie Ernährung lebenslang ist die einzige zur Verfügung stehende 
Behandlung. Verträgliche Getreide sind z.B. Mais, Reis, Buchweizen und Hirse.  
 
Untersuchungsziele 
Im Rahmen der Kampagne wurde der Frage nachgegangen, inwiefern auch von Natur aus 
glutenfreie Getreidesorten geringe Mengen an Gluten enthalten können.  
 
Gesetzliche Grundlagen 
Für die Deklaration von Zutaten, die unerwünschte Reaktionen auslösen können gibt es 
gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LKV) Art. 8 folgende Regelungen:  
Sie müssen in jedem Fall im Verzeichnis der Zutaten deutlich bezeichnet werden. Auf diese 
Zutaten muss auch dann hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich zugesetzt werden, 
sondern unbeabsichtigt in ein anderes Lebensmittel gelangt sind (unbeabsichtigte 
Vermischungen oder Kontaminationen), sofern ihr Anteil, z.B. im Falle von glutenhaltigem 
Getreide 10 mg Prolamin (Gliadin) pro 100 g Trockenmasse des Lebensmittels übersteigen 
könnte.  
 
Lebensmittel für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit werden in Art. 9 der Verordnung 
über Speziallebensmittel definiert. Sie müssen gemäss neuer Regelung ab November 2010 
folgende Anforderungen erfüllen: 

¶ Bestehen diese Lebensmittel aus einer oder mehreren Zutaten aus Weizen 
einschliesslich sämtlicher Triticum-Arten, Roggen, Gerste, Hafer oder ihren 
Kreuzungen oder enthalten sie solche Zutaten und wurden sie zur Reduzierung ihres 
Glutengehaltes in spezieller Weise verarbeitet, so dürfen sie beim Verkauf an die 
Konsumentinnen und Konsumenten einen Glutengehalt von höchstens 100 mg/kg 
aufweisen. Sie sind mit Ăsehr geringer Glutengehaltñ zu kennzeichnen. Sie können 
mit Ăglutenfreiñ gekennzeichnet werden, wenn ihr Glutengehalt höchstens 20 mg/kg 
beträgt. Die Kennzeichnung Ăsehr geringer Glutengehaltñ darf nur für Lebensmittel 
nach diesem Absatz verwendet werden. 

¶ Lebensmittel, die für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit bestimmt sind und 
aus einer oder mehreren Zutaten bestehen, die Weizen einschliesslich sämtlicher 
Triticum-Arten, Roggen, Gerste, Hafer oder ihre Kreuzungen ersetzen, oder die 
solche Zutaten enthalten, dürfen beim Verkauf an die Konsumentinnen und 
Konsumenten einen Glutengehalt von höchstens 20 mg/kg aufweisen. Bei der 
Kennzeichnung ist der Begriff Ăglutenfreiñ zu verwenden. 
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Probenbeschreibung 
In 7 verschiedenen Geschäften wurden folgende Getreidesorten erhoben: 
 

Getreidesorte Anzahl Proben 

Mais 7 
Buchweizen 4 
Reis 3 
Hafer (teilweise ausgelobt Ăglutenfreiñ) 3 
Quinoa 2 
Tapioka 2 
Hirse 2 

Total 23 

 
12 Produkte enthielten Zutaten aus biologischem Anbau. Die Lebensmittel wurden im Inland 
(12), Deutschland (4), Thailand (3), Bolivien (1), Schweden (1), USA (1) oder Vietnam (1) 
hergestellt.  
 
Prüfverfahren 
Zur Bestimmung des Gliadingehaltes wurde ein Sandwich-ELISA-Kit verwendet.  
 
Ergebnisse und Massnahmen 
Ein Buchweizenmehl enthielt rund 250 mg/kg Gliadin ohne Hinweis Ăkann Spuren von Gluten 
enthaltenñ. Zudem war die Angabe der Herkunft des Rohstoffes mit ĂSchweiz, EU, Asienñ zu 
ungenau. Als Folge der Beanstandung wurde die Kennzeichnung angepasst.  
 
Bei vier weiteren Proben konnten allgemeine Kennzeichnungsmängel festgestellt werden. 
Die Fälle wurden an die zuständigen Ämter überwiesen. 

- Bei einer Buchweizenprobe fehlte die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums.  
- Bei einer Probe mit Quinoa wurde der hohe Eisen- und Magnesiumgehalt ausgelobt 

ohne entsprechende Mengenangabe in % der täglich empfohlenen Tagesdosis. 
- Bei einem Reis mit Sachbezeichnung ĂGebrockener Reisñ ohne genaue Datierung 

fehlte die Angabe des Warenloses. 
- Bei einer Probe Haferkleie mit der Auslobung ĂBallaststoffreichñ fehlte die Angabe der 

Menge an Ballaststoffen auf der Verpackung und die Herkunftsangabe des Rohstoffs 
mit ĂKanada und Ukraineñ war zu ungenau. 

 
Bezüglich der anderen untersuchten Parameter entsprachen die Proben der Gesetzgebung. 
 
Schlussfolgerungen 
Aufgrund der zufriedenstellenden Ergebnisse drängt sich im nächsten Jahr die Kontrolle von 
glutenfreien Getreideproben nicht auf.  
 
 



 

Jahresbericht 2013 KL BS Seite 43 von 206 

 

2.2.6 Paniermehl und Backmischungen / Allergene und Kennzeichnung 

 
Anzahl untersuchte Proben: 28 beanstandet: 2 
Beanstandungsgründe: Kennzeichnung 

Hinweise betreffend Allergenen: 6 
 
Ausgangslage 
Paniermehl, auch Semmelbrösel oder Schraps genannt, wird teilweise aus altem Brot durch 
Reiben oder Mahlen hergestellt. Es dient in erster Linie zum Panieren von Fleisch oder 
Fisch. Da verschiedene Brottypen unterschiedliche 
Zutaten enthalten, kann daraus hergestelltes Paniermehl 
auch diverse Bestandteile enthalten. Bei allergenen 
Zutaten ist Vorsicht geboten. Eine fehlende Angabe 
einer bei der Herstellung verwendeten Zutat auf der 
Verpackung könnte für Allergiker problematisch sein.  
Auch Backmischungen können für Allergiker ein Risiko 
darstellen, da die Hersteller teilweise auf den gleichen 
Anlagen Produkte mit unterschiedlichen Rezepturen  
herstellen. Auf diese Weise ist es denkbar, dass 
ungewollt, geringe Mengen eines Allergens in ein 
Lebensmittel gelangen, welches dieses Allergen 
normalerweise nicht enthªlt. Hinweise wie Ăkann Spuren von xy enthaltenñ machen den 
Allergiker auf diese Problematik aufmerksam. Diverse Nüsse, Lupinen, Milch- und 
Eibestandteile und andere Allergene sind deshalb auf der Verpackung stets zu deklarieren; 
selbst dann, wenn sie nur als Verunreinigung in einem Produkt (ab 0.1%) enthalten sein 
könnten. 
 
Untersuchungsziele 
Im Rahmen der Kampagne wurde folgenden Fragen nachgegangen: 

¶ Können Allergene nachgewiesen werden, die nicht deklariert sind?  

¶ Werden die allgemeinen Anforderungen an die Deklaration eingehalten? 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Paniermehl wird in Art. 9 der Verordnung über Getreide, Hülsenfrüchte, Pflanzenproteine 
und deren Erzeugnisse umschrieben: ĂPaniermehl ist ein Lebensmittel aus getrocknetem 
Brot oder speziell vorbereitetem Gebäck, das zerkleinert, geröstet und gesichtet oder durch 
Extrusionsverfahren hergestellt wirdñ. 
 
Für Allergene gelten gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LKV) Art. 8 folgende 
Regelungen:  
Zutaten (Lebensmittel und Zusatzstoffe), welche allergene oder andere unerwünschte 
Reaktionen auslösende Stoffe (nach Anhang 1) sind oder aus solchen gewonnen wurden, 
müssen in jedem Fall im Verzeichnis der Zutaten deutlich bezeichnet werden. Auf diese 
Zutaten muss auch dann hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich zugesetzt werden, 
sondern unbeabsichtigt in ein anderes Lebensmittel gelangt sind (unbeabsichtigte 
Vermischungen oder Kontaminationen), sofern ihr Anteil, z.B. im Falle von Haselnuss, ein g 
pro Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel übersteigen könnte. Hinweise, wie 
Ăkann Spuren von Haselnuss enthaltenñ sind unmittelbar nach dem Verzeichnis der Zutaten 
anzubringen. 
  
Die Angaben auf der Verpackung müssen korrekt sein (Täuschungsverbot, Art. 10 LGV). 
Weiter gelten die allgemeinen Deklarationsvorschriften der LKV.  
 
Probenbeschreibung 
In zwölf verschiedenen Geschäften wurden zehn verschiedene Paniermehle (davon zwei aus 
dem Offenverkauf) und 18 Backmischungen erhoben. Bei den Backmischungen handelte es 
sich um Zubereitungen für die Herstellung von Kuchen oder Cakes (6), Muffins oder 
Brownies (4), Pfannkuchen (2), Brot (5) und Pizza (1). Zwei Brotbackmischungen und eine 

http://de.wikipedia.org/wiki/Panieren
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Brownies-Backmischung stammten aus biologischer Landwirtschaft. Die Produkte wurden in 
folgenden Ländern produziert: Schweiz (15), Deutschland (9), Frankreich (1), Italien (1), 
Niederlande (1) und Ungarn (1).  
 
Prüfverfahren 
Die Nüsse, Sesam, Soja und Lupinen wurden mittels PCR-Verfahren nachgewiesen. Milch 
und Ei wurden mit verschiedenen ELISA Verfahren aufgespürt und quantifiziert.  
 
Ergebnisse und Massnahmen 
Allergene 
Es wurden alle zehn deklarationspflichtigen Nussarten (inkl. Erdnuss und Sesam) sowie 
Soja, Lupinen, Ei und Milch untersucht.  

¶ Erdnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pistazien, Paranüsse, Pecannüsse und 
Macadamianüsse waren keine Zutaten der Backmischungen oder Paniermehle. Sie 
konnten auch in keiner Probe nachgewiesen werden. 

¶ Sesam-Spuren (unterhalb der Deklarationsgrenze für Kreuzkontaminationen) konnten nur 
in einem Paniermehl ohne entsprechende Deklaration nachgewiesen werden. Dies ist 
nicht zu beanstanden. Der Betrieb wurde über dieses Ergebnis informiert, damit er 
überprüfen kann,  ob ein Spurenhinweis sinnvoll wäre oder vergessen ging, dass in einer 
zusammengesetzten Zutat dieses Allergen enthalten ist. Analog gab es zwei Fälle mit 
geringen Spuren von Ei in einem Paniermehl und einer Brotbackmischung, weitere zwei 
Fälle mit Spuren von Milch in je einem solchen Produkt und schliesslich einen Fall von 
Mandeln in einem Paniermehl; jeweils ohne Hinweis auf der Verpackung oder mündliche 
Information auf Anfrage. Diese vier Allergene konnten in den anderen Proben nur 
nachgewiesen werden, wenn sie als Zutaten deklariert waren. 

¶ Haselnüsse, Lupinen und Soja waren nur in den Produkten nachweisbar, welche diese 
Pflanzenarten in der Zutatenliste aufführten oder mittels Spuren-Hinweis auf eine 
mögliche Kontamination mit diesen Allergenen hingewiesen hatten.  

 
Deklaration 
Bezüglich Kennzeichnung waren zwei Proben zu beanstanden: Bei einem Paniermehl war 
die Zutatenliste unvollständig, da nicht die Namen der Zusatzstoffe sondern nur die 
Gattungsbezeichnungen aufgeführt waren. Bei diesem Produkt war auch das 
Verbrauchsdatum statt das Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt. Bei einem anderen 
Paniermehl, welches im Selbstbedienungsbereich eines Ladens angeboten wurde, fehlten 
die Zutatenliste, die korrekte Datierung und eine Mengenangabe.   
 
Schlussfolgerungen 
In sechs Proben konnten Allergene ohne einen entsprechenden Hinweis nachgewiesen 
werden. Paniermehle und Backmischungen können für empfindliche Allergiker problematisch 
sein, auch wenn die nachgewiesenen Mengen deutlich unterhalb von einem g/kg lagen und 
die Produkte somit der Gesetzgebung entsprechen.  
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2.2.7 Gewürzzubereitungen, Instantsuppen und Bouillons / Allergene, Lactose 
und Deklaration 

 
Anzahl untersuchte Proben: 23 beanstandet: 5 
Beanstandungsgrund: 
 
 
Hinweise betreffend Allergene: 3 

Nicht deklarierte Milchbestandteile (2), Auslobung Ăfrei 
von Sellerieñ trotz deutlich nachweisbarer Mengen (1)  
und Kennzeichnung (4) 
 

 
Ausgangslage 
Gewürzzubereitungen und ähnlich zusammengesetzte 
Lebensmittel können allergene Zutaten wie Sellerie, Senf, Soja, 
Sesam oder Milchbestandteile enthalten. Teilweise werden 
Produkte mit unterschiedlichen Rezepturen auf den gleichen 
Anlagen gemischt oder abgefüllt. Dadurch ist es möglich, dass 
ungewollt geringe Mengen einer allergenen Zutat in ein anderes 
Lebensmittel gelangen. Zur Vermeidung von allergischen 
Reaktionen, die zum Teil lebensbedrohlich sein können, 
müssen sich die Allergiker auf die Zutatenlisten von 
vorverpackten Lebensmitteln verlassen können. Diverse 
Allergene sind deshalb mit Hinweisen wie Ăkann Spuren von xy 
enthaltenñ zu deklarieren, wenn sie als Verunreinigung in einem 
Produkt ab einer Menge von 0.1% enthalten sein könnten. 
 
Untersuchungsziele 
Das Ziel dieser Kampagne war, zu untersuchen, ob die Allergene Sesam, Sellerie, Senf, 
Erdnuss, Pistazie, Cashewnuss und Milch oder der Zucker Lactose in Gewürzzubereitungen, 
Suppen oder Bouillons nachgewiesen werden können, ohne dass das Produkt entsprechend 
gekennzeichnet ist. Im Weiteren wurden die Etiketten bezüglich Deklarationsanforderungen 
überprüft. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Für die Deklaration von Allergenen gibt es gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 
(LKV) Art. 8 folgende Regelungen:  
Zutaten (Lebensmittel und Zusatzstoffe), die Allergene oder andere unerwünschte 
Reaktionen auslösende Stoffe (nach Anhang 1) sind oder aus solchen gewonnen wurden, 
müssen in jedem Fall im Verzeichnis der Zutaten deutlich bezeichnet werden. Auf diese 
Zutaten muss auch dann hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich zugesetzt werden, 
sondern unbeabsichtigt in ein anderes Lebensmittel gelangt sind (unbeabsichtigte 
Vermischungen oder Kontaminationen), sofern ihr Anteil, z.B. im Falle von Senf, 1 g pro 
Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel übersteigen könnte. Hinweise, wie Ăkann 
Spuren von Senf enthaltenñ sind unmittelbar nach dem Verzeichnis der Zutaten anzubringen. 
Bei offen angebotenen Lebensmitteln kann auf die schriftlichen Angaben verzichtet werden, 
wenn die Information der Konsumentinnen und Konsumenten auf andere Weise, z.B. durch 
mündliche Auskunft, gewährleistet wird (LKV Art. 36). Es muss belegt werden können, dass 
alle im Rahmen der Guten Herstellungspraxis gebotenen Massnahmen ergriffen wurden, um 
die unbeabsichtigten Vermischungen zu vermeiden oder möglichst gering zu halten. 
Weiter gelten die allgemeinen Deklarationsvorschriften der LKV.  
 
Probenbeschreibung 
In acht Geschäften im Kanton Basel-Stadt wurden insgesamt 23 Proben Bouillons (7), 
Suppen (6) oder Gewürzzubereitungen (10) erhoben. Zwei Produkte stammten aus 
biologischem Anbau. Die Produktionsländer waren Schweiz (13), Deutschland (4), Thailand 
(2), Dänemark (1), Indien (1), Südafrika (1) oder Vietnam (1).  
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Prüfverfahren 
Mittels real-time PCR-Verfahren wurde nach Sesam, Sellerie, Senf, Erdnuss, Pistazie und 
Cashewnuss-DNA gesucht. Milchprotein wurde mittels ELISA-Verfahren nachgewiesen. 
Lactose wurde enzymatisch sowie mittels Ionenchromatographie bestimmt. 
 
Ergebnisse und Massnahmen 
 
Allergene und Lactose 

Eine Streuw¿rze mit der Auslobung Ăfrei von Sellerieñ, hergestellt in der Schweiz, enthielt 
deutliche Mengen an Sellerie (Grössenordnung: 0.1% Sellerie-DNA / Gesamt-DNA). Obwohl 
die Menge an Sellerie möglicherweise unterhalb der Deklarationslimite lag, wurde die 
speziell Allergiker ansprechende Auslobung (Ăohne Sellerieñ oder Ăfrei von Sellerieñ) als 
täuschend beurteilt und die Probe beanstandet.  
 
Eine Würzmischung aus Vietnam enthielt rund 150 mg/kg (entsprechend 3.2 g Milch / kg) 
Lactose und geringe Mengen (rund 300 mg/kg) Milchprotein. Ein Suppenpulver aus Thailand 
enthielt rund 7 g/kg (entsprechend rund 140 g Milch/kg) Lactose. Da Milchbestandteile zu 
den Allergenen gehören, sind Milch, Lactose oder Milchprotein zu deklarieren, auch wenn es 
sich nur um Kreuzkontaminationen handelt.  
 
In einer Gewürzmischung aus Indien konnten geringe Spuren von Senf und Erdnuss, in einer 
Gewürzmischung aus China geringe Spuren von Senf und in einer Schweizer Instantsuppe 
geringe Spuren von Sellerie nachgewiesen werden. Da die Mengen deutlich unterhalb der 
Deklarationslimite für Kreuzkontaminationen von 0.1% lagen, mussten diese Proben nicht 
beanstandet werden. Mittels Schreiben wurde dennoch auf die Befunde aufmerksam 
gemacht.  
 
Deklaration 
Die allgemeine Kennzeichnung von vier Produkten war mangelhaft:  

¶ Fehlender Datierungstext und fehlende Angabe der Gattung bei einem Zusatzstoff  

¶ Fehlende Angaben in einer Amtssprache 

¶ Unterschiedliche Zutatenlisten in englisch und deutsch, fehlende Sachbezeichnung in 
einer Amtssprache und falscher Datierungstext 

¶ Fehlende Mengenangabe 
Die Etiketten wurden beanstandet bzw. an die zuständigen kantonalen 
Lebensmittelkontrollen überwiesen. 
 
Schlussfolgerungen 
Die Beanstandungsquote lag bei über 20%. Da in drei Fällen die Sicherheit von Allergikern 
oder Personen mit Lactoseintolleranz nicht gewährleistet war, sind weitere Kontrollen von 
Gewürzzubereitungen oder ähnlichen Produkten angezeigt.  
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2.2.8 Fleischerzeugnisse / Transglutaminase, Allergene und Deklaration 

 
Anzahl untersuchte Proben: 20 beanstandet: 1 
Beanstandungsgrund: Kennzeichnung 
 
Ausgangslage 
Transglutaminase ist ein Enzym, welches Proteine 
durch Ausbildung von Isopeptidbindungen 
quervernetzt. Humane Transglutaminasen 
prozessieren zum Beispiel Gluten, was bei 
Menschen, die unter Zöliakie leiden, ein Problem 
darstellen könnte.  
Die aus dem Bakterium Streptoverticillium 
mobaraense gewonnene bakterielle 
Transglutaminase, (bTG) wird teilweise von der  
Lebensmittelindustrie eingesetzt um Lebensmittel 
elastischer zu machen oder Lebensmittel-Stücke 
miteinander zu verkleben. Vor allem minderwertiges 
Geflügelfleisch oder Fisch kann damit so 
rekonstituiert werden, dass das Endprodukt den 
Anschein macht, ein gewachsenes Stück zu sein.  
Fleischerzeugnisse können auch für Allergiker ein 
Risiko darstellen, da die Hersteller teilweise auf den 
gleichen Anlagen Produkte mit unterschiedlichen 
Rezepturen herstellen. Auf diese Weise ist es 
denkbar, dass ungewollt geringe Mengen eines 
Allergens, z.B. Sellerie, Senf oder Sesam in ein 
Fleischerzeugnis gelangen, welches dieses 
Allergen normalerweise nicht enthält. 
 
Untersuchungsziele 
Das Ziel dieser Kampagne war zu untersuchen, ob Transglutaminase oder gewisse 
Allergene in Fischerzeugnissen nachgewiesen werden können. Im Weiteren wurden die 
Etiketten bezüglich Deklarationsanforderungen überprüft. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Produkte, die mit Transglutaminase behandelt worden sind, müssen entsprechend 
gekennzeichnet werden. Solche Zubereitungen benötigen derzeit eine Bewilligung des 
Bundesamts für Gesundheit (BAG).  
Für Allergene gelten gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LKV) Art. 8 folgende 
Regelungen: Zutaten (Lebensmittel und Zusatzstoffe), die allergene oder andere 
unerwünschte Reaktionen auslösende Stoffe (nach Anhang 1) sind oder aus solchen 
gewonnen wurden, müssen in jedem Fall im Verzeichnis der Zutaten deutlich bezeichnet 
werden. Auf diese Zutaten muss auch dann hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich 
zugesetzt werden, sondern unbeabsichtigt in ein anderes Lebensmittel gelangt sind 
(unbeabsichtigte Vermischungen oder Kontaminationen), sofern ihr Anteil, z.B. im Falle von 
Haselnuss, 1 g pro Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel übersteigen könnte. 
Hinweise, wie Ăkann Spuren von Haselnuss enthaltenñ sind unmittelbar nach dem 
Verzeichnis der Zutaten anzubringen. 
Weiter gelten die allgemeinen Deklarationsvorschriften der LKV.  
 
Probenbeschreibung 
In fünf Geschäften wurden insgesamt 20 Fleischerzeugnisse erhoben, davon eine im 
Offenverkauf. Es handelte sich um Schnitzel (3), Burger (3), Nuggets (3), Kebab (2), 
Geschnetzeltes (2), Cordon Bleu (1) und andere Fleischerzeugnisse (6) der Tierarten Huhn 
(12), Schwein (3), Pute (1), Rind (1) oder gemischter Tierarten (3). Die Produkte wurden in 
der Schweiz (16), Deutschland (3) oder Argentinien (1) hergestellt.  
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Prüfverfahren 
Für den Nachweis von Transglutaminase kam ein Sandwich-ELISA-Assay zum Einsatz, der 
im Rahmen einer Bachelorarbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz in Zusammenarbeit 
mit dem Kantonalen Labor Basel-Stadt entwickelt wurde. Die Allergene wurden mittels PCR-
Verfahren nachgewiesen. 
 
Ergebnisse und Massnahmen 
 
Transglutaminase 

Zwar konnte Transglutaminase in einem Produkt mit Hühnerfleisch nachgewiesen werden, 
das den Einsatz dieses Enzyms wie vorgeschrieben deklarierte, nicht jedoch in den anderen 
erhobenen Produkten ohne entsprechende Kennzeichnung. Somit war diesbezüglich keine 
Probe zu beanstanden.  
 
Allergene 

Die Allergene Sesam und Senf konnten nicht nachgewiesen werden, Sellerie nur in 
geringsten Spuren deutlich unterhalb von 0.01%. Auch diesbezüglich war somit keine Probe 
zu beanstanden.  
 
Deklaration 
Die Kennzeichnung eines Produktes war mangelhaft:  

¶ Fehlende Sachbezeichnung in einer Amtssprache sowie 

¶ Deklaration des Verbrauchsdatums statt des Mindesthaltbarkeitsdatum bei einem 
Tiefkühlprodukt 

 
Schlussfolgerungen 
Da bezüglich Transglutaminase keine Probe zu beanstanden war, erübrigt sich in nächster 
Zeit eine erneute Kontrolle von Fleischerzeugnissen auf Transglutaminase.    
 
 
 

2.2.9 Lebensmittel aus verschiedenen Kulturen / Allergene, 
Konservierungsmittel, Farbstoffe und Deklaration  

 
Anzahl untersuchte Proben: 28 beanstandet: 15 
Beanstandungsgründe: 
 

Nicht deklariertes Allergen (1) 
Konservierungsmittel (2) 
Kennzeichnung (14)  

 
Ausgangslage 
Jede Kultur hat ihre eigenen kulinarischen Spezialitäten. Einige 
Speisen aus dem asiatischen Raum sind in der Schweiz nicht sehr 
bekannt. Solche Spezialitäten wurden im Rahmen dieser Kampagne 
untersucht. 
 
Einige der Zutaten gehören zu den Allergenen. Eine fehlende Angabe 
oder eine Verschleppung einer solchen Zutat bei der Herstellung 
könnte für Allergiker problematisch oder sogar gesundheitsgefährdend 
sein.  
 
 
Untersuchungsziele 
Im Rahmen der Kampagne wurde der Frage nachgegangen, ob Allergene nachgewiesen 
werden können, die nicht deklariert sind, und ob generell die Kennzeichnung den 
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Zusatzstoffe, wie beispielsweise Farbstoffe oder 
Konservierungsmittel, müssen gekennzeichnet werden und sind nur dann erlaubt, wenn 
diese in der gesetzlichen Positivliste aufgeführt sind.  Bei einigen Proben wurde daher 
geprüft, ob nicht deklarierte Farb- oder Konservierungsmittel enthalten sind und die erlaubten 
Höchstmengen eingehalten werden. 
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Gesetzliche Grundlagen 
Für Allergene gelten gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LKV) Art. 8 folgende 
Regelungen:  
Zutaten (Lebensmittel und Zusatzstoffe), die allergene oder andere unerwünschte 
Reaktionen auslösende Stoffe (nach Anhang 1) sind oder aus solchen gewonnen wurden, 
müssen in jedem Fall im Verzeichnis der Zutaten deutlich bezeichnet werden. Auf diese 
Zutaten muss auch dann hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich zugesetzt werden, 
sondern unbeabsichtigt in ein anderes Lebensmittel gelangt sind (unbeabsichtigte 
Vermischungen oder Kontaminationen), sofern ihr Anteil, z.B. im Falle von Sesam, 1 g pro 
Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel ¿bersteigen kºnnte. Hinweise, wie Ăkann 
Spuren von Sesam enthaltenñ sind unmittelbar nach dem Verzeichnis der Zutaten 
anzubringen. 
 
Gemäss Zusatzstoffverordnung (ZuV) dürfen nur Farbstoffe und Konservierungsmittel 
verwendet werden, die der Gesetzgeber ausdrücklich erlaubt (Anwendungsliste, ZuV 
Anhang 7). Teilweise sind Höchstmengen festgelegt.  
 
Die Angaben auf der Verpackung müssen korrekt sein (Täuschungsverbot, Art. 10 
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung). Weiter gelten die allgemeinen 
Deklarationsvorschriften der LKV.  
 
 
Probenbeschreibung 
In fünf verschiedenen Geschäften wurden 28 Proben erhoben. Das Sortiment ging von 
Getränken über Backwaren, Süssspeisen, Saucen zu speziellen Gewürzmischungen. Die 
Lebensmittel stammten aus Israel, Sri Lanka, Pakistan, China, Vietnam, Taiwan, Singapur, 
Thailand und ausgewählten europäischen Ländern.  
 
 
Prüfverfahren 
Sämtliche untersuchten Allergene wurden mittels PCR-Verfahren nachgewiesen. Die 
quantitative Bestimmung der Konservierungsmittel Sorbin- und Benzoesäure bzw. deren 
Salze sowie der Farbstoffe erfolgte mittels Reversed-Phase-UHPLC und Dioden-Array-
Detektion.  
 
 
Ergebnisse und Massnahmen 
Allergene 
Sofern genügend DNA (genetisches Material) isoliert werden konnte, wurden die Proben 
bezüglich Soja, Sesam, Sellerie, Senf, Lupinen, Erdnuss, Pistazie, Cashewnuss, Mandel, 
Haselnuss und Walnuss analysiert. In einer Gewürzmischung, ohne Text in einer 
Amtssprache, konnten grössere Mengen Sesam und geringe Spuren (< 0.1%) Pistazie 
nachgewiesen werden. Abgesehen davon, waren die Allergene nur in den Proben in 
grösseren Mengen nachweisbar, welche diese als Zutat in der Zutatenliste aufgeführt hatten.  
 
Farbstoffe und Konservierungsmittel 

Neun farbige Produkte wurden bezüglich Farbstoffen und Konservierungsmitteln analysiert. 
Während bei den Farbstoffen alle Proben den gesetzlichen Vorgaben entsprachen, enthielt 
ein Getränk aus Singapur neben Benzoesäure auch Sorbinsäure ohne entsprechende 
Kennzeichnung, und ein Cake aus Israel zu viel (1820 mg/kg statt 1500 mg/kg) Sorbinsäure. 
Beide Proben wurden beanstandet.  
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Deklaration  
Bezüglich der Kennzeichnung mussten 14 Proben teils wegen verschiedener Mängel 
beanstandet werden. Folgende Fehler wurden entdeckt:  

¶ Keinerlei Angaben in einer Amtssprache (3) 

¶ Zu kleine nicht leicht lesbare Schrift (3) 

¶ Zusatzstoffe ohne Gattungsbezeichnung (3) 

¶ Auslobungen ohne Angabe der Menge bei Mineralstoffen oder Vitaminen (2) 

¶ Fehlende oder unklare Sachbezeichnung (2) 

¶ Fehlende Datierung (2) 

¶ Deutschsprachige Zutatenliste nicht vollständig (2) 

¶ Fehlende Adresse des Herstellers, Importeurs oder Verkäufers (1) 

¶ Nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Nährwertkennzeichnung (1)  
 
 

Schlussfolgerungen 
Aufgrund der hohen Beanstandungsquote drängt sich eine erneute Kontrolle von solchen 
Produkten auf. Die Resultate sind jedoch keinesfalls so zu verstehen, dass viele 
ausländische Produkte auf dem Markt zu beanstanden wären. Die Probenahme erfolgte wie 
vor einem Jahr risikobasiert. 
 
 
 

2.2.10 Nahrungsmittel für Sportlerinnen und Sportler aus Geschäften und dem 
Internet / Zulässigkeit der Zutaten, Protein-, Fett- und Zuckergehalte, 
Allergene, Folsäure und Kennzeichnung  

 
Anzahl untersuchte Proben: 14 beanstandet: 4 
Beanstandungsgründe: Zulässigkeit der Zutaten (2) 

Fettgehalt (2), Proteingehalt (1)  
Kennzeichnung (3) 

 
Ausgangslage 
Vor allem Sportler, welche Muskelmasse zulegen wollen, sind 
an Proteinpräparaten interessiert. Diese Ergänzungs-
nahrungen gehören zu den Speziallebensmitteln. Auch 
Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin- und Mineralstoff-
präparate werden von sportlich Aktiven häufig konsumiert. 
Man findet solche Produkte vor allem in Sportgeschäften, 
Fitnesscentern oder Sportabteilungen von Warenhäusern. 
Immer häufiger werden solche Produkte über das Internet 
bezogen.  

Auch Nahrungsmittel für Sportler können für Allergiker ein 
Risiko darstellen, wenn Produzenten auf den gleichen 
Anlagen z.B. Produkte mit und ohne Milch, Ei oder Soja 
herstellen und Verschleppungen dieser Allergene möglich sind. Hinweise wie Ăkann Spuren 
von xy enthaltenñ machen Allergiker auf diese Problematik aufmerksam.  
 
 
Untersuchungsziele 
Im Rahmen der Kampagne wurde folgenden Fragen nachgegangen: 

¶ Werden Zutaten deklariert, die in Lebensmitteln nicht zulässig sind? 

¶ Stimmen die deklarierten Protein-, Fett- und Zuckergehalte?  

¶ Können Allergene nachgewiesen werden, die nicht deklariert sind?  

¶ Stimmen die deklarierten Gehalte an Folsäure? 

¶ Werden die allgemeinen Anforderungen an die Deklaration eingehalten? 
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Gesetzliche Grundlagen 
Protein- und Aminosäurepräparate und Produkte zur Energiebereitstellung gehören zu den 
Nahrungsmitteln für Personen mit erhöhtem Energie- und Nährwertbedarf, auch 
ĂErgªnzungsnahrungñ genannt und sind in Art. 20 der Verordnung ¿ber Speziallebensmittel 
umschrieben. Flüssige Präparate oder solche in Kapsel-, Tabletten- oder Pulverform, die 
Vitamine, Mineralstoffe oder sonstige Stoffe mit ernährungsspezifischer oder physiologischer 
Wirkung in konzentrierter Form enthalten und zur Ergänzung der Ernährung mit diesen 
Stoffen dienen, sind sogenannte Nahrungsergänzungsmittel und werden in Art. 22 
umschrieben. Die Zulässigkeit der Zusätze bei beiden Gruppen sowie deren Höchstmengen 
richten sich nach den Anhängen 12 bis 14 dieser Verordnung.  
 
Für Allergene gelten gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LKV) Art. 8 folgende 
Regelungen:  
Zutaten (Lebensmittel und Zusatzstoffe), die allergene oder andere unerwünschte 
Reaktionen auslösende Stoffe (nach Anhang 1) sind oder aus solchen gewonnen wurden, 
müssen in jedem Fall im Verzeichnis der Zutaten deutlich bezeichnet werden. Auf diese 
Zutaten muss auch dann hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich zugesetzt werden, 
sondern unbeabsichtigt in ein anderes Lebensmittel gelangt sind (unbeabsichtigte 
Vermischungen oder Kontaminationen), sofern ihr Anteil, z.B. im Falle von Milch, 1 g pro 
Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel übersteigen könnte. Hinweise, wie Ăkann 
Spuren von Milch enthaltenñ sind unmittelbar nach dem Verzeichnis der Zutaten 
anzubringen. 
  
Die Angaben auf der Verpackung müssen korrekt sein (Täuschungsverbot, Art. 10 LGV). 
Weiter gelten die allgemeinen Deklarationsvorschriften der LKV.  
 
 
Probenbeschreibung 
In fünf verschiedenen für Sportler spezialisierten Geschäften (oder Sportabteilungen von 
Grossverteilern) in Basel-Stadt wurden neun Proben erhoben. Fünf weitere Proben wurden 
im Internet bei zwei Anbietern mit Schweizer Kontaktadresse bestellt, wobei bei der 
Bestellung darauf hingewiesen wurde, dass die Produkte im Rahmen einer amtlichen 
Kontrolle bestellt und untersucht werden und der Lieferant über die Ergebnisse informiert 
wird.  
Die bei einem weiteren Anbieter bestellte Ware, die als Ăversandfertig in 24 Stundenñ oder 
Ăversandfertig in 3-4 Tagenñ gekennzeichnet war, kam nie an, obwohl die Bestellung 
bestätigt wurde und sich eine Person aus diesem Betrieb zunächst bei uns erkundigte, was 
analysiert wird. Mehrfache Rückfragen beim Lieferanten, warum die bestellte Ware nicht 
eintreffe, blieben schlussendlich unbeantwortet. 
Bei den Produkten handelte es sich um Proteinkonzentrate in Pulverform (3), Vitamin- und 
Mineralstoffpräparate in Kapselform (3), Proteinriegel (3), Kohlenhydrat-Gels (2), und je ein 
Kreatin-Präparat, ein Sportlermüesli und eine proteinreiche Brotbackmischung.  Die Hälfte 
der Produkte trug Allergen-Hinweise. Die Produkte deklarierten folgende Produktionsländer: 
USA (5), Deutschland (4), Europa (3), Schweden (1) und die Schweiz (1).  
 
 
Prüfverfahren 
F¿r die Bestimmung des Proteingehaltes wurde das ĂKjeldahlñ-Verfahren angewandt. Der 
Fettgehalt wurde mittels ĂSoxhletñ bestimmt. Die Zuckerarten wurden mittels 
Ionenchromatographie quantifiziert. Soja, Milch und Ei wurden mit verschiedenen ELISA 
Verfahren aufgespürt und quantifiziert. Die Folsäure wurde mit einem mikrobiologischen 
Verfahren bestimmt. Dabei wird das Wachstum eines Bakteriums, das auf Folsäure 
angewiesen ist, in Abhängigkeit von der Folsäurekonzentration gemessen. 
 
 
Ergebnisse und Massnahmen 
 
Zulässigkeit der Zutaten 

Ein Multivitaminpräparat enthielt gemäss Deklaration verschiedene nicht zulässige Zutaten, 
u.a. Nickel, Vanadium, Silicon und Taigawurzel. Zudem war das Vitamin B12 gemäss 
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Deklaration überdosiert. Ein anderes Nahrungsergänzungsmittelpräparat mit Taurin, Tyrosin 
und anderen Zutaten, welches im gleichen Geschäft erhoben wurde, enthielt gemäss 
Kennzeichnung u.a. Ginseng und Beta-Alanin. Diese Zutaten sind im schweizerischen 
Lebensmittelrecht nicht umschrieben und somit ohne Bewilligung des BAGs nicht zulässig. 
Beide Produkte sind in dieser Form in der Schweiz nicht verkehrsfähig. Sie wurden 
beanstandet und dürfen nicht mehr verkauft werden.  
 
Nährwerte 

Bei zwei Produkten stimmte der deklarierte Fettgehalt von 0 g / 100 g nicht. Analytisch 
konnte stattdessen bei einem Reisproteinpulver ein Fettgehalt von 2 g / 100 g und bei einem 
Zink-Magnesium-Gelatine-Präparat ein Fettgehalt von 3.3 g / 100 g bestimmt werden. Auch 
der Proteingehalt lag bei den Gelatinekapseln bei 40 g / 100 g anstelle von 0 g / 100 g. Die 
Produkte wurden beanstandet. Die Zuckermengen waren stets korrekt angegeben.  
 
Allergene 
Die Resultate bezüglich Allergenen waren erfreulich: Soja, Milch und Ei konnten nur in den 
Proben nachgewiesen werden, die die entsprechenden Allergene als Zutaten in der 
Zutatenliste aufgeführt hatten.  
 
Folsäure 
Nur ein Produkt enthielt Folsäure. Die deklarierte Menge entsprach der detektierten Menge.  
 
Kennzeichnung 

¶ Bei dem oben bereits erwähnten Reisproteinpulver lagen auch Kennzeichnungsmängel 
vor: 
Als Zutaten enthielt das Produkt gemäss Angaben auf der Originaletikette neben den 
Bestandteilen aus braunem Reis auch Aromen, Guarkernmehl, Gummi arabicum, Stevia, 
Meersalz und Sonnenblumenöl. Diese Zutaten fehlten auf der deutschen Etikette. Zudem 
ist Stevia als solches nicht zugelassen. Die Sachbezeichnung "Rice Protein" war nicht 
vollständig. Der Datierungstext "Mindestens haltbar bis" fehlte. Die Portionengrössen 
waren nicht einheitlich deklariert. 

¶ Auf der Verpackung des oben erwähnten Vitaminpräparates waren keinerlei Angaben in 
einer Amtssprache vorhanden.  

¶ Auch die oben erwähnten Gelatinekapseln waren fehlerhaft deklariert:  
Die auf der Originalverpackung in Englisch deklarierten Zutaten stimmten nicht mit den 
Zutaten, die auf der deutschsprachigen Zusatzetikette aufgeführt waren, überein. Zudem 
entsprachen die für die Mineralstoffe und Vitamin B6 aufgeführten Anpreisungen nicht den 
in Anhang 8 LKV aufgeführten Angaben und die sehr kleine Schrift (kleiner als Arial 5.5) 
war nicht leicht lesbar. 

 
 
Schlussfolgerungen 
Von neun Proben, welche in fünf Basler Geschäften erhoben wurden, mussten vier Proben 
aus drei Geschäften beanstandet werden. Die fünf im Internet bestellten Proben entsprachen 
der Gesetzgebung. Da die Beanstandungsquote insgesamt bei fast 30% lag, werden 
Nahrungsergänzungsmittel und Ergänzungsnahrungen bei Gelegenheit wieder kontrolliert.  
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Schwerpunkt Farbstoffe und Konservierungsmittel  

Das Auge isst mit! Dieses knappe Sprichwort beleuchtet einen fundamentalen Faktor, wie wir 
Menschen (aber auch Tiere) unsere Nahrungsmittel auswählen und beurteilen. Die 
Lebensmittelindustrie beschäftigt sich deshalb intensiv mit den Möglichkeiten, das Aussehen 
von Produkten durch die Zugabe von Farbstoffen zu verbessern. Aus der grossen Anzahl 
von Farbstoffen gelten jedoch nur wenige als gesundheitlich unbedenklich. Bei einigen 
weiteren sorgen Höchstwerte dafür, dass sie nur in kleinen uns somit unbedenklichen 
Mengen aufgenommen werden. Die Vertreter dieser beiden Gruppen sind in einer Positivliste 
aufgeführt. Die Verwendung anderer Farbstoffe ist für Lebensmittel verboten. Unsere 
Untersuchungen zielen darauf ab festzustellen, welche Farbstoffe in wie hohen 
Konzentrationen den Lebensmitteln zugegeben wurden. Zum Schutz vor Befall durch 
Mikroorganismen werden vor allem wasserhaltigen, verarbeiteten Lebensmitteln 
antimikrobiell wirksame Substanzen zugesetzt. Auch hier gilt, dass für diesen Einsatz nur 
wenige geeignete Vertreter in Frage kommen und diese in einer Positivliste mit 
Höchstwerten festgehalten sind. Hier verfolgen wir die analogen Untersuchungsziele. 

 
 
 

2.2.11 Farbstoffe in Süsswaren 

 

Anzahl untersuchte Proben: 16 beanstandet: 2 (13%) 

(50 Einzelproben) 

Beanstandungsgründe 

Nicht deklarierter Farbstoff (1), 
Höchstwertüberschreitung (1), sonstige 
Deklarationsmängel (1)  

 
Ausgangslage und Untersuchungsziele 
Farbstoffe werden Lebensmitteln zugesetzt, um 
diese attraktiver zu machen. Da Kinder 
besonders auf Farben ansprechen, werden 
Farbstoffe vor allem in der Süsswarenindustrie 
eingesetzt. Die oft leuchtende Farbintensität wird 
vorwiegend mit wasserlöslichen künstlichen 
Farbstoffen erreicht. Im Rahmen dieser Kampagne sollte die Gesetzeskonformität von einer 
breiten Palette knallig gefärbter Süsswaren überprüft werden.  
 
Gesetzliche Grundlagen 
Wenn ein Farbstoff eingesetzt wird, um ein Lebensmittel zu färben, gilt dieser als Zusatzstoff 
und fällt somit unter die Deklarationspflicht. Die Hersteller müssen jedoch nur die 
Verwendung dieser Farbstoffe deklarieren, nicht deren Menge. Die zulässige Höchstmengen 
müssen hingegen eingehalten werden (z.B. in Zuckerwaren je nach Farbstoff zwischen 50 
und 300 mg/kg). Es gelten dabei sowohl Höchstmengen für die einzelnen Farbstoffe, als 
auch Begrenzungen für die Summe, falls gleichzeitig mehrere Farbstoffe verwendet werden. 
Gemäss Zusatzstoffverordnung (ZuV) dürfen nur Farbstoffe verwendet werden, die der 
Gesetzgeber ausdrücklich erlaubt (Anwendungsliste, ZuV Anhang 7). Es gibt ungefähr 40 
natürliche und künstliche Lebensmittelfarbstoffe, die in der Schweiz für die Färbung von 
Lebensmitteln zugelassen sind. Diese müssen mit der Einzelbezeichnung oder mit der E-
Nummer gekennzeichnet werden.  
Manche Farbstoffe stehen im Verdacht, Allergien oder Hyperaktivität auszulösen, toxisch zu 
wirken oder krebserregend zu sein. Sie können nach oraler Aufnahme im Körper in Amine 
aufgespaltet werden, welche als krebserregend und erbgutschädigend eingestuft sind. Die 
European Food Safety Authority (EFSA) empfahl 2009 Erwachsenen am Tag nicht mehr als 
0.5 mg/kg Körpergewicht der künstlichen Farbstoffe E104, E110 und E124 zu sich zu 
nehmen. Für sechs Farbstoffe (E102, E104, E110, E122, E124, E129) verlangt die EU 
zudem seit Juli 2010 den Warnhinweis, dass diese die Aktivität und die Aufmerksamkeit bei 
Kindern beeinträchtigen können. In der Schweiz ist dieser Warnhinweis hingegen nicht 
vorgeschrieben. 
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Probenbeschreibung 
Wie die untenstehende Tabelle zeigt, wurden 15 farbleuchtende Schleckwaren und 
Macarons aus mindestens fünf Ländern erhoben. Die Proben wurden in einem Candy Shop 
(11), einer renommierten Confiserie (1) und einem asiatischen Quartiersladen (1) erhoben. 
Eine Packung Nudeln wurde ebenfalls erhoben, um genauer analytisch untersucht zu 
werden. 
 
 

Herkunft Anzahl Proben  Probekategorien Anzahl Proben 

Schweiz 5  Schleckwaren 11 

Niederlände 3  Macarons 4 

unbekannt 3  Nudeln 1 

Deutschland 2    

China 2    

Frankreich 1    

Total 16   16 

 
 
Prüfverfahren 
Die Extraktionsmethode wurde je nach Zusammensetzung des zu analysierenden 
Lebensmittels gewählt. Unproblematische Proben konnten in den meisten Fällen ohne 
weitere Aufbereitung lediglich filtriert und analysiert werden. Andere eher komplexe 
Lebensmittel wie Fruchtgummis benötigten aufwändige Extraktionsverfahren mit 
nachfolgender Aufreinigung der Flüssigextrakte auf Polyamid. Die Analyse der Farbstoffe 
erfolgte mittels einer UHPLC-DAD-Methode, die fünfzig wasserlösliche Farbstoffe nachweist. 
Darunter sind dreissig künstliche Farbstoffe, die gemäss Zusatzstoffverordnung (ZuV) in 
Lebensmitteln nicht zugelassen sind. 
 
 
Ergebnisse 
Von den sieben Farbstoffen, die in den untersuchten Lebensmittelproben gefunden wurden, 
waren E131, E120 und E129 am häufigsten.  
 

Farbstoff E-Nr. Häufigkeit
3
 

Patentblau V E131 14 

Karminsäure E120 10 

Allurarot AC
1
 E129 7 

Brillantblau FCF E133 4 

Chinolingelb
1,2

 E104 3 

Tartrazin
1
 E102 2 

Azorubin
1
 E122 1 

 
1) Die EU verlangt seit Juli 2010 den Warnhinweis, dass diese Farbstoffe die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern 

beeinträchtigen können. 
2) Max. zulässig tägliche Aufnahmemenge für Erwachsene empfohlen von der EFSA: 0.5 mg/kg Körpergewicht 
3) Befund in Anzahl Proben 

 

¶ Höchstwertüberschreitung: In einer Limonade war der Höchstwert für E129 (100 mg/L) 
mit 146 mg/L überschritten. Auf der Probe fehlte zudem die Amtssprache. 

 

¶ Nicht deklarierter Farbstoff: In einer Schleckware wurde ein zugelassener Farbstoff 
(E102) nachgewiesen, der jedoch nicht gekennzeichnet war.  

 

¶ Wie bereits in den letztjährigen Untersuchungen von Wassereis, Schleckwaren und 
Limonaden zu beobachten war, zeichnet sich bei den Macarons einen ähnlichen Trend 
Richtung natürliche Farbstoffe ab. Diese Tendenz konnte bei den diesjährigen 
Schleckwaren jedoch nicht bestätigt werden und scheint vom jeweiligen Importeur bzw. 
Erhebungsort abzuhängen. 
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Massnahmen 

¶ Die Limonade, die eine E129-Höchstwertüberschreitung aufwies, wurde als nicht 
verkehrsfähig eingestuft und der Importeur zu Korrekturmassnahmen aufgeboten. 

 

¶ Deklarationmängel wurden ebenfalls beanstandet und der zuständige Betrieb zu einer 
Beseitigung der Mängel aufgefordert. 

 
 
Schlussfolgerungen 

¶ Die derzeitige Beanstandungsrate (13%) ist im Vergleich zur letztjährigen 
Regiokampagne (39%) deutlich tiefer und ist auf die unterschiedliche Herkunft der 
Produkte zurückzuführen.  

 

¶ Schleckwaren werden weiterhin regelmässig auf Farbstoffe untersucht. 
 
 
 

2.2.12 Konservierungsstoffe in Brotaufstrichen 

 
Anzahl untersuchte Proben: 28 beanstandet: 0 
 
Ausgangslage 
Brotaufstrich ist der fachsprachliche Oberbegriff 
für streichfähige Lebensmittel von dickflüssiger 
bis pastenförmiger Konsistenz, die auf Brot 
aufgetragen werden. Hergestellt werden 
Brotaufstriche auf der Basis von Speisefetten, 
Speiseöl, Milcherzeugnissen, Zucker, Obst, 
Gemüse oder Samenkernen wie Nüssen. Es gibt 
süsse, salzige bzw. pikante sowie tierische und 
pflanzliche Aufstriche und auch Mischformen.  
 
In der Regel werden geschmacksgebende Zutaten beigefügt wie Gewürze, Aromen, Zucker 
oder Kakao. Bekannte süsse Brotaufstriche sind Marmelade, Konfitüre, Gelee, Honig, 
Zuckerrübensirup und Nuss-Kakao-Creme. Streichfähige Speisefette wie Butter und 
Margarine zählen nur im weiteren Sinne zu den Brotaufstrichen und werden als Streichfett 
bezeichnet. 
 
Pasten sind nicht fliessfähige streichfeste Feststoff-Flüssigkeitsgemische (Suspensionen) mit 
einem hohen Gehalt an Festkºrpern. Pesto (von italienisch pestare, Ăzerstampfenñ) ist eine 
pastose, ungekochte Würzsauce. Halva ist eine Süsswarenspezialität, die ursprünglich aus 
Indien, Iran und Zentralasien stammt die aber auch in Vorderasien, Südost-, Mittel- und 
Osteuropa bekannt ist. Die Grundmasse besteht generell aus einem Mus von Ölsamen und 
Zucker oder Honig. Durch Zugabe von Vanille, Kakao, Nüssen, Mandeln oder Pistazien wird 
Halva verfeinert bzw. aromatisiert. Tahin ist eine Paste aus der arabischen Küche, die aus 
feingemahlenen Sesamkörnern besteht. Sie ist eine Grundzutat des Hummus 
(Kichererbsenbrei) und kann auch für die Zubereitung von Halva verwendet werden. 
 
Konservierungsstoffe werden einem Lebensmittel zugesetzt, um dessen Verderb durch 
Bakterien, Hefe- und Schimmelpilze zu verhindern. Konservierungsstoffe kommen zum 
Einsatz, wenn physikalische Konservierungsmethoden wie z. B. Tiefkühlen, Trocknen, 
Einsalzen oder Pasteurisieren alleine nicht ausreichen. Die häufigsten 
Lebensmittelkonservierungsstoffe sind keiner einheitlichen chemisch definierten 
Substanzklasse zuzuordnen. Kein Konservierungsstoff besitzt ein komplettes 
Wirkungsspektrum gegen alle Verderbniserreger, die in Lebensmitteln zu erwarten sind. 
Manche Konservierungsstoffe werden daher nur für gewisse Lebensmittel oder in 
Kombination mit anderen Konservierungsstoffen verwendet. Da das Wachstum von 
Mikroorganismen ausschliesslich in der Wasserphase auftritt, muss ein Konservierungsstoff 
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dort seine Wirkung erbringen können. Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt sind 
besonders leichtverderblich.  
 
 
Untersuchungsziele 
Mit dieser Kampagne will das Kantonale Labor eine erste Marktübersicht über allfällig 
verwendete Konservierungsstoffe in Brotaufstrichen erhalten. Die Proben werden 
risikobasiert erhoben und stammen vorwiegend aus ost- und südeuropäischen Ländern. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Wenn ein chemischer Stoff eingesetzt wird, um ein Lebensmittel zu konservieren, gilt dieser 
als Zusatzstoff und fällt somit unter die Deklarationspflicht. Die Hersteller müssen die 
Verwendung dieser Konservierungsstoffe deklarieren, nicht jedoch deren Menge. Die 
zulässigen Höchstmengen für das jeweilige Lebensmittel müssen hingegen eingehalten 
werden. Gemäss Zusatzstoffverordnung (ZuV) dürfen nur Konservierungsstoffe verwendet 
werden, die der Gesetzgeber ausdrücklich erlaubt (Anwendungsliste, ZuV Anhang 7). Es gibt 
ungefähr 40 natürliche und künstliche Lebensmittelkonservierungsstoffe, die in der Schweiz 
für die Konservierung von Lebensmitteln zugelassen sind. Diese müssen mit der 
Einzelbezeichnung oder mit der E-Nummer gekennzeichnet werden. 
 
 
Probenbeschreibung 
In 6 südeuropäischen Quartierläden wurden 28 Brotaufstrichproben erhoben. Alle erhobenen 
Halva-Produkte waren auf der Grundlage von Sesam hergestellt.  
 

Herkunft Anzahl Proben 

Türkei 10 

Italien 7 

Spanien 4 

Belgien 2 

Deutschland 1 

Frankreich 1 

Mazedonien 1 

Portugal 1 

Brasilien 1 

  

Total 28 

 

Probekategorien Anzahl Proben 

Sonstige Paste 7 

Olivenpesto 6 

Halva 5 

Gewürzpaste/-Sauce 4 

Marmelade 2 

Sesampaste (Tahin) 2 

Erdnusscreme 2 

  

 28 

 
 
Prüfverfahren 
Die Konservierungsstoffe wurden mit einem sauren Wasser-Methanol-Gemisch aus den 
Proben extrahiert. Die Analyse der Konservierungsstoffe erfolgte mittels UHPLC-DAD (Ultra 
High Performance Liquid Chromatography-Diodenarraydetektor). 
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Ergebnisse 
In drei Gewürzpasten und einer Quittenmarmelade wurden Sorbinsäure (88-335 mg/kg) und 
Benzoesäure (113-486 mg/kg) detektiert. In einer Gewürzpaste wurde Sorbinsäure alleine 
gefunden (381 mg/kg). Die gefundenen Konservierungsstoffe waren in allen Fällen korrekt 
deklariert und die Mengen waren alle unterhalb der gesetzlich geltenden Höchstmengen von 
0.5 bis 2 g/kg. Die erlaubten Höchstmengen sind vom Lebensmittel und der Anzahl 
gleichzeitig vorhandenden Konservierungsstoffen abhängig. In einer Paprikapaste wurden 3 
mg/kg Sorbinsäure und 7 mg/kg Benzoesäure nachgewiesen. Ferner konnte 4 mg/kg 
Sorbinsäure in einer Guavenmarmelade gemessen werden. Solche Gehalte (<10 mg) deuten 
auf einen natürlichen Ursprung hin.  
 
Die ZuV erlaubt die Anwendung der Sorbinsäure (E200) und Benzoesäure (E210) wie auch 
ihrer wasserlöslichen Na-, K- und Ca-Salze (Sorbate: E201-E203 resp. Benzoate: E211-
E214) als Konservierungsmittel in verschiedenen Lebensmitteln. Benzoesäure ist für 
verschiedene verarbeitete Nahrungsmittel zugelassen, für andere dagegen nicht. Da diese 
Substanz auch natürlicherweise vorkommt, kann sie auch in Lebensmitteln auftreten, bei 
denen sie nicht erlaubt ist, sofern bei deren Verarbeitung Zutaten mit natürlich vorhandenem 
Benzoesäuregehalt verwendet werden. Benzoesäure kommt natürlich in vielen Zitrus- und 
Steinfrüchten, Kernobst, Beeren, Gemüsen, Nüssen, Getreiden, Gewürzen, Milchprodukten 
etc. vor. In der Natur ist eine Vorstufe der Sorbinsäure, die Parasorbinsäure, in den Früchten 
der Eberesche (Vogelbeeren) enthalten. Sorbinsäure kommt zudem im Wein und chemisch 
gebunden im Fett einiger Blattlausarten (Aphiden) vor. Sorbate und Sorbinsäure werden 
relativ häufig als Konservierungsstoff verwendet, da sie gegenüber Benzoesäure wenig 
Auswirkung auf Geschmack und Geruch eines Lebensmittels haben.  
 
 
Massnahmen und Schlussfolgerungen 
Keine Proben waren zu beanstanden. Diese erste Marktübersicht über die erhobenen 
Brotaufstriche, vornehmlich aus dem süd- und osteuropäischen Raum, lässt darauf 
schliessen, dass die gesetzlich geltenden Höchstmengen für die Konservierungsstoffe 
bekannt sind und eingehalten werden. 
 
Im Gegensatz zur letztjährigen Untersuchung von Tofuprodukten konnten in dieser 
Kampagne erfreulicherweise keine für Lebensmittel unüblichen, nicht zugelassene 
Konservierungsstoffe nachgewiesen werden. Das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt hatte 
zu diesem Zweck für Lebensmittel eine Methode etabliert, die ein wesentlich breiteres 
Spektrum an Konservierungsstoffe (mindestens 40) abdeckt als die mit bisherigen Methoden 
üblichen 5-10 Verbindungen. Das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt wird weiterhin 
Marktkontrollen durchführen und weitere Produktekategorien auf Konservierungsstoffe 
untersuchen, darunter auch solche die in Lebensmitteln normalerweise unentdeckt bleiben. 
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2.2.13 Konservierungsstoffe in Würzsaucen 

 
Anzahl untersuchte Proben: 40 beanstandet: 2 (5 %) 
Beanstandungsgründe: Nicht deklarierter Konservierungsstoff (1) 

Deklarationsmangel (1) 
 
Ausgangslage 
Würzsaucen sind fliessfähige oder 
pastenförmige Zubereitungen mit ausgeprägt 
würzendem Geschmack. Sie bestehen aus 
zerkleinerten und/oder flüssigen Zutaten, die 
beim Kochen oder individuell bei Tisch ähnlich 
wie Gewürze als würzende Zutaten Verwendung 
finden. Sie werden heute meist industriell 
hergestellt und genussfertig angeboten.  
 
Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt 
sind besonders leichtverderblich. Da Saucen 
einen hohen Wassergehalt aufweisen und eine 
lange Halt- 
barkeit bieten müssen, werden solchen Produkten oft Konservierungsstoffe zugesetzt, um 
deren Verderb durch Bakterien, Hefe- und Schimmelpilze zu verhindern. 
Konservierungsstoffe kommen zum Einsatz, wenn physikalische Konservierungsmethoden 
wie z. B. Tiefkühlen, Trocknen, Einsalzen oder Pasteurisieren alleine nicht ausreichen. Die 
häufigsten Lebensmittelkonservierungsstoffe sind keiner einheitlichen chemisch definierten 
Substanzklasse zuzuordnen. Kein Konservierungsstoff besitzt ein komplettes 
Wirkungsspektrum gegen alle in Lebensmitteln zu erwartenden Verderbniserreger. Manche 
Konservierungsstoffe werden daher nur für gewisse Lebensmittel oder in Kombination mit 
anderen Konservierungsstoffen verwendet. Da das Wachstum von Mikroorganismen 
ausschliesslich in der Wasserphase auftritt, muss ein Konservierungsstoff dort seine Wirkung 
erbringen können.  
 
 
Untersuchungsziele 
Mit dieser Kampagne wollten wir eine erste Marktübersicht über allfällig verwendete 
Konservierungsstoffe in Würzsaucen erhalten. Dabei sollte vorwiegend das asiatische 
Würzsaucensortiment aus konventionellen Supermärkten mit ähnlichen Würzsaucen aus 
asiatischen Läden verglichen werden. 
 
Das Kantonale Laboratorium ging dabei folgenden Fragestellungen nach: 

¶ Enthalten die Saucen Konservierungsmittel, welche nicht deklariert werden?  

¶ Werden die Mengenbegrenzungen eingehalten?  

¶ Entsprechen die allgemeinen Deklarationen den gesetzlichen Vorgaben? 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Wenn ein chemischer Stoff eingesetzt wird, um ein Lebensmittel zu konservieren, gilt dieser 
als Zusatzstoff und fällt somit unter die Deklarationspflicht. Die Hersteller müssen die 
Verwendung dieser Konservierungsstoffe deklarieren, nicht jedoch deren Menge. Die 
zulässigen Höchstmengen für das jeweilige Lebensmittel müssen hingegen eingehalten 
werden. Gemäss Zusatzstoffverordnung (ZuV) dürfen nur Konservierungsstoffe verwendet 
werden, die der Gesetzgeber ausdrücklich erlaubt (Anwendungsliste, ZuV Anhang 7). Es gibt 
ungefähr 40 natürliche und künstliche Lebensmittelkonservierungsstoffe, die in der Schweiz 
für die Konservierung von Lebensmitteln zugelassen sind. Diese müssen mit der 
Einzelbezeichnung oder mit der E-Nummer gekennzeichnet werden. 
 
Die ZuV erlaubt die Anwendung der Sorbinsäure (E200) und Benzoesäure (E210) wie auch 
ihrer wasserlöslichen Na-, K- und Ca-Salze (Sorbate: E201-E203 resp. Benzoate: E211-
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E214) als Konservierungsmittel in verschiedenen Lebensmitteln. Benzoesäure ist für 
verschiedene verarbeitete Nahrungsmittel zugelassen, für andere dagegen nicht. Da diese 
Substanz auch natürlicherweise vorkommt, kann sie auch in Lebensmitteln auftreten, bei 
denen sie nicht erlaubt ist, sofern bei deren Verarbeitung Zutaten mit natürlich vorhandenem 
Benzoesäuregehalt verwendet werden. Benzoesäure kommt natürlich in vielen Zitrus- und 
Steinfrüchten, Kernobst, Beeren, Gemüsen, Nüssen, Getreiden, Gewürzen, Milchprodukten 
etc. vor. In der Natur ist eine Vorstufe der Sorbinsäure, die Parasorbinsäure, in den Früchten 
der Eberesche, bekannt als Vogelbeeren, enthalten. Sorbinsäure kommt zudem im Wein und 
chemisch gebunden im Fett einiger Blattlausarten (Aphiden) vor. Sorbate und Sorbinsäure 
werden relativ häufig als Konservierungsstoff verwendet, da sie gegenüber Benzoesäure 
wenig Auswirkung auf Geschmack und Geruch eines Lebensmittels haben. 
 
 
Probenbeschreibung 
Wie die untenstehende Tabelle zeigt, wurden insgesamt 40 Saucen erhoben. Die Proben 
wurden in zwei herkömmlichen Supermärkten (18), einer Delikatesseabteilung eines 
Warenkaufhauses (2) und drei asiatischen Quartiersläden (20) erhoben. Von den 18 Proben, 
die in konventionellen Grossmärkten erhoben wurden, stammten zwölf aus nicht-
europäischen Ländern. 
 

Herkunft Anzahl Proben  Probekategorien Anzahl Proben 

Thailand 23  Sonstige Gewürzsauce 21 
England 8  Fisch- und Meeresfrüchtesauce 11 
China 5  Mango Chutney 4 
Malaysia 2  Currysauce 3 
Ghana 1  Yoghurt 1 
Indien 1    
     

Total 40   40 

 
 
Prüfverfahren 
Die Konservierungsstoffe wurden mit einem saueren Wasser-Methanol-Gemisch aus den 
Proben extrahiert. Die Analyse der Konservierungsstoffe erfolgte mittels UHPLC-DAD. 
 
 
Ergebnisse und Massnahmen 
Von den 40 untersuchten Lebensmitteln enthielten sechs Saucen entweder Benzoesäure 
(233-826 mg/kg) oder Sorbinsäure (319-569 mg/kg). In einer Probe wurden Benzoesäure (19 
mg/kg) und Sorbinsäure (314 mg/kg) detektiert. Die Menge der gefundenen 
Konservierungsstoffe war in allen Fällen unterhalb der gesetzlich geltenden Höchstmengen 
von 1-2 g/kg, die vom Lebensmittel und der Anzahl gleichzeitig vorhandenen 
Konservierungsstoffen abhängig sind.  
 
Zwei Proben wiesen einen undeklarierten Konservierungsstoff auf. Betroffen waren dabei 
eine Sojasauce (19 mg/kg Benzoesäure) und ein Pfefferminzchutney (233 mg/kg 
Benzoesäure). Sojaerzeugnisse können gemäss der Literatur bis zu 50 mg/kg Benzoesäure 
enthalten. Hingegen ist nicht bekannt ob Pfefferminzblätter Benzoesäure enthalten. Es ist 
nicht auszuschliessen, dass weitere Zutaten dieses Chutneys wie Chili, Knoblauch, Ingwer, 
Tamarind oder Kreuzkümmel Benzoesäure enthalten können. Aus Erfahrung deuten Gehalte 
von <20 mg/kg Benzoesäure in verarbeiteten Nahrungsmitteln auf einen natürlichen 
Ursprung hin. Demzufolge wird ein Benzoesäuregehalt grösser als 200 mg/kg als Zusatz 
beurteilt. Das benzoesäurehaltige Pfefferminz-Chutney wurde beim ausserkantonalen 
Importeur beanstandet und eine Anpassung der Kennzeichnung mit der Angabe aller 
Zusatzstoffe verordnet.  
 
Auf einer Sauce war die Kennzeichnung per Hand geändert worden. Dabei war die 
deklarierte Füllmenge nach oben korrigiert worden. Die tatsächliche Füllmenge entsprach 
jedoch nicht der korrigierten Nennfüllmenge. Die Minusabweichung der deklarierten 
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Füllmenge betrug 17%. Bei einer Füllmenge zwischen 300 und 500 g darf die zulässige 
Minusabweichung maximal 3% der Nennfüllmenge beantragen. Zudem war die Sauce fünf 
Monate vor Probenerhebung abgelaufen. Das Produkt wurde beanstandet und der 
verantwortliche Betrieb zu einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Mit Aufschriften wie Ăno preservatives addedñ zu werben, lässt sich auf Lebensmitteln 
asiatischer Provenienz mittlerweile auch beobachten. Dieser Trend hat sich in den letzten 
Jahren vor allem auf Etiketten von Nahrungsmitteln aus Europa und Nordamerika 
durchgesetzt. In dieser Kampagne waren solch angepriesene Produkte in der Tat auch frei 
von Konservierungsstoffen und somit korrekt. 
 
Schlussfolgerungen 
Die zwei beanstandeten Saucen wurden in Produktionsländern ausserhalb Europas 
hergestellt und stammten beide aus dem gleichen asiatischen Quartierladen. Keine der 
Proben, die in herkömmlichen Supermärkten erhoben wurden, musste beanstandet werden. 
Diese Bilanz deutet nicht überraschend darauf hin, dass die Qualitätskontrolle von 
importierten Produkten in konventionellen Grossmärkten besser ist als in einem kleinen 
Quartierladen. 
 
Im Gegensatz zur letztjährigen Untersuchung von Tofuprodukten konnten in dieser 
Kampagne erfreulicherweise keine für Lebensmittel unübliche, nicht zugelassene 
Konservierungsstoffe nachgewiesen werden. Das Kantonale Labor Basel-Stadt wird 
weiterhin Marktkontrollen durchführen und andere Produktekategorien auf 
Konservierungsstoffe, darunter auch solche die in Lebensmitteln normalerweise unentdeckt 
bleiben, untersuchen. 
 
 
 

Schwerpunkt GVO 

Das Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen als Lebensmittel ist 
weltweit bewilligungspflichtig. Neben der Bewilligungspflicht besteht für bewilligte GVO in 
der Schweiz wie in der benachbarten EU eine Deklarationspflicht. Über dem 
Deklarationsschwellenwert von 0.9% bezogen auf die Zutat, muss die Verwendung von 
GVO auf Lebensmitteln deklariert werden. Nicht bewilligte GVO sind in der Schweiz nicht 
verkehrfähig. Bisher galt dies auch für kleinste Spuren. Seit dem 1. April 2008 ist in der 
Verordnung über gentechnisch veränderte Lebensmittel geregelt, dass 0.5% GVO (nur 
Nutzpflanzen) unter definierten Voraussetzungen toleriert werden können. Im Berichtsjahr 
wurden 24 Proben auf GVO untersucht. Bei den meisten Proben handelte es sich um 
Proben, von denen aufgrund der Untersuchung  auf Lebensmittelallergene sowieso DNA 
extrahiert werden musste und die Gelegenheit genutzt wurde, um die Proben zusätzlich mit 
geringem Aufwand auf die Anwesenheit von gentechnisch veränderten Pflanzen zu 
untersuchen. Für die Beurteilung der Resultate muss demnach berücksichtigt werden, dass 
die Probenahme für die Fragestellung GVO grösstenteils zufällig und nicht risikobasiert 
erfolgte. Gemäss Deklaration sollte keine einzige Probe eine gentechnisch veränderte Zutat 
enthalten. 
Da wir im Berichtsjahr im Rahmen eines Monitorings von GV-Raps im Hafen Kleinhüningen 
und am Bahnhof St. Johann ¿ber 1ó000 Rapsproben auf GVO untersucht haben, wurden nur 
wenige Lebensmittelproben auf GVO untersucht. Die 24 untersuchten Proben spiegelten 
aber mit nur zwei Proben mit geringsten Mengen gentechnisch veränderter Pflanzen das 
Bild, das wir schon in den letzten paar Jahren bestimmt hatten. 
Lebensmittelhandel- und industrie haben die Warentrennung weiterhin sehr gut im Griff. Der 
schon in den letzten Jahres festgestellte Trend, dass trotz stetig wachsenden Anteilen von 
GVO an der weltweiten Anbaufläche, in der Schweiz kaum GVO in Lebensmitteln 
festzustellen sind, hält weiterhin an. 
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Untersuchungsstatistik: GVO-Analysen am Kantonalen Labor Basel-Stadt  
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Weitere Untersuchungen 

 

2.2.14 Jakobsmuscheln / Angaben zur Tierart 

 
Anzahl untersuchte Proben: 7 beanstandet: 6 (falsche Tierartenbezeichnung) 
 
Ausgangslage 
Als "Jakobsmuscheln" dürfen nach geltendem 
Lebensmittelrecht nur Muscheln der Arten Pecten 
jacobaeus (Mittelmeer-Pilgermuschel) und Pecten 
maximus (Grosse Pilgermuschel) bezeichnet werden. 
Diese haben ihr Verbreitungsgebiet von nördlich der 
britischen Inseln entlang der Atlantikküste bis nach 
Südportugal.  
Muscheln der Art Placopecten magellanicus 
(Tiefseescallops, Atlantische Kammmuschel) und 
Mizuhopecten yessoensis I Patinopecten yessoensis 
(Asiatische Kammmuschel) sind zwar nahe Verwandte der 
Jakobsmuscheln (Pecten jacobaeus, Pecten maximus) 
innerhalb der gleichen Familie (Pectinidae, 
Kammmuscheln), es handelt sich jedoch nicht um die 
gleiche Gattung und Art. Sowohl die Atlantische wie auch 
die Asiatischen Kammmuscheln (Placopecten 
magellanicus bzw. Mizuhopecten yessoensis/Patinopecten 
yessoensis) dürfen nur unter der Bezeichnung 
"Kammmuscheln" oder "Jakobsnüsse" oder unter ihrem 
lateinischen Artennamen verkauft werden. 
 
Von "Jakobsmuscheln" oder "Coquilles-Saint-Jacques" 
werden üblicherweise nur der zylinderförmige, weisse 
Muskel und gelegentlich der orangerote Rogen (Corail) 
dieser Muschelart in den Verkauf gebracht. Ausgelöst und 

getrennt von der Schale, kann die Muschelart nicht mehr von Auge bestimmt werden. 
5
 

 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Gemäss Lebensmittelrecht muss die genaue Tierart deklariert werden (Verordnung über 
Lebensmittel tierischer Herkunft, Art. 19 Sachbezeichnung) und die Angaben auf der 
Verpackung müssen korrekt sein (Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung 
LGV, Art. 10 Täuschungsverbot). Im Offenverkauf muss über die Tierart mündlich Auskunft 
gegeben werden können (Kennzeichnungsverordnung LKV, Art. 36).  
Im deutschen Sprachraum dürfen nur die Arten Pecten jacobaeus und Pecten maximus als 
"Jakobsmuscheln" bezeichnet werden. In der französischen Gesetzgebung ist die 
Bezeichnung "Coquilles-Saint-Jacques" in Konserven, Halbkonserven und in Tiefgefrierware 
auch für andere Kammmuschelarten erlaubt, solange der lateinische Name angegeben ist. 
 
 
Probenbeschreibung 
In 5 verschiedenen Lebensmittel- und Restaurationsbetrieben wurden insgesamt 6 
Jakobsmuschel- und eine Kammmuschelproben erhoben. Es handelte sich um 4 Produkte 
aus Offentheken und 3 abgepackte, tiefgekühlte Produkte. Die deklarierten Ursprungsländer 
waren USA (4), Kanada (2), Nordwest-Atlantik (1).

 

 

                                                
5
 Herkunft der Bilder: http://www.bretagne-tip.de/essen-trinken-spezialitaeten/coquille-saint-jacques.htm und 

http://alacasserole.blogspot.ch/2010/11/saint-jacques-aux-parfums-de-clementine.html 

http://www.bretagne-tip.de/essen-trinken-spezialitaeten/coquille-saint-jacques.htm
http://alacasserole.blogspot.ch/2010/11/saint-jacques-aux-parfums-de-clementine.html
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Prüfverfahren 
Die Bestimmung der Tierart erfolgte mit einer molekular-biologischen Methode, indem ein 
bestimmter Genabschnitt der Muschel-DNA mittels PCR amplifiziert und sequenziert wurden. 
Zur Identifikation wurde die resultierende Sequenz mit Referenzsequenzen einer 
Gendatenbank verglichen (SOP5746). Ausserdem wurde ein massenspektrometrisches 
Verfahren (MALDI-TOF MS) angewendet7, um Arten-spezifische Proteinmuster zu 
generieren. Die Identifikation der Muschelspezies erfolgte anschliessend über den Vergleich 
des Proteinmusters mit Referenzmustern einer Datenbank. 
 
 
Ergebnisse und Massnahmen 
Gemäss übereinstimmender Ergebnisse der DNA-Sequenzierung und der 
massenspektrometrischen Methode handelte es sich bei keiner der Proben um Pecten 
jacobaeus oder Pecten maximus. Sechs Proben wurden als Placopecten magellanicus, eine 
als Mizuhopecten yessoensis identifiziert.  
¶ Sechs der 7 Proben waren zu beanstanden, weil sie die Bezeichnung "Jakobsmuscheln" 

als Muschelart trugen.  
¶ Die Betriebe wurden angewiesen, die Ware gemäss geltendem Lebensmittelgesetz zu 

kennzeichnen.  
 
 
Schlussfolgerungen 
Die korrekte Artenangabe der Kammmuscheln wird in Anbetracht des hohen Preises, der 
hohen Beanstandungsquote und aufgrund des Täuschungsschutzes auch in Zukunft 
stichprobenweise zu überprüfen sein.  
 
 
 

2.2.15 Kaviar und andere Fischrogen / Tierarten der Rogen, 
Konservierungsmittel, Farbstoffe und Deklaration 

 
Anzahl untersuchte Proben: 12 beanstandet: 1 

Tierart der Kaviarrogen  
 
Ausgangslage 
Das kaspische Meer, ein grosser Binnensee, der 
zwischen  Russland und dem Iran liegt, gehört zu den 
letzten natürlichen und sauberen Lebensräumen des bis 
zu 6 Meter langen Süsswasserfisches Stör. Kaviar ist der 
gereinigte und gesalzene Rogen dieser Fischart. Der 
ungezügelte Appetit auf die schwarzen Fischeier führte 
dazu, dass der Bestand des Störs stark bedroht ist. Der 
sogenannte CITES8-Code, der auf Grund eines 
Abkommens auf jeder Kaviarbüchse zu deklarieren ist, 
trägt dazu bei, den Stör vor dem Aussterben zu schützen. 
Der Code beinhaltet unter anderem Informationen zur 
Störart, zum Ursprungsland und zum Zeitpunkt der 
Kaviarentnahme. Kaviar aus Zuchtbetrieben (ebenfalls im 
CITES-Code erkennbar) oder Rogen anderer Fische 
dienen als sinnvolle Ersatzprodukte. 
 

                                                
6
 Die SOP beruht auf einer veröffentlichten Methode: Näumann, G. et al. (2012). Differenzierung von 

Kammmuscheln durch DNA-Analyse. Informationen aus der Fischereiforschung 59: 1-7. 
7
 Das Verfahren und die Datenbank mit den Referenzmustern wurde von der Firma MABRITEC, Riehen 

(http://www.mabritec.com) entwickelt. 
8
 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

http://www.mabritec.com/
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Untersuchungsziele 
Die diesjährige Kampagne hatte zum Ziel, folgende Fragen zu klären:   

¶ Stimmen die deklarierten Tierarten der Rogen mit den enthaltenen Tierarten überein? 

¶ Sind alle enthaltenen Konservierungsmittel oder Farbstoffe deklariert? 

¶ Werden die maximal zulässigen Mengen der Konservierungsmittel oder Farbstoffe 
eingehalten? 

¶ Bestehen allgemein Deklarationsmängel? 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Auszug aus der Zusatzstoffverordnung unter Fischereierzeugnisse, Fischrogen (Ziffer 
05.05): 
 

Parameter Erlaubte Menge 

Borsäure (E284f) < 4 g/kg 
Sorbin- und Benzoesäure (E200ff, 
E210ff)  

< 2 g/kg 

Diverse Farbstoffe GHP* oder < 300 mg/kg (E123: < 30 mg/kg) 
Aromen GHP* 

 
* GHP = Gute Herstellungspraxis 
 
Die Angaben auf der Verpackung müssen korrekt sein (Täuschungsverbot, 
Lebensmittelgebrauchsständeverordnung Art. 10). Es gelten die allgemeinen 
Deklarationsvorschriften der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung.  
 
Probenbeschreibung 
In 5 verschiedenen Geschäften und einem Kaviarverarbeitungsbetrieb wurden insgesamt 12 
Fischrogenprodukte erhoben. Es handelte sich um Kaviar (6), Keta-Lachs-Rogen (3), 
Seehasen-Rogen (2) und Forellenrogen (1). Alle Kaviar-Sorten stammten aus 
Zuchtbetrieben und wurden in Italien (2), China (1), Frankreich (1), Uruguay (1) oder der 
Schweiz (1) hergestellt. Die anderen Fischrogen stammen aus Alaska (1), Dänemark (3), 
Deutschland (1) oder Island (1). 
 
Prüfverfahren 
Zur Bestimmung der Tierart wurde ein bestimmter Gen-Abschnitt mittels PCR-Methode 
amplifiziert, das Produkt gereinigt und sequenziert und die Sequenz mit der Gendatenbank 
verglichen. Die Bestimmung der Farbstoffe sowie der Konservierungsmittel Sorbin- und 
Benzoesäure erfolgte mittels UHPLC-DAD-Methode. Borsäure wurde nach einer 
Farbreaktion mit Azomethin-H photometrisch bestimmt.  
 
Ergebnisse und Massnahmen 
Tierarten 
Alle Kaviarproben waren, wie international vorgeschrieben, mit einem CITES-Code 
gekennzeichnet. Bei einem Kaviar mit CITES-Code ĂBAE/C/IT...ñ und Kennzeichnung 
ĂSiberian sturgeonñ konnte statt Ăacipenser baeriiñ der Kaviar Ăacipenser schrenckiiñ 
nachgewiesen werden. Möglicherweise kam es zu einer Verwechslung bei der Beschriftung 
der Dosen.  
Bei den anderen Fischrogen entsprach die angegebene Tierart der Rogen der analytisch 
nachgewiesenen Tierart.    
 
Sorbinsäure  

Das Konservierungsmittel Sorbinsäure (E200), inkl. Kalium- oder Calciumsalze (E202 und 
203), konnte in keiner Probe nachgewiesen werden.  
 
Benzoesäure  
Das Konservierungsmittel Benzoesäure (E210), bzw. eines der Salze davon (E211 bis 
E213), konnte in einem Seehasenrogen-Produkt in zulässigen Mengen nachgewiesen 
werden. Dieser Zusatzstoff wurde in der Zutatenliste korrekt deklariert.  
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Borsäure  

Bei 5 von 6 Kaviarproben stand Borsäure (E284) oder Natriumtetraborat (E285) auf der 
Zutatenliste und konnte in zulässigen Mengen nachgewiesen werden. In dem Kaviar ohne 
entsprechende Deklaration konnte keine Borsäure nachgewiesen werden. Dieser Kaviar 
wurde bei der Herstellung pasteurisiert.  
 
Farbstoffe 

Farbstoffe konnten nur in den Seehasenrogen nachgewiesen werden. Es handelte sich im 
einen Produkt um Brillantschwarz (E151) und im anderen Produkt um Brillantblau (E133). 
Die Höchstmengen von 300 mg/kg wurden nicht überschritten und die Farbstoffe korrekt in 
der Zutatenliste aufgeführt. 
 
Deklaration  

Die Kennzeichnungen auf den Verpackungen der Fischrogen oder Kaviar-Produkten war 
vollständig.  
 
Schlussfolgerungen 
Die Identität von Kaviar wird in Anbetracht des hohen Preises und des damit 
zusammenhängenden Täuschungspotential auch in Zukunft stichprobenweise zu überprüfen 
sein.  
 
 
 

2.2.16 Getreideprodukte und Getreideerzeugnisse / Begasungsmittelrückstände 

 
Anzahl untersuchte Proben: 61 beanstandet: keine 
 
Ausgangslage 
Beim Transport in Containern über grössere Distanzen sowie bei der Lagerung von 
Lebensmitteln werden Begasungsmittel eingesetzt, um einen Befall mit Vorratsschädlingen 
wie Käfern oder Motten zu verhindern oder einzudämmen. In der Schweiz wird zur Begasung 
von konventionellen Produkten Phosphorwasserstoff (Phosphin) eingesetzt. Für biologische 
Produkte sind hingegen chemisch-synthetische Wirkstoffe nicht erlaubt. 
Je nach Herkunftsland ist der Einsatz weiterer Begasungsmittel wie zum Beispiel 
Sulfurylfluorid 
oder Methylbromid möglich. Die Anwendung dieser Substanzen als Vorratsschutz ist in der 
Schweiz nicht zugelassen. 
 
Untersuchungsziele 
Ziel der Kampagne war die Überprüfung von Getreideprodukten bezüglich der Einhaltung der 
lebensmittelrechtlichen Anforderungen für die drei Vorratsschutzmittel Phosphorwasserstoff, 
Sulfurylfluorid und Methylbromid. Zusätzlich wurden auch industriell stark verarbeitete 
Getreideerzeugnisse, wie zum Beispiel Flakes, Waffeln und Breie in die Untersuchung 
einbezogen. Auf den ersten Blick macht dieses Vorgehen wenig Sinn, weil die 
Begasungsmittel sehr leichtflüchtig sind und vermutet werden könnte, dass sie bei der 
industriellen Verarbeitung rasch aus dem Erzeugnis entweichen. Eigene Versuche mit 
gekochtem Reis haben jedoch gezeigt, dass Phosphin unerwartet stark darin haften bleiben 
kann (Bericht Nr. 10 / 2012). 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die gesetzlichen Höchstkonzentrationen (Toleranz- und Grenzwerte) für 
Begasungsmittelrückstände sind in der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung (FIV) geregelt. 
Diese Regelung bezieht sich auf die maximalen Konzentrationen, welche im Lebensmittel 
zum Zeitpunkt der Abgabe an die Konsumentinnen oder Konsumenten vorhanden sein 
dürfen. Dabei ist zu beachten, dass für Phosphin ein unterschiedlicher Höchstwert für 
Getreide und Getreideprodukte besteht. In Art. 4 der Verordnung über Getreide, 
Hülsenfrüchte, Pflanzenproteine und deren Erzeugnisse ist aber der Begriff der 
Müllereiprodukte definiert. In Anlehnung an diesen Artikel empfiehlt das Bundesamt für 
Gesundheit den Begriff ĂGetreideprodukte" als ĂM¿llereiprodukte aus Getreide" zu 
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interpretieren. Demnach ist mechanisch bearbeitetes Getreide ein Getreideprodukt, was für 
nahezu alle im Verkauf angebotenen Waren aus Getreide (zum Beispiel Mais, Couscous, 
weisser Reis) zutrifft.    
 

Parameter Höchstwerte FIV 

Phosphorwasserstoff (Phosphin) 
Getreide 
Getreideprodukt 

 
100 µg/kg 

10 µg/kg 

Sulfurylfluorid  10 µg/kg 

Methylbromid 10 µg/kg 

 
Biologische Produkte müssen gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. b und d sowie Art. 27 Abs. 1 lit. b der 
Bioverordnung und im Rahmen der Selbstkontrolle (Art. 23 des Lebensmittelgesetzes) bei 
der Produktion, Aufbereitung, Verarbeitung, dem Transport und der Lagerung so von 
konventionellen Erzeugnissen getrennt werden, dass sie nicht kontaminiert werden können. 
Die Anwendung von Begasungsmitteln bei der Lagerung von biologischen Lebensmitteln in 
einem Silo muss ebenfalls so erfolgen, dass eine Kreuzkontamination verhindert wird. Bei 
Bioprodukten werden Phosphorwasserstoffrückstände von mehr als 1ɛg/kg beanstandet.  
 
Probenbeschreibung 
Die Getreideprodukte bzw. Getreideerzeugnisse wurden vorwiegend bei Grossverteilern, 
Bioläden und Reformhäusern erhoben. Es wurden 31 Proben aus konventionellem und 
30 Proben aus biologischem Anbau berücksichtigt. 
 

Proben / Produktionsart Herkunft 
Anzahl  
Proben 

Getreideprodukte 
konventioneller Anbau 

Schweiz (5), Thailand (4), Deutschland (2), Frankreich (1), 
Italien (1), Sri Lanka (1), Türkei (1), USA (1), Vietnam (1),  

unbekannt (1) 
18 

Getreideprodukte  
biologischer Anbau 

Schweiz (9), Deutschland (3), Bolivien (1), Italien (1),  
Kanada (1), Rumänien (1), Schweden (1),  

unbekannt (4) 
21 

Getreideerzeugnisse 
konventioneller Anbau 

Indien (4), Deutschland (2), Belgien (2), Schweiz (1), USA 
(1), Polen (1), unbekannt (2) 

13 

Getreideerzeugnisse  
biologischer Anbau 

Deutschland (5), Belgien (1), Frankreich (1), Niederlande (1), 
Schweiz (1) 

9 

Total  61 

 
 
Prüfverfahren 
Rückstände von Phosphorwasserstoff (Phosphin), Sulfurylfluorid und Methylbromid wurden 
durch Zugabe von Schwefelsäure sowie Erwärmen freigesetzt und mittels Headspace-
GC/FPD/ECD bestimmt. 
 
 
Ergebnisse 

¶ Alle untersuchten Proben erfüllen die heute gültigen gesetzlichen Anforderungen 
bezüglich Rückstände von Begasungsmitteln. 

¶ In 25 von 61 Proben (41 Prozent) wurden geringe Rückstände von Phosphin 
nachgewiesen (0,1 ï 5,8 µg/kg). Der Anteil bei den Proben aus konventionellem Anbau 
war mit 60 Prozent deutlich höher als bei den Bioproben (20 Prozent), siehe Graphik. 
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Graphik: Anteil von Proben mit Phosphin-Rückständen aus konventionellem 
bzw. biologischem Anbau 

 
 

¶ Die Getreideerzeugnisse aus konventionellem Anbau zeigten den höchsten Anteil (70 %) 
an Phosphin-haltigen Proben. Dieses Resultat bestätigt frühere Beobachtungen beim 
Kochen von Reis, welche zeigten, dass Phosphin trotz intensiver Bearbeitung zu einem 
grossen Teil im Produkt verbleibt.  

¶ In der folgenden Tabelle sind die ermittelten Phosphinkonzentrationen in den Proben 
zusammengefasst dargestellt (Mittelwert, Bereich, Anzahl): 

 

Phosphin in ug/kg Getreideprodukte Getreideerzeugnisse Alle Proben 

Konventionell 1.8 (0.1-5.8), n=10 1.2 (0.1-3.5), n=9 1.5 (0.1-5.8), n=19 

Bio 0.1 (0.1-0.1),  n=3 0.4 (0.1-0.7), n=3 0.2 (0.1-0.7),  n=6 

 

¶ Ein Erzeugnis aus Indien (rote Reisflocken) enthielt neben Phosphin auch Rückstände 
des Begasungsmittels Methylbromid (1,9 µg/kg), welches bei uns aus ökologischen 
Gründen nicht mehr verwendet werden darf. Da der gesetzlich tolerierte Gehalt von 10 
µg/kg eingehalten wurde, erfolgte keine Beanstandung. 

¶ Das Begasungsmittel Sulfurylfluorid konnte in keiner Probe nachgewiesen werden. 
 
 
Schlussfolgerung und Massnahmen 
Aufgrund der Tatsache, dass bei bis zu 70 Prozent der Getreideerzeugnisse Rückstände von 
Begasungsmitteln nachgewiesen werden konnten, wird das Kantonale Laboratorium im 
nächsten Jahr weitere Überprüfungen vornehmen. 
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2.2.17 Gewürze / Begasungsmittelrückstände 

 
Anzahl untersuchte Proben: 30 beanstandet: 2 (7 %) 
Beanstandungsgründe: Täuschung (Bio-Deklaration) 
 
Ausgangslage 
Beim Transport in Containern über grössere Distanzen sowie bei der Lagerung von 
Lebensmitteln werden Begasungsmittel eingesetzt, um einen Befall mit Vorratsschädlingen 
wie Käfern oder Motten zu verhindern oder einzudämmen. In der Schweiz wird zur Begasung 
von konventionellen Produkten Phosphorwasserstoff (Phosphin) eingesetzt. Für biologische 
Produkte sind hingegen chemisch-synthetische Wirkstoffe nicht erlaubt. 
 
Je nach Herkunftsland ist der Einsatz weiterer Begasungsmittel wie zum Beispiel 
Sulfurylfluorid oder Methylbromid möglich. Die Anwendung dieser Substanzen als 
Vorratsschutz ist in der Schweiz entweder noch nicht zugelassen oder aus ökologischen 
Gründen verboten. 
 
 
Untersuchungsziele 
Ziel der Kampagne war die Überprüfung von Gewürzen bezüglich der Einhaltung der 
lebensmittelrechtlichen Anforderungen für die drei Vorratsschutzmittel Phosphorwasserstoff, 
Sulfurylfluorid und Methylbromid. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die gesetzlichen Höchstkonzentrationen (Toleranz- und Grenzwerte) für 
Begasungsmittelrückstände sind in der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung (FIV) geregelt. 
Diese Regelung bezieht sich auf die maximalen Konzentrationen, welche im Lebensmittel 
zum Zeitpunkt der Abgabe an die Konsumentinnen oder Konsumenten vorhanden sein 
dürfen. 
 

Parameter Höchstwerte 

Phosphorwasserstoff (Phosphin) 50 µg/kg 
Sulfurylfluorid 10 µg/kg 
Methylbromid 10 µg/kg 

 
Biologische Produkte müssen gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. b und d sowie Art. 27 Abs. 1 lit. b der 
Bioverordnung und im Rahmen der Selbstkontrolle (Art. 23 des Lebensmittelgesetzes) bei 
der Produktion, Aufbereitung, Verarbeitung, Transport und Lagerung so von konventionellen 
Erzeugnissen getrennt werden, dass sie nicht kontaminiert werden können. Die Anwendung 
von Begasungsmitteln bei der Lagerung von biologischen Lebensmitteln in einem Silo muss 
ebenfalls so erfolgen, dass eine Kreuzkontamination verhindert wird. Bei Bioprodukten 
werden Phosphorwasserstoffrückstände von mehr als 1 ɛg/kg beanstandet.  
 
Probenbeschreibung 
Die Proben wurden einerseits bei Grossverteilern als auch bei Anbieter von direkt 
importierten Nischenprodukten erhoben. Es wurden 14 Produkte aus konventionellem Anbau 
und 16 Bio-Produkte berücksichtigt. 
 

Gewürz Typ/Art Herkunft 
Anzahl 
Proben 

Gewürzmischung (3 Bio) Schweiz, Divers 6 
Pfeffer, Chili (1 Bio) China, Indien 3 
Curry (1 Bio) Indien, Sri Lanka 3 
Piment (2 Bio) Guatemala, Mexiko, Afrika 3 
Zimt (1 Bio) Madagaskar, Sri Lanka 2 
Verschiedene (8 Bio) Divers 13 

Total  30 
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Prüfverfahren 
Rückstände von Phosphorwasserstoff, Sulfurylfluorid und Methylbromid wurden durch 
Zugabe von Schwefelsäure sowie Erwärmen freigesetzt und mittels Headspace-
GC/FPD/ECD bestimmt. 
 
 
Ergebnisse 

¶ Von den 30 untersuchten Gewürzen wiesen 22 Proben (73%) Rückstände von 
Begasungsmitteln innerhalb des erlaubten Höchstwertes auf (0,1 ï 19,9 µg/kg).  

¶ Die Toleranzwerte der FIV wurden von allen 14 Proben aus dem konventionellen Anbau 
eingehalten.  

¶ Zwei Gewürze (Ingwer und Curcuma) von 16 Produkten mit Biozertifizierung (13%) 
mussten mit einem Phosphingehalt von 3,8 bzw. 9,3 µg/kg beanstandet werden und 
dürfen daher nicht mehr als Bioprodukt vermarktet werden. Diese überschritten den 
ĂBiowertñ von 1 ɛg/kg deutlich.   

¶ Eine Pfefferprobe aus China enthielt Rückstände des Begasungsmittels Methylbromid 
(4,6 µg/kg), welches bei uns aus ökologischen Gründen nicht mehr verwendet werden 
darf. Da der gesetzlich tolerierte Gehalt von 10 µg/kg eingehalten wurde, erfolgte keine 
Beanstandung. 

¶ Das Begasungsmittel Sulfurylfluorid konnte in keiner Probe nachgewiesen werden. 
 
 
Schlussfolgerung und Massnahmen 
Aufgrund der Tatsache, dass bei 73 % der Gewürzproben Rückstände von 
Vorratsschutzmitteln nachgewiesen werden konnten und 13 % der Bioproben beanstandet 
werden mussten, wird das Kantonale Labor 2014 weitere Überprüfungen vor allem im 
Biobereich vornehmen. 
 
 
 

2.3 UNTERSUCHUNGEN VON GEBRAUCHSGEGENSTÄNDEN 

Schwerpunkt Kosmetika und Spielzeug  

Kinderkosmetika für Kinder zwischen drei und 14 Jahren dienen zum spielerischen 
Schminken oder als Badespass und nicht - oder erst in zweiter Linie -zur Körperpflege.  
Darunter finden sich Make-up für Lippen und den Augenbereich, Nagellacke, Bodypaintings 
und Badezusätze. Die bunten Verpackungen, teilweise mit bekannten Figuren aus der Film- 
oder Spielzeugwelt sollen Kinder ansprechen. Auf Grund ihrer Funktion können viele 
Vertreter dieser Produktesparte sowohl als Kosmetika, als auch als Spielzeug angesehen 
werden und müssen dann auch den gesetzlichen Regelungen für Kosmetika und Spielzeug 
entsprechen. Frühere Kontrollen führten immer zu auffällig vielen Beanstandungen. Grund 
dafür sind die verantwortlichen Firmen, welche vor allem aus der Spielzeug- und 
Werbebranche stammen, über keine spezifischen Kenntnisse zu Kosmetika verfügen und die 
Produkte möglichst billig in Fernost produzieren lassen. Da die meisten dieser Firmen ihren 
Geschäftssitz in der EU haben,  wurden die Mitglieder des europäischen Netzwerkes der 
offiziellen Untersuchungslabors (Official Cosmetics Control Laboratories; OCCL) gebeten, 
diese Produktekategorie vermehrt zu kontrollieren. Wir haben deshalb 2013 nicht nur für 
Basel-Stadt, Aargau und Zürich untersucht, sondern auch Proben für die Österreichische 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) analysiert. Von den 76 in den 
erwähnten Kantonen und in Österreich erhobenen Sets waren 43 (57%) nicht konform. 
Ursachen waren nicht deklarierte UV-Filter, nicht deklarierte oder unerlaubte Farbstoffe, 
nicht deklarierte Duftstoffe, nicht deklarierte oder zu hohe Gehalte an 
Konservierungsmittel, kurzkettige und deshalb problematische Mineralparaffine als 
Inhaltstoffe, sowie ungenügende oder fehlende Warnhinweise. Die im Vergleich zum letzten 
Jahr höheren Beanstandungsrate (2012: 36%) ist auf die Risiko basierte Probennahme und 
das um kritische Parameter erweiterte Messprogramm zurückzuführen. Es bleibt zu hoffen, 
dass die europaweit verstärkte Kontrolle bald Wirkung zeigt. 
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Dekorative Kosmetika wie Lidschatten, Mascara oder Eyeliner verdienen bei der 
Marktüberwachung erhöhte Aufmerksamkeit wegen der möglichen Verunreinigung mit dem 
genotoxischen Stoff N-Nitrosodiethanolamin (NDELA). Ursachen dafür sind entweder bereits 
belastete Rohstoffe (zum Beispiel Triethanolamin) oder Abbaureaktionen von Inhaltsstoffen 
bei der Lagerung des Produktes. Bei unserer diesjährigen Kontrolle an 60 Proben zeigten 
vier Produkte NDELA Gehalte über 10 ɛg/kg und galten deshalb nicht als verkehrsfähig. 
Nebenbei deckten weitere Analysen in einem Fall den Einsatz eines unerlaubten Farbstoffes 
und in fünf Fällen nicht deklarierte Konservierungsmittel auf. Die Beanstandungsrate ist etwa 
gleich hoch wie in früheren Kontrollen und erklärt sich mit der enormen Auswahl an 
Produkten auf dem Markt, wo immer neue Ware erhoben wird, welche nicht den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht. 
Gewisse Duftstoffe können in Abhängigkeit der Dosis toxisch oder krebserregend sein, oder 
bei individueller Disposition allergische Reaktionen auslösen. In Kosmetika sind sie 
deshalb entweder verboten, nur bis zu einem Grenzwertgehalt erlaubt, oder erfordern auf der 
Verpackung eine spezifische Deklaration. Im Rahmen einer Regiokampagne der fünf 
nordwestschweizer Kantone, haben wir als Feder-führendes Labor 94 Artikel, wie Crèmen, 
Lotions, Rasierwässer, Shampoos und Badezusätze, sowie Mundpflegemittel 
untersucht. 15 (16%) Produkte waren nicht korrekt deklariert. Entweder fehlten auf der 
Verpackung vorhandene allergene Duftstoffe, oder es waren alle 26 dieser Duftstoffe 
pauschal deklariert, ohne im Produkt vorhanden zu sein. In beiden Fällen wurde eine 
Korrektur der Verpackungsaufschrift gefordert. Seit Einführung der Deklarationspflicht 2007 
beobachten wir vermehrt, dass gewisse Firmen diese Pflicht durch eine vorsorgliche 
Pauschaldeklaration aller 26 allergenen Duftstoffen zu umgehen versuchen. Leidtragende 
dieser Entwicklung sind Allergiker, da sie nicht mehr zwischen Kosmetika mit, und solchen 
ohne allergenen Duftstoffen zu unterschieden vermögen. Dieser Entwicklung werden wir mit 
künftigen Kontrollen einen Riegel schieben. Bezüglich toxische oder krebserregende 
Duftstoffe wurden keine Verstösse gefunden. 
Phthalate werden in grossen Mengen produziert und beispielsweise als Weichmacher für 
Kunststoffe, Lacke und Farben eingesetzt. Für Kinderspielzeuge, bei welchen ein 
Mundkontakt  vorhersehbar ist, dürfen die sechs Phthalate DBP, BBP, DEHP, DINP, DIDP 
und DNOP nicht eingesetzt werden. Drei dieser Stoffe (BBP, DBP und DEHP) sind 
erwiesenermassen reproduktionstoxisch und daher generell in Kinderspielzeug verboten. 
Nachdem wiederholte Kontrollen bei Badeutensilien Wirkung zeigten, konzentrierten wir 
uns dieses Jahr auf billige Puppen, welche Weichteile (Kopf, Gliedmassen) aus Kunststoff 
enthielten. Von 27 untersuchten Puppen enthielten drei (11%) Weichteile mit verbotenen 
Phthalaten über dem tolerierten Gehalt von 0,1 %. Der Verkauf dieser Artikel wurde 
gestoppt. Drei weitere Puppen (11%) besassen mangelhafte Warnhinweise. Hier wurde eine 
Anpassung der Verpackungsaufschrift verfügt. 
Als weitere Spielzeugkategorie, standen Fingerfarben wieder einmal im Fokus unserer 
Kontrollen. Diese werden hauptsächlich von Kindern im Vorschulalter verwendet und geraten 
bei Gebrauch in grossflächigen Hautkontakt und werden bei Mundkontakt auch mal 
verschluckt. Unsere von 2005 bis 2011 durchgeführten jährlichen Kontrollen zeigen eine 
deutliche Verbesserung der Marktsituation: von Beanstandungsraten über 90% bei der 
ersten Kontrollen zu 27% im 2011. Trotz Besserung ist diese Rate zu hoch. Sie erklärt sich 
einerseits damit, dass von uns beanstandete Produkte durch unbekannte neue ohne weitere 
Abklärungen ersetzt wurden. Andererseits haben wir in den letzten Jahren unsere Analytik 
durch die Bestimmung von Nitrosodiethanolamin (NDELA) erweitert. Von sieben Sets, die in 
Basel-Stadt und im Aargau erhoben wurden, waren zwei (29%) zu beanstanden.  Die rote 
Farbe eines Sets enthielt mit 94 ɛg/kg zuviel NDELA was zu einem Verkaufsverbot des Sets 
führte. Ein Set wies zudem eine mangelhafte Deklaration der Konservierungsmittel auf. Der 
Importeur wurde aufgefordert, diesen Mangel zu beheben. 
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2.3.1 Kosmetische Mittel / Allergene, limitierte und verbotene Riechstoffe 

 
Gemeinsame Kampagne der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Bern, Solothurn und 
Basel-Stadt (Schwerpunktslabor) 
 
Anzahl untersuchte Proben: 94 beanstandet: 15 (16 %) 
Beanstandungsgründe: Zusammensetzung, Deklaration 
 
Ausgangslage 
Gewisse Duftstoffe (Riechstoffe) in 
Kosmetika können in Abhängigkeit von 
der Konzentration und Anwendungsdauer 
toxisch oder krebserregend sein und bei 
individueller Disposition allergische 
Reaktionen auslösen.  
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die Verwendung von diesen Dufstoffen 
wird  in der Verordnung über kosmetische 
Mittel (VKos) geregelt. Der Anhang 3 (Art. 
2 Abs. 2 und 3, Art. 3 Abs. 1) umfasst 
Riechstoffe mit 
Anwendungsbeschränkungen. Darunter 
fallen u. a. 24 Einzelsubstanzen und zwei 
natürliche Flechtenextrakte (Baummoos 
und Eichenmoos), die zum Schutz von 
Allergiker auf den Verpackungen der 
Kosmetika bezeichnet werden müssen. 

 
 

Diese Deklarationspflicht gilt für Produkte, die auf der Haut verbleiben (z. B. Körperlotionen, 
Crèmen, Rasierwasser) ab einer Duftstoffkonzentration von 10 mg/kg bzw. für solche die 
abgewaschen werden (z. B. Shampoo, Seife) ab 100 mg/kg. 
Zusätzlich sind im Anhang 4 (Art. 2 Abs. 4) Riechstoffe mit einem Anwendungsverbot 
aufgelistet. Im Weiteren wurden einige nicht regulierte Riechstoffe, wie synthetische 
Moschusverbindungen in die Untersuchung einbezogen. Synthetische 
Moschusverbindungen sollten in Produkten mit einem Bio-Label nicht eingesetzt werden. 
 
 
Untersuchungsziele 
Hauptziel der Regiokampagne war die Überprüfung, ob die Regelungen bezüglich 
Anwendungsverbot, Anwendungsbeschränkung (limitiert mit Höchstwerten) und Deklaration 
eingehalten werden. Im Weiteren wollten wir wissen, wie häufig Moschusverbindungen zum 
Einsatz kommen. Schliesslich sollten die Resultate dieser Kampagne mit früheren 
Untersuchungen verglichen werden. 
 
 
Probenbeschreibung 
Bei den erhobenen Proben handelte es sich vor allem um solche, die auf der Haut 
verbleiben, sogenannte Leave-on Produkte. Darunter befanden sich sowohl Produkte von 
bekannten Marken, die von Grossverteilern angeboten werden, als auch solche von in- und 
ausländischen Kleinproduzenten. 
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Herkunft Anzahl Proben 

Schweiz 25 
Deutschland 19 
Frankreich 11 
Italien 10 
USA (5), Kanada (1) 6 
Österreich 5 
Türkei 3 
Niederlande 3 
Vereinigte Arabische Emirate 2 
China (1), Indien (1) 2 
Spanien (1), Polen (1) 2 
unbekannt 6 

Total 94 

 
 

Art Anzahl Proben 

Crèmen, Lotionen 52 
Parfums, Eau de Toilettes 25 
Rasiermittel 6 
Badezusätze, Shampoo, Seifen 6 
Zahn- und Mundpflegemittel 5 

Total 94 

 
 
Prüfverfahren 
Nach der Probenaufarbeitung (Verdünnen mit Aceton bzw. Propylacetat) wurden 24 
allergene,  26 verbotene, 17 limitierte Riechstoffe und 5 synthetische, nicht limitierte 
Moschusverbindungen mit Gaschromatographie und Massenspektrometrie analysiert. 
Zusätzlich wurden bei ethanolisch-wässrigen Proben (After Shave, Eau de Toilettes) die 
natürlichen Extrakte von Baum- bzw. Eichenmoos (Flechten) erfasst, wobei allerdings die 
analytische Unterscheidung der beiden Flechtenarten nicht möglich ist. 
 
 
Ergebnisse 
 
A) Allergene Riechstoffe mit Deklarationslimite 

¶ Bei zehn Produkten lag mindestens ein allergener Duftstoff über der Deklarationslimite 
ohne auf der Verpackung erwähnt zu werden, was beanstandet wurde. Der Produzent 
bzw. Importeur musste die Analysekosten übernehmen und veranlassen, dass die 
Deklaration gesetzeskonform korrigiert wird. 

¶ Auf fünf Proben waren alle 26 allergenen Riechstoffe deklariert, obwohl sie nur einige 
davon enthielten. Diese Proben wurden ebenfalls beanstandet, da die 
Zusammensetzung nicht korrekt deklariert wurde. Weil in diesen Fällen keine 
Gefährdung für Allergiker vorlag, wurde nur eine Abklärung des Mangels und eine 
Berichtigung der Deklaration gefordert. 

¶ Die restlichen Produkte waren in Ordnung, weil sie entweder frei von derartigen 
Substanzen oder richtig deklariert waren. 

¶ In der folgenden Tabelle sind die prozentuale Einsatzhäufigkeit, die mittlere 
Konzentration und die Konzentrationsbereiche der nachgewiesenen Riechstoffe detailliert 
aufgeführt: 
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Riechstoff  
(Nomenklatur INCI) 

Einsatz- 
häufigkeit 

% 

Mittlere 
Konzentration 

mg/kg 

Konzentrations- 
bereich 
mg/kg 

Allergie- 
potenzial* 

Limonene 78 1100 4 - 11000 gering 

Linalool 77 610 2 - 3800 gering 

Geraniol 56 170 3 - 2600 gering 

Citronellol 50 320 4 - 5700 gering 

Benzyl Alcohol 37 350 5 - 3900 gering 

Coumarin 37 430 3 - 6500 gering 

Butylphenyl Methylpropional 37 330 2 - 1700 mittel 

Hexyl Cinnamal 36 400 5 - 3600 gering 

Citral 35 360 4 - 4800 mittel 

Eugenol 33 190 5 - 2900 mittel 

Alpha-Isomethyl Ionone 30 290 4 - 2100 gering 

Benzyl Benzoate 29 480 4 - 4200 gering 

Benzyl Salicylate 21 310 4 - 1200 gering 

Hydroxycitronellal 16 690 10 - 7600 stark 

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde (Lyral®) 

16 170 6 - 560 stark 

Isoeugenol 15 20 5 - 150 stark 

Evernia extract** 14 8 1 - 50 stark 

Cinnamic Alcohol 12 270 7 - 2000 stark 

Amyl Cinnamal 10 750 2 - 5200 mittel 

Cinnamal 10 20 2 - 50 stark 

 
*   Allergiepotenzial gemäss Einschätzung EU, SCCP 
** Flechtenextrakte: Baum- und/oder Eichenmoos 

 
Deklarationslimiten:  10 bzw. 100 mg/kg für Produkte, die auf der Haut verbleiben bzw. 

abgewaschen werden 

 

¶ Limonen und Linalool waren mit Abstand am häufigsten und in teilweise hohen 
Konzentrationen nachweisbar (in über 70 % der Produkte). 

¶ Die sechs Riechstoffe mit starkem Allergiepotenzial wurden dagegen mit 10 bis 20 % 
Häufigkeit vergleichsweise wenig eingesetzt. 

¶ Baum- bzw. Eichenmoosextrakte werden besonders häufig in Rasierwasser verwendet 
(50 %). Sie verleihen dem Produkt eine herbe, erdige Geruchskomponente.  

¶ In einigen Fällen kann es während der Lagerung der parfümierten Kosmetika zur Bildung 
von Benzylalkohol oder Linalool kommen. Dieser Prozess könnte die Werte um und über 
der Deklarationslimite bei drei Produkten erklären, welche gemäss Deklaration kein 
Benzylalkohol oder Linalool enthielten. 

¶ In der nachfolgenden Graphik wird die Einhaltung der Deklarationspflicht, aufgeschlüsselt 
nach der Herkunft der Produkte seit der Einführung Regelung im Jahr 2007 abgebildet. 
Dieser Vergleich zeigt jedoch nur allgemeine Tendenzen auf, weil die Probenauswahl in 
den verschiedenen Jahren variierte. 
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Anteil richtig deklarierte Produkte
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Abbildung: Zeitliche Entwicklung des Anteils korrekt deklarierter Produkte seit der Einführung der 
Deklarationspflicht. Linie = Trend (Lineare Regression) 

 
 

¶ In diesem Jahr waren je nach Herkunft zwischen 70 und 90 % der Produkte bezüglich 
allergener Riechstoffe richtig deklariert. Verglichen mit den vergangenen Jahren ist eine 
besonders deutliche Zunahme der richtig deklarierten Produkte bei den Ländern 
ausserhalb der EU zu beobachten. Trotzdem bleibt ihr Anteil mit 70 % verglichen mit der 
EU und der Schweiz am geringsten.  

¶ Die Situation in der Schweiz hat sich ebenfalls stark gebessert. Waren zu Beginn der 
Deklarationspflicht nur etwa die Hälfte richtig beschriftet, so sind es heute gegen 90 %. 

 
  
B) Limitierte und verbotene Riechstoffe sowie Moschusverbindungen 

¶ In zwei Proben wurden Methyleugenol oder Transheptenal nachgewiesen, die verboten 
sind. Es gilt allerdings eine Ausnahmeregelung für Methyleugenol, d.h. ein Höchstwert, 
falls es als Bestandteil von natürlichen, etherischen Ölen den Produkten zugesetzt 
wurde. Da diese Anwendung analytisch nicht nachweisbar ist, kommt in der Beurteilung 
immer der Höchstwert zur Anwendung. Dieser wurde im vorliegenden Fall nicht 
überschritten. Beim Transheptenal handelte es sich um eine geringe Kontamination nahe 
der Nachweisgrenze, so dass keine Beanstandung erfolgte. 

¶ Die restlichen Produkte waren entweder frei von geregelten Substanzen oder die 
Konzentrationen lagen deutlich unter den vorgeschriebenen Limiten. 

¶ Moschusverbindungen (z. B. Galaxolide, Thibetolide, Cashmeran,Tonalide, Moschus 
Keton, Celestolide, Phantolide, Muscone ) wurden in 40 % der Proben nachgewiesen. 
Alle Höchstwerte wurden eingehalten und Produkte mit Bio-Label enthielten keine 
Moschusverbindungen. 

¶ In der folgenden Tabelle sind die prozentuale Einsatzhäufigkeit, die mittlere 
Konzentration und die Konzentrationsbereiche der nachgewiesenen Riechstoffe detailliert 
aufgeführt: 
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Riechstoff  Einsatzhäufigkeit 
% 

Mittlere Konzentration 
mg/kg 

Konzentrationsbereich 
mg/kg 

Limite 
mg/kg 

Galaxolide 28 4300 5 - 62000 - 

Thibetolide 15 150 10 - 670 - 

Amylvinylcarbinylacetat  10 30 2 - 70 3000 

Cashmeran 4 220 30 - 670 - 

Tonalide 4 710 140 - 1100 5000 

Damascon, -a 4 50 20 - 90 200 

Moschus Keton 4 690 50 - 2300 5600 

Celestolide 2 70 20 - 110 - 

Phantolide 2 8 3 - 12 20000 

Damascon, -B 1 9 - 200 

Methyleugenol* 1 20 - 40 

Transheptenal** 1 8 - - 

Muscone 1 20 - - 

*   verboten mit Ausnahmeregelung für natürliche, etherische Öle, wo Limiten bestehen 
** verboten, aber nur geringe Kontamination nahe der Nachweisgrenze 

 
 
Schlussfolgerungen 

¶ Die Untersuchung zeigt auf, dass die seit 2007 gültigen gesetzlichen Vorgaben bezüglich 
der Deklaration von allergenen Riechstoffen in den letzten zwei Jahren in etwa 80 % der 
Fälle erfüllt wurden. Handlungsbedarf besteht weiterhin, insbesondere bei Produkten von 
kleinen Produzenten und solchen aus Ländern ausserhalb der EU.  

¶ Seit der Einführung der Kennzeichnungspflicht kann vermehrt beobachtet werden, dass 
gewisse Strategien zur deren Umgehung, wie z. B. eine vorsorgliche Volldeklaration, zur 
Anwendung kommen. Eine solche Entwicklung ist nicht im Sinne der betroffenen 
Allergiker und wird vom Kantonalen Labor durch weitere Kontrollen überwacht werden. 

¶ Diese Kampagne zeigt auf, dass die gesetzlichen Vorgaben bezüglich verbotenen und 
limitierten Riechstoffen generell gut eingehalten werden.  

 
 
 

2.3.2 Dekorative Kosmetika für die Augen / Konservierungsmittel, Farbstoffe, 
Duftstoffe, Nitrosamine  

 
Gemeinsame Kampagne der Kantone Aargau und Basel-Stadt (Schwerpunktslabor)  
 
Anzahl untersuchte Proben/Sets: 60  Beanstandete Proben/Sets:17 (28%) 
Beanstandungsgründe 
 

N-Nitrosodiethanolamin (4),Unerlaubter Farbstoff (1) 
Nicht deklarierte Konservierungsstoffe (5), Weitere nicht 
deklarierte Stoffe (2), vollständiger Abbau der 
Konservierungsstoffe (1), fehlende Warnhinweise in 
Amtssprache (2), fehlendes Inhaltsstoffverzeichnis (7), 
fehlende Datierung (1) 

 
Ausgangslage  
Dekorative Kosmetika wie Lidschatten, Mascara oder Eyeliner gelten als Risikoprodukte 
bezüglich einer Verunreinigung mit dem genotoxischen Stoff N-Nitrosodiethanolamin 
(NDELA). Entsprechende Meldungen finden sich immer wieder im Europäischen 
Warnsystem für Non Food Produkte RAPEX. Unsere Untersuchungen dieser 
Produktkategorie in den Jahren 2010 und 2011 bestätigten dies, brachten aber mit 
Beanstandungsraten von über 20% auch andere Mängel zu Tage. 
 
 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://www.kantonslabor-bs.ch/kl/infos/berichte.cfm?sprache=de&site=21&year=2010&subkat=2&detail=1MT1F87B
http://www.kantonslabor-bs.ch/files/berichte/JB_Deko_2011.pdf
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Untersuchungsziele 
Nitrosamine wie NDELA werden Kosmetika nicht zugesetzt. Sie stammen entweder aus 
verunreinigten Rohstoffen oder werden in den Fertigprodukten als Folge unerwünschter 
Reaktionen von sekundären Aminen wie z.B. Diethanolamin (DEA) mit nitrosierenden 
Stoffen gebildet. DEA ist seinerseits eine Verunreinigung von Kosmetik- Rohstoffen wie 
Triethanolamin (TEA) oder Cocamide DEA respektive ein Abbauprodukt derselben Stoffe. 
Wegen der Gefahr der Nitrosaminbildung sind sekundäre Amine wie DEA in Kosmetika 
ebenfalls verboten. Obwohl diese Problematik bekannt ist, setzen weiterhin einige Hersteller 
TEA ohne genügende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Produkten ein. Rückmeldungen auf 
unsere Beanstandungen der letzten drei Jahre ergaben, dass für alle NDELA- haltigen 
Proben TEA- Rohstoffe eingesetzt wurden, welche weniger als 50 µg/kg sowie weniger als 
0.5% DEA enthalten haben sollen. Es ist folglich davon auszugehen, dass TEA in diesen 
Produkten nicht stabil ist und zu DEA abgebaut wird. Selbst ohne offensichtliche Nitritquelle 
scheint in vielen Proben genügend Nitrit vorhanden, um NDELA zu bilden. Das Nitrit kann 
von anderen Rohstoffen, aus der Verpackung oder allenfalls als Stickoxid aus der Luft 
stammen. Auch eine starke Zunahme des NDELA- Gehaltes nach dem Öffnen wurde 
beobachtet, womit die Angabe der Haltbarkeit nach dem Öffnen eine wichtige Information 
darstellt. 
Im Rahmen unserer routinemässigen Kontrolltätigkeit von Kosmetika wurden auch Farb-, 
Duft- und Konservierungsstoffe überprüft. Die Erfahrung zeigt, dass bei diesen Stoffen immer 
wieder mit fehlerhaften Deklarationen zu rechnen ist. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Die Anforderungen an kosmetische Mittel sind in der Verordnung über kosmetische Mittel 
(VKos) geregelt.  
 
Parameter Beurteilung 

Farbmittel VKos, Art. 2, Abs. 1, Anhang 2 und Anhang 4 
Konservierungsstoffe VKos, Art. 2, Abs. 2, Anhang 3 
Allergene Duftstoffe VKos, Art. 2, Abs. 3, Anhang 3 

NDELA (N-Nitrosamine) 

Art. 2, Abs. 3, Anhang 3 und VKos, Art. 2, Abs. 4, Anhang 4:  
N-Nitrosamine dürfen in Kosmetischen Mitteln gemäss Anhang 4 (Nr. 410) 
nicht enthalten sein.  
Aus technischen Gründen werden gemäss Anhang 3, 50 µg/kg in Rohstoffen 
toleriert, da Alkanolamine, Dialkanolamide und Fettsäure-Dialkanolamide 
Spuren dieser Stoffe enthalten können. 

Kennzeichnung VKos, Art. 3 

 

Triethanolamin (TEA), welches für Kosmetika verwendet wird, darf nicht mehr als 50 µg/kg 
Nitrosamin enthalten. Bei Berücksichtigung des Grenzwertes von 2.5% für TEA (VKos, 
Anhang 3) dürften im Endprodukt nicht mehr als 1.25 µg/kg Nitrosamin enthalten sein. Bei 
Verwendung von TEA ist gemäss VKos Anhang 3 die Nitrosamin- Bildung zu vermeiden. 
Gemäss VKos, Art. 2, Abs. 3 können Spuren verbotener Stoffe geduldet werden, wenn sie 
unter Guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar sind und die Gesundheit nicht 
gefährden. Gemäss langjährigen Untersuchungen sind NDELA-Gehalte oberhalb 10 µg/kg 
technisch vermeidbar. Obwohl eine Gesundheitsgefährdung bei den gemessenen Gehalten 
in diesen Produkten kaum gegeben ist, sind solche Produkte nicht verkehrsfähig, da diese 
Verunreinigungen technisch vermeidbar sind. Zum Problem der Nitrosamin- Bildung und 
deren Vermeidung existiert ein technischer Report der ISO (ISO 14735). 
 
 
Probenbeschreibung 
Die Proben wurden bei Importeuren, in Warenhäusern, Parfümerien, Boutiquen und 
Billigläden erhoben. 






































































































































































































































































